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Deutscher Bundestag 1. Wahlperiode 1949



Drucksache



Mündlicher Bericht des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht (23. Ausschuß) über den



Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts - Nr. 530 der Drucksachen -



Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Laforet Abgeordneter Kiesinger Abgeordneter Neumayer Abgeordneter Dr. Greve



Generalbericht: Gerichtsverfassungsgesetz: Zivilprozeßordnung: Strafprozeßordnung:



Antrag des Ausschusses: Der Bundestag wolle beschließen, den Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts — Nr. 530 der Drucksachen — in der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung, sowie den Wortlaut des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und der Strafprozeßordnung in der aus den Anlagen 1 bis 3 ersichtlichen Fassung zu genehmigen.



Bonn, den 14. Juli 1950.



Der Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht Dr. Laforet Vorsitzen der



Nr. 1138



Zusammenstellung des Entwurfs eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts — Nr. 530 der Drucksachen — mit den Beschlüssen des 23. Ausschusses Entwurf



Beschlüsse des 23. Ausschusses



Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts.



Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Stratverfahrens und des Kostenrechts.



Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:



Der Bundestag hat das folgende Gesetz 'beschlossen:



Artikel 1



Artikel 1



Änderung von Vorschriften über die Gerichtsverfassung I. Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes.



Änderung von Vorschriften über die Gerichtsverfassung I. Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes.



Das Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt geändert:



Das Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt geändert:



1. § 2 Abs. 2, 3 und 4 erhält folgende Fassung: „Der ersten Prüfung muß ein mindestens dreijähriges Studium der Rechtswissenschaft auf einer Universität vorangehen. Von dem dreijährigen Zeitraum sind mindestens drei Halbjahre dem Studium auf einer deutschen Universität zu widmen.



1. § 2 Abs. und 3 erhält folgende Fessung: Abs. 2 unverändert



Zwischen der ersten und zweiten Prüfung muß ein Zeitraum von drei Jahren liegen, der im Dienst bei den Gerichten, bei den Notaren und bei den Rechtsanwälten zu verwenden ist, auch zum Teil bei der Staatsanwaltschaft verwendet werden kann.



Zwischen der ersten und der zweiten Prüfung muß eine Ausbildungszeit von mindestens drei und einem halben Jahr und höchstens vier Jahren liegen. Mindestens dreißig Monate sind zum Dienst bei den Gerichten, Staatsanwaltschaften, Notaren und Rechtsanwälten zu verwenden; der Rest der Ausbildungszeit ist mindestens zur Hälfte bei Verwaltungsbehörden, Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, im übrigen in einer dem Ausbildungszweck dienenden Weise zu verwenden."



In den einzelnen deutschen Ländern kann bestimmt werden, daß- der für das Universitätsstudium oder für den Vorbereitungsdienst bezeichnete Zeitraum verlängert wird, oder daß ein Teil des letzteren Zeitraums, jedoch höchstens fünfzehn Monate, im Dienst bei Verwaltungsbehörden zu verwenden ist oder verwendet werden darf."



Abs. 4 entfällt



2. § 3 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Wer in einem deutschen Land die erste Prüfung bestanden hat, kann in jedem anderen Land zur Vorbereitung für den Justizdienst und zur Weiteren Prüfung zugelassen werden. Die in einem deutschen Land auf die Vorbereitung verwendete Zeit kann in jedem anderen Land angerechnet werden."



2. unverändert



3. § 5 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Wer in einem deutschen Land die Fähigkeit zum Richteramt erlangt hat, ist, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme bestimmt, zu jedem Richteramt innerhalb Deutschlands befähigt."



3. unverändert



3a. § 6 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt."



4. § 8 erhält wieder folgende Fassung: „Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen und unter den Formen, die die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres Amts enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt weiden. Die Gesetzgebung kann



4. unverändert



:



Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung Richter in Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kann die unfreiwillige Versetzung an ein anderes Ge ri cht oder die Entfernung aus dem Amt unter Belassung des vollen Gehalts durch die Landesjustizverwaltung verfügt werden."



denRuhstar.



5. § 8 a wird aufgehoben.



5. unverändert



6. § 9 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Wegen vermögensrechtlicher Ansprüche der Richter aus ihrem Dienstverhältnis, insbesondere auf Gehalt, Wartegeld oder Ruhegehalt, darf der Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden."



6. unverändert



7. § 10 erhält folgende Fassung: „Nach näherer landesgesetzlichen Bestimmung können Gerichtsreferendare mit der Wahrnehmung einzelner richterlicher Geschäfte betraut werden. Der Auftrag ist in jedem Fall durch den Richter aktenkundig zu machen. Bei Amtsgerichten und Landgerichten kann, wer zum Richteramt befähigt ist, als Hilfsrichter verwendet werden, ohne gemäß § 6 zum Richter auf Lebenszeit ernannt zu sein. Unberührt bleiben die Vorschriften über die Übertragung richterlicher Geschäfte auf den Rechtspfleger."



7. unverändert



8. § 11 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Auf Handelsrichter, Schöffen und Geschworene sind die Vorschriften der §§ 2 bis 9 nicht anzuwenden."



8. unverände rt



9. § 12 erhält folgende Fassung: „Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte und durch den Bundesgerichtshof (das Obere Bundesgericht für das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit) ausgeübt."



9. unverändert



10. § 13 a wird aufgehoben.



10. unverändert



11. § 14 erhält folgende Fassung: „Als besondere Gerichte werden zugelassen: 1. Schiffahrtsgerichte für die in den Staatsverträgen bezeichneten Angelegenheiten; 2. Gemeindegerichte für die Verhandlung und Entscheidung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, deren Streitwert einhundert Deutsche Mark nicht übersteigt. Gegen die Entscheidung der Gemeindegerichte muß innerhalb einer gesetzlich zu bestimmenden F ri st sowohl dem Kläger wie dem Beklagten die Berufung auf den ordentlichen Rechtsweg zustehen. Der Gerichtsbarkeit des Gemeindegerichts dürfen als Kläger oder Beklagte nur Personen unterworfen werden, die in der Gemeinde den Wohnsitz, eine Niederlassung oder im Sinne der §§ 16, 20 der Zivilprozeßordnung den Aufenthalt haben."



11. § 14 erhält folgende Fassung: „Als besondere Gerichte werden zugelassen: 1. Gerichte der Schiffahrt für die in den Staatsverträgen bezeichneten Angelegenheiten; 2. unverändert



12. § 15 wird aufgehoben.



12. unverändert



13. § 17 Abs. 2 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Die Landesgesetzgebung kann jedoch die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten über die Zulässigkeit des Rechtswegs besonderen Behörden nach Maßgabe der folgenden Vorschriften übertragen: 1. Die Mitglieder werden für die Dauer des zur Zeit ihrer Ernennung von ihnen bekleideten Amts oder, falls sie zu dieser Zeit ein Amt nicht bekleiden, auf Lebenszeit ernannt. Sie können nur unter denselben Voraussetzungen wie die Mitglieder des Bundesgerichtshofs ihres Amtes enthoben werden. 2. Mindestens die Hälfte der Mitglieder muß dem Bundesgerichtshof oder dem obersten Landesgericht oder einem Oberlandesgericht angehören. Bei Entscheidungen dürfen Mitglieder nur in der gesetzlich bestimmten Anzahl mitwirken. Diese Anzahl muß eine ungerade sein und mindestens fünf betragen.



13. unverändert



3. Das Verfahren Ist gesetzlich zu regeln, Die Entscheidung ergeht in öffentlicher Sitzung nach Ladung der Parteien. 4. Sofern die Zulässigkeit des Rechtswegs durch rechtskräftiges Urteil des Gerichts feststeht, ohne daß zuvor auf die Entscheidung der besonderen Behörde angetragen war, bleibt die Entscheidung des Gerichts maßgebend." 14. § 18 erhält folgende Fassung: „Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf die Leiter und Mitglieder der bei der Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplomatischen Vertretungen. Sie erstreckt sich auch nicht auf andere Personen, die nach den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts oder nach einem Staatsvertrag von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit sind." 15. § 19 erhält folgende Fassung: „Für die Familienmitglieder, das Geschäftspersonal der im § 18 genannten Personen und für ihre Bediensteten, die nicht Deutsche sind, gilt die Vorschrift des § 18 entsprechend" 16. § 20 erhält-wieder folgende Fassung: „Durch die Vorschriften der §§ 18, 19 werden die Vorschriften über den ausschließlichen dinglichen Gerichtsstand in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nicht berührt." 17. § 21 erhält folgende Fassung: „Die in der • Bundesrepublik Deutschland angestellten Konsuln sind dei inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen, sofern nicht in Verträgen der Bundesrepublik mit anderen Mächten Vereinbarungen über die Befreiung der Konsuln von der inländischen Gerichtsbarkeit getroffen sind." 18. § 22 Abs. 2 bis 4 erhält wieder folgende Fassung: „Ein Amtsrichter kann zugleich Mitglied oder Direktor bei dem übergeordneten Landgericht sein. Die allgemeine Dienstaufsicht kann von der Landesjustizverwaltung dem Präsidenten des übergeordneten Landgerichts übertragen werden. Geschieht dies nicht, so ist, wenn das Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt ist, einem von ihnen von der Landesjustizverwaltung die allgemeine Dienstaufsicht zu übertragen; ist die Zahl der Richter höher als fünfzehn, so kann die Dienstaufsicht zwischen mehreren von ihnen geteilt werden. Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegenden Geschäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, als Einzel-, richter." 19. Folgende Vorschriften werden als §§ 22 a bis 22 d eingefügt: „§ 22 a Bei den mit einem Präsidenten besetzten Amtsgerichten wird ein Präsidium gebildet. Das Präsidium besteht aus dem Amtsgerichtspräsidenten als Vorsitzenden, den Amtsgerichtsdirektoren und den beiden dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten Amtsrichtern. Das Präsidium entscheidet nach Stimmenmehrheit; bel Stimmengleichheit gibt die Stimme des Amtsgerichtspräsidenten den Ausschlag. §22 b Bei den mit mehreren Amtsrichtern besetzten Amtsgerichten werden die Geschäfte vor Beginn des Geschäftsjahres auf seine Dauer verteilt. In gleicher Weise wird die Vertretung. der Amtsrichter in Behinderungsfällen geregelt. Die getroffene Anordnung kann im Laufe des Geschäftsjahres nur geändert werden, wenn dies wegen Überlastung, Wechsels oder dauernder Behinderung eines Richters erforderlich ist. §22 c Die im § 22 b bezeichneten Anordnungen werden bei den mit einem Präsidenten besetzten Amtsgerichten von dem Präsidium des Amtsgerichts getroffen. Das gleiche gilt für andere zum Bezirk des übergeordneten Landgerichts gehörige Amtsgerichte, über die der Amtsgerichtspräsident an Stelle des Landgerichtspräsidenten die Dienstaufsicht ausübt. Der Amtsgerichtspräsident bestimmt die Abteilung, die er übernimmt.



14. unverändert.



15. unverändert



16. unverändert



17. unverändert



18. unverändert



19. Folgende Vorschriften werden als §§ 22a . bis 22d eingefügt: § 22a Abs. 1 unverändert Das Präsidium besteht aus dem Amtsgerichtspräsidenten als Vorsitzenden, den Amtsgerichtsdirektoren, den Oberamtsrichtern und den beiden dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten Amtsrichtern. Abs. 3 unverändert § 22b unverändert



g 22e unverändert



Bei den übrigen Amtsgerichten werden die :m § 22 b bezeichneten Anordnungen von dem Präsidium des Landgerichts getroffen. Sofern eine Entscheidung des Präsidiums nicht rechtzeitig ergehen kann, werden die im § 22 b bezeichneten Anordnungen bei dem mit einem Präsidenten besetzten und bei anderen seiner Dienstaufsicht unterstehenden Amtsgerichten von dem Amtsgerichtspräsidenten, bei den übrigen Amtsgerichten von dem Landgerichtspräsidenten getroffen. Die Anordnung 1st dem Präsidium unverzüglich vorzulegen. Sie bleibt in Kraft, solange das Präsidium nicht anderweit beschließt. § 22 d Die Gültigkeit der Handlung eines Amtsrichters wird nicht dadurch berührt, daß die Handlung nach der- Geschäftsverteilung. von einem anderen Richter wahrzunehmen gewesen wäre. In 20. § 23 Nr. 1 wird die Streitwertgrenze auf eintausend Deutsche Mark festgesetzt. Nr. 2 Abs. 2 wird gestrichen. 21. § 24 erhält folgende Fassung: „In Strafsachen sind die Amtsgerichte zuständig für 1. Übertretungen, 2. Vergehen, wenn nicht die Staatsanwaltschaft wegen der besonderer. Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht erhebt, 3. Verbrechen, wenn nicht die Zuständigkeit des Schwurgerichts oder des Bundesgerichtshofes begründet, im Einzelfall eine höhere strafe als zwei Jahre Zuchthaus oder der Ausspruch der Sicherungsverwahrung zu erwarten ist oder die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung des Falles Anklage heim Landgericht erhebt.



22..§ 25 erhält folgende Fassung: „Der Amtsrichter allein entscheidet bei 1. Übertretungen, 2. Vergehen, a) wenn sie im Wege der Privatklage verfolgt werden, b) - wenn die Tat mit keiner höheren Strafe als Gefängnis von sechs Monaten allein oder in Verbindung mit anderen-Strafen oder mit Nebenfolgen bedroht ist, c) wenn die Staatsanwaltschaft Anklage zum Einzelrichter erhebt und keine höhere Strafe als ,Gefängnis von einem Jahr zu erwarten ist, 3. Verbrechen, die nur wegen Rückfalls Verbrechen sind, unter den Voraussetzungen der Nr. 2, c." 23. § 26 erhält folgende Fassung: „Die Zuständigkeit in Jugendsachen bestimmt sich nach dem Jugendgerichtsgesetz. 24. § 26 a wird aufgehoben. 25. Der Vierte Titel: Schöffengerichte erhält folgende Fassung: „§28 Für die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörenden Strafsachen werden, soweit nicht der Amtsrichter allein entscheidet, bei den Amtsgerichten Schöffengerichte gebildet. § 29 Das Schöffengericht besteht aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden und zwei .Schöffen. Mindestens ein Schöffe muß ein Mann sein. § 30 Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben die Schöffen während der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Amtsrichter aus und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen teil, die in -



§ 22 d unverändert



20. In § 23 Nr. 1 wird die Streitwertgrenze auf zweitausend Deutsche Mark festgesetzt. Nr. 2 Abs. 2 wird gestrichen. 21. § 24 erhält folgende Fassung: Abs. 1 unverändert



Das Amtsgericht darf nicht auf eine höhere Freiheitsstrafe als zwei Jahre Zuchthaus und nicht auf Sicherungsverwahrung erkennen." 22. unverändert



23. unverändert



24. unverändert 25, Der Vierte Titel: Schöffengerichte erhält folgende Fassung: § 28 unverändert



§ 29 Das Schöffengericht besteht aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden und zwei Schöffen. § 30 unverändert



keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Verhandlung erlassen werden können. Die außerhalb der Hauptverhandlung erforderlichen Entscheidungen werden von dem Amtsrichter erlassen. §31 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden. § 32 Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 1. Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher Verurteilung verloren haben oder wegen eines Verbrechens oder eines vorsätzlichen Vergehens zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens schwebt, das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann; 3. Personen, die infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. § 33 Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 1. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen das dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Personen, die zu demselben Zeitpunkt das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ablauf des Geschäftsjahres vollenden würden; 2. Personen, die . zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste noch nicht ein Jahr in der Gemeinde wohnen; 3. Personen, die wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem Amt nicht geeignet sind. § 34 Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 1. der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes; 2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 5. gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte; 6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflIchtet sind. Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. § 35 Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 1. Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, eines Landtages oder einer zweiten Kammer; 2. Personen, die im letzten Geschäftsjahr die Verpflichtung eines Geschworenen oder an wenigstens zehn Sitzungstagen die Verpflichtung eines Schöffen erfüllt haben; 3. Ärzte, Krankenpfleger und Hebammen; 4. Apotheker, die keinen Gehilfen haben; 5. Frauen, die glaubhaft machen, daß ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert;



§ 36 Die Gemeindevertretungen stellen in jedem zweiten Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf.



§ 31 unverändert § 32 unverändert



§ 33



tu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 1. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen. das dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben;



2. unverändert 3. unverändert § 34 unverändert



§ 35 Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 1.-5. unverändert



6. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es his zum Ablauf des Geschäftsjahres vollenden würden. § 36 Die Gemeinde stellt in jedem zweiten Jahr eine Vorschlagsliste für Schraffen auf. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl



Diese ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. In die Vorschlagsliste sind aufzunehmen in Gemeinden a) mit 500 oder weniger Einwohnern fünf Personen, b) mit mehr als 500 Einwohnern mindestens sechs Personen, im übrigen für je 200 Einwohner eine -Person.



der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. Die Vorschlagsliste toll außer dem Namen auch den Geburtsort, den Geburtstag und den Beruf des Vorgeschlagenen enthalten. Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen, Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. Abs. 3 unverändert



§ 37 Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einsprache erhoben werden, daß in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten.



§ 37 Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, daß in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 sticht aufgenommen werden sollten.



§ 38 Der Gemeindevorsteher sendet die Vorschlagsliste nebst den erhobenen Einsprachen und den ihm erforderlich erscheinenden Bemerkungen an den Amtsrichter des Bezirks. Wird nach Absendung der Vorschlagsliste ihre Berichtigung erforderlich, so hat der Gemeindevorsteher hiervon dem Amtsrichter Anzeige zu machen.



§ 38 Der Gemeindevorsteher sendet die Vorschlagsliste nebst den Einsprüchen an den Amtsrichter des Bezirks.



§ 39 Der Amtsrichter stellt die Vorschlagslisten des Bezirks zusammen und bereitet den Beschluß über die Einsprachen vor, Er hat die Beachtung der Vorschriften des § 36 Abs. 2 zu prüfen und die Abstellung etwaiger Mängel zu veranlassen. § 40 Bei dem Amtsgericht tritt jedes zweite Jahr ein Ausschuß zusammen. Der Ausschuß besteht aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden und einem von der Landesregierung zu bestimmenden Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauenspersonen als Beisitzern. Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks gewählt. Die Wahl erfolgt nach näherer Bestimmung der Landesgesetze durch die Vertretungen der Kreise, Ämter, Gemeinden oder ähnlicher Verbände. Zur Beschlußfähigkeit des Ausschusses genügt die Anwesenheit des Vorsitzenden,. des Verwaltungsbeamten und dreier Vertrauenspersonen. Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse nach der absoluten Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.



Wird nach Absendung der Vorschlagsliste ihre Berichtigung erforderlich, so hat der Gemeindevorsteher hiervon dem Amtsrichter Anzeige zu machen. § 39 Der Amtsrichter stellt die Vorschlagslisten des Bezirks zusammen und bereitet den Beschluß über die Einsprüche vor. Er hat die Beachtung der Vorschriften des § 36 Abs. 2 zu prüfen und die Abstellung etwaiger Mängel zu veranlassen. § 40 Bei dem Amtsgericht tritt jedes zweite Jahr ein Ausschuß zusammen. Der Ausschuß besteht aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden und einem von der Landesregierung zu bestimmenden Verwaltungsbeamten sowie zehn Vertrauenspersonen als Beisitzern. Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks von der Vertretung des ihm entsprechenden unteren Verwaltungsbezirks mit einer Mehrheft von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt. Umfaßt der Amtsgerichtsbezirk mehrere Verwaltungsbezirke oder Teile mehrerer Verwaltungsbezirke, so bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die Zahl der Vertrauenspersonen, die von den Vertretungen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen sind. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, der Verwaltungsbeamte und fünf Vertrauenspersonen anwesend sind.



§ 41 Der Ausschuß entscheidet über die gegen die Vorschlagsliste erhobenen Einsprachen. Die Entscheidungen sind zu Protokoll zu vermerken. Sie sind nicht anfechtbar.



§ 41 Der Ausschuß entscheidet mit einfacher Mehrheit über die gegen die Vorschlagsliste erhobenen Einsprüche. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme dés Vorsitzenden. Die Entscheidungen sind zu Protokoll zu vermerken. Sie sind nicht anfechtbar.



§ 42 Aus der berichtigten Vorschlagsliste wählt der Ausschuß für die nächsten zwei Geschäftsjahre:



§ 42 Aus der berichtigten Vorschlagsliste wählt der Ausschuß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen für die ' nächsten zwei Geschäftsjahre: 1. die erforderliche Zahl von Schölfen: 2. die erforderliche Zahl der Personen, die in der von dem Ausschuß festgesetzten Reihenfolge an die Stelle wegfallender Schöffen treten (Hilfsschöffen). Zu wählen sind Personen, die am Sitz des Amtsgerichts oder in dessen nächster Umgebung wohnen.



1. die erforderliche Zahl von Schöffen; 2. die erforderliche Zahl der Personen, die in der von dem Ausschuß festgesetzten Reihenfolge an die Stelle wegfallender Schöffen treten (Hilfsschöffen). Zu wählen sind Personen, die am Sitz des Amtsgerichts oder in dessen nächster Umgebung wohnen. § 43 Die für jedes Amtsgericht erforderliche Zahl von Hauptund Hilfsschöffen wird durch den Landgerichtspräsidenten (Amtsgerichtspräsidenten) bestimmt.



§ 43 Abs. 1 unverändert



Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, daß voraussichtlich jeder höchstens zu zehn ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird. § 44 Die Namen der gewählten Hauptschöffen und- Hilfsschöffen werden bei jedem Amtsgericht in gesonderte Verzeichnisse aufgenommen (Schöffenlisten). § 45 Die Tage der ordentlichen Sitzungen des Schöffengerichts werden für das ganze Jahr im voraus festgestellt. Die Reihenfolge, in der die Hauptschöffen an . den einzelnen ordentlichen Sitzungen des Jahres teilnehmen, wird durch Auslosung in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts bestimmt. Das Los zieht der Amtsrichter. Ist für eine Sitzung. eine Frau ausgelost worden, so sind weitere auf eine Frau lautende Auslosungen für diese Sitzung unwirksam. Über die Auslosung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein Protokoll aufgenommen. § 46 Der Amtsrichter setzt die Schöffen von ihrer Auslosung und den Sitzungstagen, an denen sie in Tätigkeit zu treten haben, unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens in Kenntnis. In gleicher Weise werden die im Laufe des Geschäftsjahres einzuberufenden Schöffen benachrichtigt,



Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, daß voraussichtlich jeder mindestens zu zwölft ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird. § 44 unverändert § 45 Abs. 1 unverändert Abs. 2 unverändert



Das Los zieht der Amtsrichter. Abs. 4 unverändert § 46 unverändert



§ 47 . Eine Änderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Schöffen von dem Amtsrichter bewilligt werden, sofern die in den betreffenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind. Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen. § 48 Wenn die Geschäfte die Anberaumung außerordentlicher Sitzungen erforderlich machen, so werden die einzuberufenden Schöffen vor dem Sitzungstag nach § 45 ausgelost. Erscheint dies wegen Dringlichkeit untunlich, so erfolgt die Auslosung durch den Amtsrichter lediglich aus der Zahl der am Sitz des Gerichts wohnenden Hilfsschöffen. Die Umstände, die den Amtsrichter hierzu veranlaßt haben, sind aktenkundig zu machen. § 49 Wird zu den einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Schöffen erforderlich, so erfolgt sie aus der Zahl der Hilfsschöffen nach der Reihenfolge der Schöffenliste mit der Maßgabe, daß tunlichst an Stelle eines zunächst berufenen Mannes ein Mann, an Stelle einer zunächst berufenen Frau eine Frau tritt. Würde durch die Berufung der Hilfsschöffen nach der Reihenfolge der Schöffenliste eine Vertagung der Verhandlung oder eine erhebliche Verzögeiung ihres Beginns notwendig, so sind die nicht am Sitz des Gerichts wohnenden Hilfsschöffen zu übergehen.



§ 47 unverändert



§ 48 unverändert



§ 49 Wird zu den einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Schöffen erforderlich, so erfolgt sie aus der Zahl der Hilfsschöffen nach der Reihenfolge der Schöffenliste. Abs. 2 unverändert



§ 50 Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung über die Zeit hinaus, für die der Schöffe zunächst einberufen ist, so hat er bis zur Beendigung der Sitzung seine Amtstätigkeit fortzusetzen.



§ 50 unverändert



§ 51 Die Schöffen sind bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung zu beeidigen. Die Beeidigung gilt für die Dauer des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende richtet an die zu Beeidigenden die Worte: „Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Schöffen getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Die Schöffen leisten den Eid, indem jeder einzeln die Worte spricht: „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.



§ 51 unverändert



Ist ein Schöffe Mitglied einer Religionsgesellschaft, der das Gesetz den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, so wird die Abgabe einer Erklärung unter der Beteuerungsformel dieser Religionsgesellschaft .der Eidesleistung gleichgeachtet. Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Über die Beeidigung wird von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein Protokoll aufgenommen, § 52 Wenn die Unfähigkeit einer als Schöffe in die Schöffenliste aufgenommenen Person eintritt oder bekannt wird, so ist ihr Name von der Liste zu streichen. Ein Schöffe, bei dem nach seiner Aufnahme in die Schöffenliste Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorhandensein eine Berufung zum Schöffenamt nicht erfolgen soll, ist zur Dienstleistung ferner nicht heranzuziehen. Der Amtsrichter entscheidet nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und des beteiligten Schöffen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.



§ 52 unverändert



§ 53 Ablehnungsgründe sind nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb einer Woche, nachdem der beteiligte Schöffe von seiner Einberufung in Kenntnis gesetzt worden ist, von ihm geltend gemacht werden. Sind sie später entstanden oder bekannt geworden, so ist die Frist erst von diesem Zeitpunkt zu berechnen. Der Amtsrichter entscheidet über das Gesuch nach Anhörung der Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. § 54 Der Amtsrichter kann einen Schöffen auf dessen Antrag wegen eingetretener Hinderungsgründe von der Dienstleistung an bestimmten Sitzungstagen entbinden. Die Entbindung des Schöffen von der Dienstleistung kann davon abhängig gemacht werden, daß ein anderer für das Dienstjahr bestimmter Schöffe für ihn eintritt. Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen. § 55 Die Schöffen und Vertrauenspersonen des Ausschusses erhalten eine angemessene Entschädigung für den ihnen durch ihre Dienstleistung entstehenden Verdienstausfall und den mit der Dienstleistung verbundenen Aufwand sowie Ersatz ihrer Fahrtkosten. Ist durch die Dienstleistung eine Vertretung des zum Schöffen oder zur Vertrauensperson Berufenen notwendig geworden, so können die Kosten der Vertretung nach billigem Ermessen erstattet werden. Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Fahrtkosten sowie die Höchst- und Mindestgrenzen der Entschädigung für den Verdienstausfall bestimmt der Bundesminister der Justiz •mit Zustimmung des Bundesrates durch allgemeine Anordnung. Entschädigung und Fahrtkosten werden nur auf Verlangen gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn das Verlangen nicht binnen drei Monaten nach Beendigung der Dienstleistung bei dem Gericht, bei dem die Dienstleistung stattgefunden hat, gestellt worden ist. Beschwerden über die Höhe der Entschädigung und der Fahrtkosten werden im Aufsichtsweg entschieden. § 56 • Schöffen und Vertrauenspersonen des Ausschusses, die sich ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren Obliegenheiten in anderer Weise entziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe in Geld sowie in die verursachten Kosten zu verurteilen. Die Verurteilung wird durch den Amtsrichter nach Anhörung der Staatsanwaltschaft ausgesprochen Bei nachträglicher genügender Entschuldigung kann die Verurteilung ganz oder teilweise zuruckgenommen werden. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde des Verurteilten nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung zulässig.



§ 53 unverändert



§ 54 unverändert



§ 55 unverände rt



§ 56 unverändert



§ 57 Bis zu welchem Tag die Vorschlagslisten aufzustellen und dem Amtsrichter einzureichen sind, der Ausschuß zu berufen und die Auslosung der Schöffen zu bewirken ist, wird durch die Landesjustizverwaltung bestimmt.



§ 57 unverändert



§ 58 Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung kann für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte einem von ihnen die Entscheidung der Strafsachen ganz oder zum Teil zugewiesen werden. Der Landgerichtspräsident bestimmt die für dieses Gericht erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen und die Verteilung der Zahl der Hauptschöffen auf die einzelnen Amtsgerichtsbezirke. Die übrigen Vorschrifte. dieses Titels sind entsprechend anzuwenden."



§ 58 unverändert



26. § 59 erhält wieder folgenden Absatz 2: „Die Direktoren und die Mitglieder können gleichzeitig Amtsrichter im Bezirk des Landgerichts sein." 27. § 60 erhält wieder folgende Fassung: „Bei den Landgerichten werden Zivil- und Strafkammern gebildet."



31. unverände rt



28. § 61 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Sie werden durch die Landesjustizverwaltung auf die Dauer eines Geschäftsjahres bestellt."



32. unverändert



29. § 62 erhält folgende Fassung: „Den Vorsitz in, den Kammern führen der Präsident und die Direktoren. Den Vorsitz in der kleinen Strafkammer (§ 76 Abs. 2) kann auch ein ständiges Mitglied des Landgerichts führen, das vom Präsidium für die Dauer eines Geschäftsjahres bestimmt wird. Vor Beginn des Geschäftsjahres bestimmt der Präsident die Kammer, der er sich anschließt. Über die Verteilung des Vorsitzes in den übrigen Kammern entscheiden der Präsident und die Direktoren nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag."



33. unverändert



30. Die §§ 63 bis 70 erhalten wieder folgende Fassung:



34. Die §§ 63 bis 70 erhalten folgende Fassung:



„§ 63 Vor Beginn des Geschäftsjahres werden auf seine Dauer die Geschäfte unter die Kammern derselben Art verteilt und die ständigen Mitglieder der einzelnen Kammern sowie für den Fall ihrer Verhinderung die regelmäßigen Vertreter bestimmt. Jeder Richter kann zum Mitglied mehrerer Kammern bestimmt werden. Die Anordnung kann im Laufe des Geschäftsjahres nur geändert werden, wenn dies wegen Überlastung ,einer Kammer oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder des Gerichts erforderlich wird.



§ 63 unverändert



§ 64 § 64 Abs. 1 unverändert Die in § 63 bezeichneten Anordnungen trifft das Präsidium. Das Präsidium wird durch den Präsidenten als VorDas Präsidium wird durch den Präsidenten als Vorsitzensitzenden, die Direktoren und das dem Dienstalter nach, den, die Direktoren und das dem Dienstalter nach, bei bei gleichem Dienstalter das der Geburt nach älteste Mitgleichem Dienstalter das der Geburt nach älteste Mitglied glied gebildet; ist kein Direktor ernannt, so besteht das gebildet; ist kein Direktor ernannt, so besteht das PräPräsidium aus dem Präsidenten und den beiden ältesten sidium aus dem Präsidenten und den beiden ältesten MitMitgliedern. gliedern. Das Präsidium entscheidet nach Stimmenmehrheit; Sind bei einem Landgericht zu Beginn des Geschäfts bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den -jahres mehr als zehn Direktoren angestellt, so gelten folAusschlag. gende besondere Vorschriften: Das Präsidium wird durch den Präsidenten als Vorsitzenden, seinen ständigen Vertreter (§ 66 Abs. 2), die acht dem Dienstalter nach, bet gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten Direktoren und drei Mitgliedern gebildet, die von der Gesamtheit der Mitglieder des Landgerichts für die Dauer des Geschäfts jahresgwältdn. Das Präsidium entscheidet 'nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.



§ 65 Der Präsident kann bestimmen, daß einzelne Untersuchungen von dem Untersuchungsrichter, dessen Bestellung. mit dem Ablauf des Geschäftsjahres erlischt, zu Ende geführt werden, sowie daß in einzelnen Sachen, in denen während des Geschäftsjahres eine Verhandlung bereits stattgefunden hat, die Kammer in ihrer früheren Zusammensetzung auch nach Ablauf des Geschäftsjahres verhandle und entscheide. § 66 Bei Verhinderung des ordentlichen Vorsitzenden führt den Vorsitz in der Kammer das Mitglied der Kammer, das dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt nach das älteste ist. Für den Vorsitzenden der kleinen Strafkammer bestimmt das Präsidium den regelmäßigen Vertreter vor Beginn des Geschäftsjahres. Der Präsident wird in seinen übrigen durch dieses Gesetz bestimmten Geschäften, wenn ein Direktor zu seinem ständigen Vertreter ernannt ist, durch diesen, sonst durch den Direktor vertreten, der dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt nach der älteste ist. Ist kein Direktor ernannt, so wird der Präsident, wenn nicht ein Mitglied des Landgerichts zu seinem ständigen Vertreter ernannt ist, durch das Mitglied vertreten, das dem Dienstalter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt nach das älteste ist. § 67 Bei Verhinderung des regelmäßigen Vertreters eines Mitglieds wird ein zeitweiliger Vertreter durch den Präsidenten bestimmt. § 68 Die Vorschriften der §§ 62 bis 67 sind auf die Kammern für Handelssachen nicht anzuwenden.



§ 65 unverändert



§ 66 Bei Verhinderung des ordentlichen Vorsitzenden führt den Vorsitz in 'der Kammer das von dem Präsidium vor Beginn des Geschäftsjahres runt regelmäßigen Vertreter bestellte Mitglied der Kammer; ist ein solcher Vertreter nicht bestellt oder ist auch er verhindert, so führt das Mitglied der Kammer, das dem Dienstalter nach oder be ll Vorsitz. Abs. 2 unverändert



§ 67 unverändert § 68 unverändert



§ 69 Innerhalb der Kammer verteilt der Vorsitzende die Geschäfte auf die .Mitglieder. § 70 Soweit die Vertretung eines Mitglieds nicht durch ein Mitglied desselben Gerichts möglich ist, wird sie auf den Antrag des Präsidiums durch die Landesjustizverwaltung geordnet. Die Beiordnung eines nicht ständigen Richters darf, wenn sie auf .eine bestimmte Zeit erfolgte, vor Ablauf dieser Zeit, wenn sie auf unbestimmte Zeit erfolgte, solange das Bedürfnis, durch das sie veranlaßt wurde, fortdauert, nicht widerrufen werden. Ist mit der Vertretung eine Entschädigung verbunden, so ist diese für die ganze Dauer im voraus festzustellen, Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach denen richterliche Geschäfte nur von ständig angestellten Richtern wahrgenommen werden können, sowie die, welche die Vertretung durch ständig angestellte Richter regeln. 31. § 71 erhält folgende Passung: „Vor die Zivilkammern einschließlich der Kammern für Handelssachen gehören alle bürgerlichen Streitigkeiten, die nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind. Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig: 1. für die Ansprüche, die auf Grund der Beamtengesetze gegen den Fiskus erhoben werden; 2. für die Ansprüche gegen Richter und Beamte wegen Überschreitung ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidriger Unterlassung von Amtshandlungen. Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, Ansprüche gegen den Staat oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen Verfügungen der Verwaltungsbehörden, wegen Verschuldens von Beamten sowie Ansprüche wegen öffent-



§ 69 unverändert § 70 Abs. 1 unverändert



Die Beiordnung eines nicht auf Lebenszeit ernannten Richters darf, wenn sie auf eine bestimmte Zeit erfolgte, vor Ablauf dieser Zeit, wenn sie auf unbestimmte Zeit erfolgte, solange das Bedürfnis, durch das sie veranlaßt wurde, fortdauert, nicht widerrufen werden. Ist mit der Vertretung eine Entschädigung verbunden, so ist diese für die ganze Dauer im voraus festzustellen. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach denen richterliche Geschäfte nur von auf Lebenszeit ernannten Richtern wahrgenommen werden können, sowie die, welche die Vertretung durch auf Lebenszeit ernannte Richter regeln." 31. § 71 erhält folgende Fassung: .Abs. 1 unverändert



Abs. 2 unverändert



Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, Ansprüche gegen den Staat oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen Verfügungen der Verwaltungsbehörden sowie Ansprüche wegen öffentlicher Abgaben ohne Rück-



gleichmDnstardGebuchasälti,den



licher Abgaben ohne Rücksicht auf den Wert des Streit -genstad eLngrichteauslißchzuweisn.'



sickt auf den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten ausschließlich zuzuweisen. °



32. §72 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „DieZvlkamrn,schießdKamrnfü Handelssachen, sind die Berufungs- und Beschwerdegerichte in den vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten." 33.§73 erhält wieder folgende Fassung: „Die Strafkammern sind zuständig für die. die Voruntersuchung und deren Ergebnisse betreffenden Entscheidungen, die nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung von dem Gericht zu erlassen sind; sie entscheiden über Beschwerden gegen Verfügungen des Untersuchungsrichters und des Amtsrichters sowie gegen Entscheidungen des Amtsrichters und der Schöffengerichte. Die Strafkammern erledigen außerdem die in der Strafprozeßordnung den Landgerichten zugewiesenen Geschäfte. 34. § 73 a wind aufgehoben.



32. unverändert



35. § 74 erhält folgende Fassung: „Die Strafkammern sind als erkennende Gerichte des ersten Rechtszuges zuständig für alle Verbrechen, die nicht zur Zuständigkeit des Amtsgerichts, des Schwurgerichts oder des Bundesgerichtshofes gehören. Sie sind auch zuständig für alle Vergehen und Verbrechen, die von der Staatsanwaltschaft bei ihnen angeklagt werden (§ 24 Nr. 2, 3) oder vom Amtsgericht an sie verwiesen sind, weil seine Strafgewalt zu ihrer Aburteilung nicht ausreicht. Die Strafkammern sind außerdem zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung gegen die Urteile des Amtsrichters und des Schöffengerichts." 36. § 75 erhält wieder folgende Fassung: „Die Zivilkammern sind, soweit nicht nach den Vorschriften der Prozeßgesetze an Stelle der Kammer der Einzelrichter zu entscheiden hat, mit drei Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden besetzt. 37. § 76 erhält wieder folgende Fassung: „Die Strafkammern entscheiden außerhalb der Hauptverhandlung in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. In der Hauptverhandlung ist die Strafkammer besetzt: mit dem Vorsitzenden und zwei Schöffen (kleine Strafkammer), wenn sich die Berufung gegen ein Urteil des Amtsrichters richtet; mit drei Richtern mit Einschluß des Vorsitzenden und zwei Schöffen (große Strafkammer) in allen übrigen Fällen”. 38. § 77 erhält folgende Fassung: „Für die Schöffen der Strafkammer gelten entsprechend die Vorschriften über die Schöffen des Schöffengerichts mit folgender Maßgabe: Die Landesjustizverwaltung verteilt die Zahl der erforderlichen Hauptschöffen auf die zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amtsgerichtsbezirke. Die Hilfsschöffen wählt der Ausschuß bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landgericht seinen Sitz hat. Hat das Landgericht seinen Sitz außerhalb seines Bezirks, so bestimmt die Landesjustizverwaltung, welcher Ausschuß der zum Bezirk des Landgerichts gehörigen Amtsgerichte die- Hilfsschöffen wählt. Die Namen der gewählten Hauptschöffen und der Hilfs schöffen werden von dem Amtsrichter dem Landgerichtspräsidenten mitgeteilt. Der Landgerichtspräsident stellt die Namen der Hauptschöffen zur Schöffenliste des Landgerichts zusammen. An die Stelle des Amtsrichters tritt für die Auslosung der Reihenfolge, in der die Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen der Strafkammer teilnehmen, und für die Streichung eines Schöffen von der Schöffenliste des Landgerichts der Landgerichtspräsident, im übrigen tritt an die Stelle des Amtsrichters der Vorsitzende der Strafkammer. Niemand soll für dasselbe Geschäftsjahr zugleich als Schöffe für das Schöffengericht und für die Strafkammer



35. unverändert



33. unverändert



34. unverändert



36. unverändert



37. unverändert



38. unverändert



bestimmt werden. Ist dies dennoch . geschehen oder ist jemand für dasselbe Geschäftsjahr in mehreren Bezirken zu diesen Ämtern bestimmt worden so hat der Einberufene das Amt zu übernehmen, zu dem er zuerst einberufen wird. 39. § 78 erhält folgende Fassung: „Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung kann wegen großer Entfernung des Landgerichtssitzes bei einem Amtsgericht für den Bezirk eines oder mehrerer Amts gerichte eine Zivil- oder Strafkammer gebildet und ihr für diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit der Zivil- oder Strafkammer des Landgerichts oder ein Teil dieser Tätigkeit zugewiesen werden. Die Kammer wird aus Mitgliedern des Landgerichts oder Amtsrichtern des Bezirks besetzt, für den sie gebildet wird. Der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder werden nach § 63 durch das Präsidium des Landgerichts bezeichnet. Die Landesjustizverwaltung verteilt die Zahl der erforderlichen Hauptschöffen auf die zum Bezirk der Strafkammer gehörenden Amtsgerichtsbezirke. Die Hilfsschöffen wählt der Ausschuß bei dem Amtsgericht, bei dem die auswärtige Strafkammer gebildet worden ist. Die im § 77 dem Landgerichtspräsidenten zugewiesenen Geschäfte nimmt der Vorsitzende der Strafkammer wahr." 40. Der Sechste Titel: Schwurgerichte erhält folgende Fassung: „§ 79 Für die Verhandlung und Entscheidung von Strafsachen treten bei den Landgerichten nach Bedarf Schwurgerichte zusammen. § 80 Die Schwurgerichte sind zuständig für die Verbrechen der Unzucht und Notzucht mit Todesfolge (§ 178 StGB), des Mordes (§ 211 StGB), des Totschlags (§ 212 StGB), der Kindestötung (§ 217 StGB), der Aussetzung mit Todesfolge (§ 221 Abs. 3 letzter Halbsatz StGB), der Körperverletzung mit Todesfolge (§ 226 StGB), der Vergiftung mit Todesfolge (§ 229 Abs. 2 letzter Halbsatz StGB), der Freiheitsberaubung mit Todesfolge (§ 239 Abs. 3 StGB), des schweren Raubes (§ 251 StGB), des räuberischen Diebstahls und der räuberischen Erpressung (§§ 252, 255 StGB), wein die Strafe aus § 251 StGB zu entnehmen ist, der besonders schweren Brandstiftung (§ 307 StGB), der Zerstörung durch explodierende Stoffe (§ 311 StGB), wenn die Strafe aus § 307 StGB zu entnehmen ist, der Überschwemmung mit Todesfolge (§ 312 Abs. 1 letzter Halbsatz StGB), der Beschädigung wichtiger Bauten mit Todesfolge (§ 321 Abs. 2 letzter Halbsatz StGB), der gemeingefährlichen Vergiftung mit Todesfolge (§ 324 letzter Halbsatz StGB), der Freiheitsberaubung im Amt mit Todesfolge (§§ 341, 239 Abs. 3 StGB), der Tötung durch Sprengstoffe (§ 5 Abs 2 Halbsatz 2, Abs. 3 Sprengstoffgesetz). § 81 Das Schwurgericht besteht aus drei Richtern mit Ein- schluß des Vorsitzenden und sechs Geschworenen. § 82 Die Richter und die Geschworenen entscheiden fiber die Schuld- und Straffrage gemeinschaftlich; während der Hauptverhandlung üben die Geschworenen das Richteramt im gleichen Umfang wie die Schöffen aus. Außerhalb der Hauptverhandlung entscheiden während der Tagung die richterlichen Mitglieder des Schwurgerichts außerhalb der Tagung entscheidet die Strafkammer des Landgerichts. § 83 Vor Beginn des Geschäftsjahres ernennt der Oberlandesgerichtspräsident für jede Tagung des Schwurgerichts aus



39. § 78 erhält folgende Fassung: ,,Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung kann wegen großer Entfernung des Landgerichtssitzes bei einem Amtsgericht für den Bezirk eines oder mehrerer Amts gerichte eine Strafkammer gebildet und ihr für diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit der Strafkammer des Landgerichts oder ein Teil dieser Tätigkeit zugewiesen werden. Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert



40. unverändert



der Zahl der Mitglieder des Oberlandesgerichts oder der in seinem Bezirk angestellten Richter einen Vorsitzenden des Schwurgerichts. In gleicher Weise ernennt der Landgerichtspräsident für jede Tagung des Schwurgerichts aus der Zahl der Mit glieder des Landgerichts und der in seinem Bezirk an gestellten Amtsrichter einen Stellvertreter des Vorsitzenden, die übrigen richterlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter. Wird im Laufe des Geschäftsjahres eine Schwurgerichtstagung erforderlich, für die richterliche Mitglieder nicht ernannt worden sind, so können sie nachträglich ernannt werden. Ebenso können nachträglich Stellvertreter ernannt werden wenn eine Vertretung erforderlich wird und die regelmäßigen Vertreter verhindert sind. Solange noch nicht bestimmt ist, wann das Schwurgericht zusammentritt, erledigt der Vorsitzende der Strafkammer des Landgerichts die in diesem Gesetz und in der Strafprozeßordnung dem Vorsitzenden zugewiesenen Geschäfte. Das gleiche gilt, nachdem die Tagung geschlossen ist. § 84 Für die Geschworenen gelten die Vorschriften der §§ 31 bis 57, 77 entsprechend, soweit nicht Absatz 2 und die §§ 85 bis 90 Abweichendes bestimmen. Mindestens die Hälfte der zu einer Tagung heranzuziehen den Geschworenen müssen Männer sein. § 85 Die Zahl der Hauptgeschworenen ist so zu bestimmen, daß voraussichtlich jeder Hauptgeschworene nur zu einer Tagung des Schwurgerichts im Geschäftsjahr herangezogen wird. § 86 Die Reihenfolge, in der die Hauptgeschworenen an den Tagungen des Schwurgerichts teilnehmen, wird für das ranze Geschäftsjahr im voraus durch Auslosung bestimmt; der Landgerichtspräsident setzt die Geschworenen von der Auslosung mit dem Hinzufügen in Kenntnis, daß ihnen darüber, ob und zu welchem Tage sie einberufen werden, eine weitere Nachricht zugehen werde.



§87



Landgerichtspräsident bestimmt, wann das Schwurgericht zusammentritt, und ordnet die Einberufung der Hauptgeschworenen für die einzelne Tagung nach der Reihenfolge ihrer Auslosung. an. Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Beginn der . Tagung soll eine Frist von zwei Wochen liegen. § 88 Der Landgerichtspräsident entscheidet über die von den Geschworenen vorgebrachten Ablehnungsgründe sowie darüber, ob ein Geschworener ferner zur Dienstleistung heranzuziehen ist. § 89 Erstreckt sich eine Tagung des Schwurgerichts über den Endtermin des Geschäftsjahres hinaus so bleiben die Geschworenen, die dazu einberufen sind, bis zum Schluß der Tagung zur Mitwirkung verpflichtet. § 90



-



Niemand soll für dasselbe Geschäftsjahr als Geschworener und als Schöffe bestimmt werden. Ist dies dennoch geschehen oder ist jemand für dasselbe Geschäftsjahr in mehreren Bezirken zu diesen Ämtern bestimmt worden, so hat der Einberufene das Amt zu übernehmen, zu dem er zuerst einberufen wird. § 91 Die Strafkammer des Landgerichts kann bestimmen, daß einzelne Sitzungen des Schwurgerichts nicht am Sitz des Landgerichts, sondern an einem anderen Ort innerhalb des Schwurgerichtsbezirks abzuhalten seien. Wird in einem solchen Fall die Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Geschworenen erforderlich, so werden die Hilfsschöffen des tür den Sitzungsort zuständigen Schöffengerichts nach § 49 herangezogen.



§ 92 Die Landesjustizverwaltung kann bestimmen, daß die Bezirke mehrerer Landgerichte zu einem Schwurgerichtsbezirk zusammengelegt und die Sitzungen des Schwurgerichts bei einem der Landgerichte abgehalten werden. In diesem Falle haben das Landgericht, bei dem die Sitzungen des Schwurgerichts abgehalten werden, und dessen Präsident die ihnen in den §§ 82 bis 91 zugewiesenen Geschäfte für den Umfang des Schwurgerichtsbezirks wahrzunehmen. Die Mitglieder des Schwurgerichts mit Einschluß des, Stellvertreters des Vorsitzenden können aus der Zahl der in dem Bezirk des Schwurgerichts angestellten Richter bestimmt werden. Die Zahl der erforderlichen Hauptgeschworenen wird auf sämtliche Amtsgerichte des Schwurgerichtsbezirks verteilt." 41. Der Siebente Titel: Kammern für Handelssachen (§§ 93-114) gilt wieder in der Fassung vom 1. Januar 1933.



41. unverändert.



42. § 115 erhält folgende Fassung: „Die Oberlandesgerichte werden mit einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Senatspräsidenten und Räten besetzt."



42. unverändert



43. § 115a wird aufgehoben.



43. unverändert



44. § 116 erhält folgende Fassung: „Bei den Oberlandesgerichten werden Zivil- und Strafsenate gebildet. Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung kann außerhalb des Sitzes des Oberlandesgerichts für den Bezirk eines oder mehrerer Landgerichte ein Zivil- oder Strafsenat gebildet und ihm für diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit des Ziviloder Strafsenats des Oberlandesgerichts oder ein Teil dieser Tätigkeit zugewiesen werden."



44.1§ 116 erhält folgende Fassung: Abs. 1 unverändert



45. § 117 erhält folgende Fassung: „Die Vorschriften der §§ 62 bis 69 und des § 70 Abs. 1 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß zu dem Präsidium stets die beiden ältesten Mitglieder des Gerichte zuzuziehen sind."



45. unverändert



46. § 118 erhält wieder folgende Fassung: ,,Zu Hilfsrichtern dürfen nur ständig angestellte Richter berufen werden." 47. § 119 erhält wieder folgende Fassung: „Die Oberlandesgerichte sind in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel: 1. der Berufung gegen die Endurteile der Landgerichte, 2. der Beschwerde gegen Entscheidungen der Landgerichte." 48. § 120 erhält folgende Fassung: „Die Oberlandesgerichte sind zur Verhandlung und Entscheidung in erster und letzter Instanz in den Strafsachen zuständig, die gemäß § 134 Abs. 2 von dem Oberbundesanwalt an die Landesstaatsanwaltschaft abgegeben werden oder in denen der Bundesgerichtshof gemäß § 134 Abs. 3 bei Eröffnung des Hauptverfahrens die. Verhandlung und Entscheidung dem Oberlandesgericht überweist. In den von dem Oberbundesanwalt an die Landesstaatsanwaltschaft abgegebenen Sachen trifft das Oberlandesgericht auch die im § 73 Abs. 1 bezeichneten Entscheidungen. Für den Gerichtsstand gelten in diesen Fällen die allgemeinen Vorschriften. Sind jedoch. in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so können die im Abs. I den Oberlandesgerichten zugewiesenen Aufgaben durch die Landesjustizverwaltung einem oder einigen der Oberlandesgerichte oder dem Obersten Landesgericht übertragen werden. Durch Vereinbarung der beteiligten Länder können diese Aufgaben dem hiernach zuständigen Gericht eines Landes auch für das Gebiet eines anderen Landes übertragen werden."



46. § 118 erhält folgende Fassung: „Zu Hilfsrichtern dürfen nur auf Lebenszeit ernannte Richter berufen werden.



49. § 121 erhält folgende Fassung: . „Die Oberlandesgerichte sind in Strafsachen ferner zu-



Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung können außerhalb des Sitzes des Oberlandesgerichts für den Bezirk eines oder mehrerer Landgerichte Zivil- oder Strafsenate gebildet und ihnen für diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit des Zivil- oder Strafsenats des Oberlandesgerichts oder ein Teil dieser Tätigkeit zugewiesen werden."



47. unverände rt



48. unverändert



49. unverändert .



ständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel: 1. der Revision gegen a) die mit dier Berufung nicht anfechtbaren Urteile des Amtsrichters; b) die Berufungsurteile der kleinen und großen Strafkammer; c) die Urteile der großen Strafkammer und des Schwurgerichts, wenn die Revision ausschließlich auf die Verletzung einer in den Landesgesetzen enthaltenen Rechtsnorm gestützt wird. 2. der Beschwerde gegen strafrichterliche Entscheidungen, soweit nicht die Zuständigkeit de: Strafkammer oder des Bundesgerichtshofes begründet Ist. Will ein Oberlandesgericht bei seiner Entscheidung nach Abs. 1 Nr. 1 a oder b von einer nach dem 1. April 1950 ergangenen Entscheidung eines anderen .Oberlandesgerichts oder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweichen, so hat es die Sache diesem vorzulegen. 50. § 122 erhält fOlgende Fassung: „Die Senate der Oberlandesgerichte entscheiden, soweit nicht nach den Vorschriften der Prozeßgesetze an Stelle des Senats der Einzelrichter zu entscheiden hat, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. Die Strafsenate sind in der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges mit fünf Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden zu besetzen. 51. Der Neunte Titel erhält die Überschrift „Bundesgerichtshof"; die Vorschriften dieses Titels erhalten folgende Fassung: ,,§ 123 Sitz des Bundesgerichtshofes ist § 124 Der Bundesgerichtshof wird mit einem Präsidenten und der erforderlichen Zahl von Senatspräsidenten und Bundesrichtern besetzt. § 125 ÜberdiBufngsPäet,drSnaspäiet und der Bundesrichter entscheidet der Bundesminister der Justiz gemeinsam mit dem. Richterwahlausschuß.



50. unverändert



51. Der Neunte Titel erhält die Überschrift „Bundesgerichtshof"; die Vorschriften dieses Titels erhalten folgende Fassung:



„§ 123 unverändert § 124 unverändert



.. .



Zum Mitglied des Bundesgerichtshofes kann nur berufen werden, wer die Fähigkeit zum Richteramt in einem deutschen Land erlangt und das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat. § 130 Bei dem Bundesgerichtshof werden Zivil- und Strafsenate gebildet. Ihre Zahl bestimmt der Bundesminister der Justiz.



§ 131 Die Vorschriften der §§ 62 bis 69 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Präsidium aus dem Präsidenten, den Senatspräsidenten und den vier ältesten Mitgliedern des Gerichts besteht. § 132 Beim Bundesgerichtshof wire ein Großer Senat für Zivilsachen und ein Großer Senat für Strafsachen gebildet. Jeder Große Senat besteht aus dem Präsidenten und acht Mitgliedern. Die Mitglieder und ihre Vertreter werden durch das Präsidium des Bundesgerichtshofes für die Dauer von zwei ; Geschäftsjahren bestellt. Die Vereinigten Großen Senate bestehen aus dem Präsidenten und sämtlichen Mitgliedern der Großen Senate. Den Vorsitz in den Großen Senaten und den Vereinigten Großen Senaten führt der Präsident des 'Bundesgerichtshofes, im Falle seiner Verhinderung sein Vertreter. In den Fällen des § 136 können die Präsidenten der beteiligten Senate, in den Fällen des § 137 der Präsident des erkennenden



§ 125



Die Mitglieder des Bundesgerichtshofes werden durch den Bundesminister der Justiz gemeinsam mit dem Richterwahlausschuß gemäß dem Richterwahlgesetz berufen und vom Bundespräsidenten ernannt. Abs. 2 unverändert



§ 130. Abs. 1 unverändert Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, . Zivilund Strafsenate auch außerhalb des Sitzes des Bundesgerichtshofes zu bilden. § 131 Die Vorschriften der §§ 62 bis 69 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Präsidium aus dem Präsidenten, den Senatspräsidenten und den vier dem Dienstalter nach, bel gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten Mitgliedern des. Gerichts besteht. § 132 unverändert



Senats oder ein von ihnen bestimmtes Mitglied ihres Senats an den Sitzungen des Großen Senats oder der Vereinigten Großen Senate mit den Befugnissen eines Mitgliedes teilnehmen Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. § 133 In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist der Bundesgerichtshof zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel- . 1. der Revision gegen die Endurteile der Oberlandesgerichte; 2. der Beschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 519 b Abs. 2 der Zivilprozeßordnung. § 134 In Strafsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig für die Untersuchung und Entscheidung in erster und letzter Instanz in Fällen des Hochverrats und der Parlamentssprengung. In diesen Sachen trifft der Bundesgerichtshof auch die in § 73 Abs. 1 bezeichneten Entscheidungen. Verfahren wegen Hochverrats, der sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes richtet. kann der Oberbundesanwalt an die Landesstaatsanwaltschaft abgeben. Der Bundesgerichtshof kann in den im Abs. 2 bezeichneten Sachen bei der Eröffnung des Hauptverfahrens die Verhand lung und Entscheidung dem Oberlandesgericht überweisen, wenn der Oberbundesanwalt es bei der Einreichung der Anklageschrift beantragt. Auf Verlangen eines Landes hat der Oberbundesanwalt wegen Hochverrats. der sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung dieses Landes richtet, Anklage beim Bundesgerichtshof zu erheben. § 135. In Strafsachen ist der Bundesgerichtshof ferner zuständig zur Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Revision gegen die Urteile der Schwurgerichte und die Urteile der Großen Stratkammern im ersten Rechtszuge, soweit nicht die Zuständigkeit der . Oberlandesgerichte begründet ist. § 136 Will in einer Rechtsfrage ein Zivilsenat von der Entscheidung eines anderen Zivilsenats oder des Großen Senats für Zivilsachen oder ein Strafsenat von der Entscheidung eines anderen Strafsenats oder des Großen Senats für Strafsachen abweichen so entscheidet im ersten Fall der Große Senat für Zivilsachen, im zweiten Fall der Große Senat für Strafsachen. Die Vereinigten Großen Senate entscheiden, wenn ein Zivilsenat von der Entscheidung eines Strafsenats oder des Großen Senats für Strafsachen, oder ein Strafsenat von der Entscheidung eines Zivilsenats oder des Großen Senats für Zivilsachen, oder ein Senat von der früher eingeholten Entscheidung der Vereinigten Großen Senate abweichen will.



§ 133 In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist der Bundesgerichtshof zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel: 1. der Revision gegen die Endurteile der Oberlandesgerichte sowie gegen die Endurteile der Landgerichte im Falle des § 566a der Zivilprozeßordnung. 2. unverändert. .



§ 134 Abs. 1 unverändert



Verfahren wegen Hochverrats, der sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes richtet, soll der Oberbundesanwalt an die Landesstaatsanwaltschaft abgeben, sofern nicht besondere Umstände entgegenstehen. Der Bundesgerichtshof kann in den in Abs. 2 bezeichneten Sachen bei der Eröffnung des Hauptverfahrens die Verhandlung und Entscheidung dem Oberlandesgericht über weisen. Abs. 4 unverändert



§ 135 unverändert



§ 136 unverändert



§ 137 Der erkennende Senat kann in einer Frage von grund- sätzlicher Bedeutung die Entscheidung des Großen Senats herbeiführen, wenn nach seiner Auffassung die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordern.



§ 137 unverändert



§ 138 Die Großen Senate und die Vereinigten Großen Senate entscheiden ohne mündliche Verhandlung nur über die Rechtsfrage. Vor der Entscheidung des Großen Senats für Strafsachen oder der Vereinigten Großen Senate sowie in Ehe- und Entmündigungssachen und in- Rechtsstreitigkeiten, welche die Feststellung des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern oder die Anfechtung einer Todeserklärung zum Gegenstand haben, ist der Oberbundesanwalt .zu hören. Der



§ 138 unverändert



Oberbundesanwalt kann auch In der Sitzung seine Auffassung darlegen. Die Entscheidung ist in der vorliegenden Sache für den erkennenden Senat bindend. Erfordert die Entscheidung der Sache eine erneute mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Senat, so sind die Beteiligten unter Mitteilung der ergangenen Entscheidung der Rechtsfrage zu der Verhandlung zu laden. § 139 Die Senate des Bundesgerichtshofes entscheiden in der Besetzung von fünf Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. § 140 Der Geschäftsgang wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die das Plenum beschließt; sie bedarf der Bestätigung durch den Bundesrat.° 52. § 142 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Das Amt der Staatsanwaltschaft wird ausgeübt: 1. bei dem' Bundesgerichtshof durch einen Oberbundesanwalt und durch einen oder mehrere Bundesanwälte; 2. bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte; 3. bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte oder Amtsanwälte." 53. § 143 erhält folgenden Absatz 3: „Können die Beamten der Staatsanwaltschaft verschiedener Länder sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Verfolgung zu übernehmen hat, so entscheidet der. ihnen gemeinsam vorgesetzte Beamte der Staatsanwaltschaft, sonst der Oberbundesanwalt." 54. § 145 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Amtsanwälte können das Amt der Staatsanwaltschaft nur bei den Amtsgerichten versehen." 55. § 145 a wird aufgehoben. 56. § 146 erhält folgende Fassung: „Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen." 57. § 147 erhält folgende Fassung: „Das Recht der Aufsicht und Leitung steht zu: 1. dem Bundesminister der Justiz hinsichtlich des Oberbundesanwalts und der 'Bundesanwälte; 2. der Landesjustizverwaltung hinsichtlich aller staatsanwaltschaftlichen Beamten des betreffenden Landes; 3. dem ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten hinsichtlich aller Beamten der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks." 58. §148 erhält folgende Fassung: „Der Oberbundesanwalt und die Bundesanwälte sind nichtrichterliche Beamte. Zu diesen Ämtern sowie zu dem Amt eines Staatsanwalts können nur zum Richteramt befähigte Personen ernannt werden. 59. § 149 erhält folgende Fassung: „Der Oberbundesanwalt und die Bundesanwälte werden auf Vorschlag . des Bundesministers der Justiz, der der Zustimmung des Bundesrates bedarf, vom Bundespräsidenten ernannt. 60. § 150 erhält wieder folgende Fassung: „Die Staatsanwaltschaft ist in ihren amtlichen Verrichtungen von den Gerichten unabhängig." 61.§152 erhält folgende Fassung:. „Die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft sind in dieser -Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks und der dieser vorgesetzten Beamten Folge zu leisten. Die Landesjustizverwaltung bezeichnet näher die Beamtenklassen, auf die diese Vorschrift anzuwenden ist.° 62.§153 erhält folgende Fassung: . „Bei jedem Gericht wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die mit der erforderlichen Zahl von Urkundsbeamten be-



§ 139 unverändert § 140 unverändert 52. unverändert



53. unverändert



54. unverändert



55. unverändert 56. unverändert



57. unverändert



58. unverändert



59. unverändert



60. unverändert



61. § 152 erhält folgende Fassung: Abs. 1 unverändert



Die Landesregierung bezeichnet in; Einvernehmen mit der Landesjustizverwaltung die Beamtenklassen, auf die diese Vorschrift anzuwenden ist." 62. unverändert



setzt wird. Die Geschäftseinrichtung bei dem Bundesgerichts hof wird durch den Bundesminister der Justiz, bei den Landesgerichten durch die Landesjustizverwaltung bestimmt.“ 63.§154 erhält folgende Fassung: „Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher) werden •bed dem Bundesgerichtshof durch den Bundesminister der Justiz, bei den Landesgerichten durch die Landesjustizverwaltung bestimmt.“ 64. § 155 erhält wieder folgende Fassung: „Der Gerichtsvollzieher ist von der Ausübung seines Amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen: 1. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: L wenn er selbst Partei oder gesetzlicher Vertreter einer Partei ist oder zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten Mitverpflichteten oder Schadensersatzpflichtigen steht; 2. wenn sein Ehegatte Partei ist, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 3. wenn eine Person Partei ist, mit der er in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht; IL in Strafsachen: 1. wenn er selbst durch lie strafbare Handlung verletzt ist; 2. wenn er der Ehegatte des Beschuldigten oder Verletzten ist oder gewesen ist; 3. wenn er mit dem Beschuldigten oder Verletzten in dem unter Nr. 1 3 bezeichneten Verwandtschaftsoder Schwägerschaftsverhältnis steht."



63. unverändert



65. § 156 erhält wieder folgende Fassung: „Die Gerichte haben sich in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen Rechtshilfe zu leisten." 66. § 158 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das Ersuchen eines nicht im Rechtszuge vorgesetzten Gerichts ist jedoch abzulehnen, wenn die vorzunehmende Handlung nach dem Recht des ersuchten Gerichts verboten ist. Ist das ersuchte Gericht örtlich nicht zuständig, so gibt es das Ersuchen an das zuständige Gericht ab." 67.§ 159 erhält folgende Fassung: „Wird das Ersuchen abgelehnt oder wird der Vorschrift des § 158 Abs. 2 zuwider dem Ersuchen stattgegeben, so entscheidet das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirk das ersuchte Gericht gehört. Die Entscheidung ist nur anfechtbar, wenn sie die Rechtshilfe für unzulässig erklärt und das ersuchende und das ersuchte Gericht den Bezirken verschiedener Oberlandesgerichte angehören. Über die Beschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof. Die Entscheidungen ergehen auf Antrag der Beteiligten oder des ersuchenden Gerichts ohne mündliche Verhandlung." 68. § 160 erhält folgende Fassung: „Vollstreckungen, Ladungen und Zustellungen werden nach Vorschrift der Prozeßordnungen bewirkt ohne Rücksicht darauf, ob sie in dem Land, dem das Prozeßgericht angehört, oder in einem anderen deutschen Land vorzunehmen sind."



65. unverändert



64. unverändert



66. unverändert



67. unverändert



68. unverändert



69. § 164 erhält folgende Fassung:



69. unverändert



70.§ 167. erhält folgende Fassung:



70. unverändert



„Kosten und Auslagen der Rechtshilfe werden von der ersuchenden Behörde nicht erstattet. Gebühren oder andere öffentliche -Abgaben, denen die von der ersuchenden Behörde übersendeten Schriftstücke (Urkunden, Protokolle) nach dem Recht der ersuchten Behörde unterliegen, bleiben außer Ansatz."



„Die Polizeibeamten eines deutschen . Landes sind ermächtigt, die Verfolgung eines Flüchtigen auf das Gebiet eines anderen deutschen Landes fortzusetzen und-den Flüchtigen dort zu ergreifen. .



Der Ergriffene ist -unverzüglich an das nächste Gericht oder die nächste Polizeibehörde des Landes, in dem er ergriffen wurde, abzuführen." 71. § 168 erhält wieder folgende Fassung: „Die in einem deutschen Land bestehenden Vorschriften über die Mitteilung von Akten -einer öffentlichen Behörde an in Gericht dieses Landes sine auch dann anzuwenden, wenn das ersuchende Gericht einem anderen deutschen Land angehört."



71. unverändert



72. § 170 erhält folgende Fassung: , Die Verhandlung in Ehesachen ist nicht öffentlich.” 73. § 181 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Ist in den Fällen der §§ 17B, 180 eine Ordnungsstrafe festgesetzt, so kann gegen die Entscheidung binnen der Frist von einer Woche nach ihrer Bekanntmachung Beschwerde eingelegt werden, -sofern sie nicht von dem Bundesgerichtshof oder einem Oberlandesgericht getroffen ist.' 74. § 192 erhält wieder folgenden Absatz 3: „Diese Vorschriften sind auch auf Schöffen und Geschworene anzuwenden." 75. § 195 erhält wieder folgende Fassung: „Kein Richter, Schöffe oder Geschworener darf die Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung aber eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben ist." 76. § 197 erhält wieder folgende Fassung: „Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter, Handelsrichter, Schöffen und Geschworene nach dem Lebensalter; der jüngere stimmt vordem älteren. Die Schöffen und Geschworenen stimmen vor den Richtern. Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Zuletzt stimmt der Vorsitzende."



72. unverändert



77. § 198 erhält folgende Fassung: „Schöffen und Geschworene sind verpflichtet, über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu bewahren." 78. Folgende Vorschrift wird als neuer § 199 eingefügt:



76. unverändert



,



„§ 199 Gerichtsferien fi nden nicht statt."



73.unverädt



73. unverändert



74. unverändert



75. unverändert



77. Der Siebzehnte Titel erhält die Überschrift „Gerichtsferien"; die Vorschriften dieses Titels erhalten folgende Fassung: „§ 199 Die Gerichtsferien beginnen am 15. Juli und enden am 15. September. § 200 Während der Ferien werden nur in Feriensachen Termine abgehalten und Entscheidungen erlassen. Feriensachen sind: 1. Strafsachen; 2. Arrestsachen und die eine einstweilige Verfügung betreffenden Sachen; 3. Meß- und Marktsachen; 4. Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung sowie wegen Zurückhaltung der von dem. Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen; 5. Ansprüche aus .dem außerehelichen Beischlaf; 6. Wechselsachen; 7. Regreßansprüche aus ,einem Scheck; 8. Bausachen, wenn über Fortsetzung eines angefangenen Baues gestritten wird. In dem Verfahren vor den Amtsgerichten hat das Gericht auf Antrag auch andere Sachen als Feriensachen zu bezeichnen. Werden in einer Sache, die durch Beschluß des Gerichts als Feriensache bezeichnet Ist, in einem Termin zur mündlichen Verhandlung einander widersprechende Anträge gestellt, so ist der Beschluß aufzuheben, sofern die Sadie nicht besonderer Beschleunigung bedarf. In dem Verfahren vor den Landgerichten sowie in dem Verfahren in den höheren Instanzen soll das Gericht auf



Antrag auch solche Sachen, welche nicht unter die Vorschrift des Abs. 1 fallen, soweit sie besonderer Beschleunigung bedürfen, als Feriensachen bezeichnen. Die Bezeichnung kann vorbehaltlich der Entscheidung des Gerichts durch den Vorsitzenden erfolgen. § 201 Zur Erledigung der Feriensachen können bei den Landgerichten Ferienkammern, bei den Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof Feriensenate 'gebildet werden. § 202 Auf das Kostenfestsetzungsverfahren, das Mahnverfahren, das Zwangsvollstreckungsverfahren, das Konkursver fahren und das Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses sind die Ferien ohne Einfluß." ' II. Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichts verfassungsgesetz Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt geändert:



II. Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichts verfassungsgesetz Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz wird wie folgt geändert:



79. unverändert 80. unverändert 80. § 8 erhält folgende Fassung: „Durch die Gesetzgebung eines Landes, in dem mehrere Oberlandesgerichte errichtet werden, kann die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes gehörenden Revisionen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten einem obersten Landesgericht zugewiesen wérd en. Diese Vorschrift findet jedoch auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in denen für die Entscheidung Bundesrecht in Betracht kommt, keine Anwendung, es sei denn, daß es sich im wesentlichen um Rechtsnormen handelt, die in den Landesgesetzen enthalten sind." 81. unverändert 81. § 9 erhält folgende Fassung: „Durch die Gesetzgebung eines Landes, in dem mehrere Oberlandesgerichte errichtet werden, können die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte gehörenden Entscheidungen in Strafsachen ausschließlich einem der mehreren Oberlandesgerichte oder an Stelle eines solchen Oberlandesgerichts dem Obersten Lendesgericht zugewiesen werden." 81a. § 10 erhält folgende Fassung: „Die allgemeinen sowie die in den §§ 124, 130, 131 und 181 Abs. 1 enthaltenen besonderen Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes finden auf die obersten Landesgerichte als Behörde der ordentlichen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung; ferner sind die Vorschriften der §§ 132, 136 bis 138 des Gerichtsverfassungsgesetzes mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß durch Landesgesetz die Bildung eines einzigen großen Senats angeordnet werden kann, der aus dem Präsidenten und mindestens acht Mitgliedern zu bestehen hat und an die Stelle der Großen Senate für Zivilsachen und für Strafsachen sowie der Vereinigten Großen Senate tritt. Die Besetzung der Senate bestimmt sich in Strafsachen, in Grundbuchsachen und in 'Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach den Vorschriften über die Oberlandesgerichte, im übrigen nach den Vorschriften über den Bundesgerichtshof." 79. § 6 wird aufgehoben,



Artikel 2



Art ikel 2



Änderung der Zivilprozeßordnung



Änderung von Vorschriften Ober das Zivilprozeßrecht I. Änderung der Zivilprozeßordnung



Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt geändert: 1. § 15 erhält folgende Fassung: „Deutsche, die das Recht der Exterritorialität genießen, sowie die im Ausland angestellten Beamten des Bundes oder eines deutschen Landes behalten hinsichtlich des Gerichtsstandes den Wohnsitz, den sie im Bundesgebiet hatten. Wenn sie einen solchen Wohnsitz nicht hatten, so gilt die Bundeshauptstadt als ihr Wohnsitz. Auf Wahlkonsuln sind diese Vorschriften nicht anzuwenden." 2. § 45 erhält wieder folgende Fassung: „Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das Gericht, dem der Abgelehnte angehört; wenn dieses Ge ri cht durch Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds beschlußunfähig wird, das im Rechtszuge zunächst höhere Gericht. Wird eh Amtsrichter abgelehnt. so entscheidet das Landgericht. Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der Amtsrichter das Ablehnungsgesuch für begründet hält." 3. § 46 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Gegen den Beschluß, durch den das Gesuch für begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluß, durch den das Gesuch für unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt." 4. § 48 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Das für die Erledigung eines Ablehnungsgesuchs zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches Gesuch nicht angebracht ist ein Richter aber von einem Verhältnis Anzeige macht, das seine Ablehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel darüber entstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen sei. Die Entscheidung ergeht ohne Gehör der Parteien. 5. § 49 zweiter Halbsatz erhält wieder folgende Fassung: „die. Entscheidung ergeht durch das Gericht, bei dem er angestellt ist." 6. § 63 erhält folgende Fassung: „Das Recht zur Betreibung des Prozesses steht jedem Streitgenossen zu; zu allen Terminen sind sämtliche Streitgenossen zu laden." 7. § 70 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Zum Zwecke des Beitritts hat der Nebenintervenient bei dem Prozeßgericht einen Schriftsatz einzureichen; wird der Beitritt mit der Einlegung eines Rechtsmittels verbunden, so ist der Schriftsatz bei dem Rechtsmittelgericht einzureichen. Der Schriftsatz - muß enthalten: 1. die Bezeichnung der Parteien und des Rechtsstreits; 2. die bestimmte Angabe des Interesses, das der Neben intervenient hat; 3. die Erklärung des Beitritts. Der Schriftsatz ist beiden Parteien zuzustellen. 8. § 73 erhält folgende Fassung: „Zum Zwecke der Streitverkündung hat die Partei einen Schriftsatz ein ureichen, in dem der Grund der Streitverkündung und die Lage des Rechtsstreits anzugeben ist. Der Schriftsatz ist dem Dritten zuzustellen und dem Gegner des Streitverkünders in Abschrift mitzuteilen. Die Streitverkündung wird erst mit der Zustellung an den Dritten wirksam." • 9. § 76 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Wer als Besitzer einer Sache verklagt ist, die er auf Grund eines Rechtsverhältnisses der im § 868 des Bürger-



Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt geändert: 1. § 15 erhält folgende Fassung: „Deutsche, die das Recht der Exterritorialität genießen, sowie die im Ausland angestellten Beamten des Bundes oder eines deutschen Landes behalten hinsichtlich des Gerichtsstandes den Wohnsitz, den sie im Inland hatten. Wenn sie einen solchen Wohnsitz nicht hatten, so gilt der Sitz der Bundesregierung als ihr Wohnsitz. Abs. 2 unverände rt 2. unverändert



3. unverändert



4. unverändert



5. unverändert 6. unverände rt



7. § 70 Abs. I erhält folgende Fassung: „Der Beitritt des Nebenintervenfenten erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes bel dem Prozeßgericht und, wenn er mit der Einlegung eines Rechtsmittels verbunden wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes bel dem Reditsmittelgericht. Der Schriftsatz ist beiden Parteien zuzustellen und muß enthalten: 1. die Bezeichnung der Parteien und des Rechtsstreits; 2. die bestimmte Angabe des Interesses, das der Neben intervenient hat; 3. die Erklärung des Beitritts," 8. unverändert



9. unverändert



•



lichen Gesetzbuchs bezeichneten Art zu besitzen behauptet, kann vor der Verhandlung zur Haupts a che unter Einreichung eines Schriftsatzes, in dem er den mittelbaren Besitzer benennt, und einer Streitverkündungsschrift die Ladung des mittelbaren Besitzers zur Erklärung beantragen. Bis zu dieser Erklärung oder bis zum Schluß des Termins, in dem sich der Benannte zu erklären hat kann der Beklagte die Verhandlung zur Hauptsache verweigern." 10. Im § 91 werden die Abs. 3 und 4 durch folgenden neuen Abs. 3 ersetzt: ,,Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Abs. 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle- entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist." 11. Hinter § 91 wird folgende Vorschrift als § 91 a eingefügt: „§ 91 a Haben die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Die Entscheidung ergeht durch Beschluß. Gegen die Entscheidung findet sofortige Beschwerde statt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner zu hören." 12. § 99 erhält folgenden Abs. 2: „Ist die Hauptsache durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses ausgesprochene Verurteilung erledigt, so findet gegen die Entscheidung über den Kostenpunkt sofortige Beschwerde statt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner 'zu hören."



10.unverädt



15. unverändert



16. unverändert



12a. § 106 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Sind die Prozeßkosten ganz oder teilweise nach Quoten verteilt, so hat nach Anbringung des Festsetzungsgesuchs die Geschäftsstelle den Gegner aufzufordern, die Berechnung seiner Kosten binnen einer Woche bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die Vorschriften des § 105 sind nicht anzuwenden." 13. § 128 erhält folgenden Abs. 2: „Mit Einverständnis der Parteien kann das Gericht eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen."



17. unverändert



14. § 132 erhält folgende Fassung: „Der vorbereitende Schriftsatz, der neue Tatsachen oder - ein anderes neues Vorbringen enthält, ist so rechtzeitig einzureichen, daß er mindestens eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugestellt werden kann. Das gleiche gilt für einen Schriftsatz, der einen Zwischenstreit betrifft. Der vorbereitende Schriftsatz, der eine Gegenerklärung auf neues Vorbringen enthält, ist so rechtzeitig einzureichen, daß er mindestens drei Tage vor der mündlichen Verhandlung zugestellt werden kann. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine schriftliche Gegenerklärung in einem Zwischenstreit handelt." 5. § 133 erhält folgende Passung: „Die Parteien sollen den Schriftsätzen, die sie bei dem Gericht einreichen, die für die Zustellung erforderliche Zahl von Abschriften beifügen. Im Falle der Zustellung von Anwalt zu Anwalt (§ 198) haben die Parteien sofort nach der Zustellung eine für das Prozeßgericht bestimmte Abschrift ihrer vorbereitenden Schriftsätze und der Anlagen auf der Geschäftsstelle niederzulegen." 16. § 142 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Das Gericht kann anordnen, daß von den in fremder Sprache abgefaßten Urkunden eine Übersetzung beigebracht werde, die ein nach den Richtlinien der Landesjustizverwaltung hierzu ermächtigter Übersetzer angefertigt hat."



18. unverändert



19. unverändert



16, unverändert



16a. Der zweite Titel (vor § 166) erhält folgende Überschrift: „Verfahren bel Zustellungen".



17. § 180 Abs. 2 bleibt aufgehoben. 18.§ 187 behält folgende Fassung: „Ist ein Schriftstück, ohne daß sich seine formgerechte Zustellung nachweisen läßt, oder unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften dem Prozeßbeteiligten zugegangen, an den die Zustellung dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte, so kann die Zustellung als in dem Zeitpunkt bewirkt angesehen werden, in dem das Schriftstück dem Beteiligten zugegangen ist. Dies gilt nicht, soweit durch die Zustellung der Lauf einer Notfrist in Gang gesetzt werden soll." 1'9. Im § 190 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefägt: „Die Übergabe einer Abschrift der Zustellungsurkunde kann dadurch ersetzt werden, daß der Gerichtsvollzieher den Tag der Zustellung auf dem zuzustellenden Schriftstück vermerkt.° 20. § 191 Nr. 6 erhält folgende Fassung: „6. die Bemerkung, daß eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks und daß eine beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde übergeben oder der Tag der Zustellung auf dem zuzustellenden Schriftstück vermerkt ist; 21. Im § 195 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: „Die Übergabe einer Abschrift der Zustellungsurkunde kann dadurch ersetzt werden, daß der Postbedienstete den Tag der Zustellung auf der Sendung vermerkt; er hat dies in der Zustellungsurkunde zu bezeugen." 22. Nach § 195 bleibt folgende Vorschrift als § 195a eingefügt: „§ 195a Findet nach der Wohnung oder dem Geschäftsraum, in denen zugestellt werden soll, ein Postbestelldienst nicht statt, so wird die Sendung bei der zuständigen Postanstalt hinterlegt. Die Postanstalt vermerkt auf der Zustellungsurkunde und auf der Sendung den Grund und den Zeitpunkt der Niederlegung. Das Gericht kann die Zustellung als frühestens mit dem Ablauf einer Woche seit dieser Niederlegung bewirkt ansehen, wenn anzunehmen ist, daß der Empfänger in der Lage gewesen ist. sich die Sendung aushändigen zu lassen oder sich über ihren Inhalt zu unterrichten." -23. § 198 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Sind die Parteien durch Anwälte vertreten, so kann. ein Schriftstück auch dadurch zugestellt werden, daß der zustellende Anwalt das zu übergebende Schriftstück dem anderen Anwalt übermittelt (Zustellung von Anwalt zu Anwalt). Auch Schriftsätze, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes von Amts wegen zuzustellen wären, können . statt dessen von Anwalt zu Anwalt zugestellt werden, wenn nicht gleichzeitig dem Gegner eine gerichtliche Anordnung mitzuteilen ist. In dem Schriftsatz soll die Erklärung enthalten sein, daß er von Anwalt zu Anwalt zugestellt werde. Die Zustellung ist dem Gericht, sofern dies für die von ihm zu treffende Entscheidung erforderlich ist, nachzuweisen." 24. Nach § 212a bleibt folgende Vorschrift als § 212b eingefügt: „§ 212b Eine Zustellung kann auch dadurch vollzogen werden,daß das zu übergebende Schriftstück an der Amtsstelle dem ausgehändigt wird, an den die Zustellung zu bewirken ist. In den Akten und auf . dem ausgehändigten Schriftstück ist zu vermerken, wann dies geschehen Ist; der Vermerk ist von dem Beamten, der die Aus händigung vorgenommen hat, zu unterschreiben." 25. § 214 erhält folgende Fassung! „Die Ladung zu einem Termin wird von Amts wegen veranlaßt." 26. § 215 erhält folgende Fassung: . „In Anwaltsprozessen muß die Ladung zur mündlichen Verhandlung, sofern die Zustellung nicht an einen Rechtsanwalt erfolgt, die Aufforderung enthalten, einen bei dem Prozeßgericht zugelassenen Anwalt zu bestellen,"



17. unverändert 18. unverändert



19. Im § 190 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: „Die Übergabe einer Abschrift der Zustellungsurkunde kann dadurch ersetzt werden, daß der Gerichtsvollzieher den Tag der Zustellung auf dem zu übergebenden Schriftstück vermerkt." 20. § 191 Nr. 6 erhält folgende Fassung: „6. die Bemerkung, daß eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks und daß eine beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde übergeben oder der Tag der Zustellungen auf dem zu übergebenden Schriftstück vermerkt ist;" 21. unverändert



22. unverändert



23. unverändert



24. unverändert



25. unverändert 26. unverändert



27. § 216 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Die Termine werden von Amts wegen bestimmt, wenn Anträge oder Erklärungen eingereicht werden, über die nur nach mündlicher Verhandlung entschieden werden kann oder, über die mündliche Verhandlung vom Gericht angeordnet ist." 28. § 233 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Einer Partei. die durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verhindert worden ist. eine Notfrist oder die Frist zur Begründung der Berufung oder der Revision einzuhalten, ist auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erteilen." 29. § 235 wird aufgehoben. 30. § 236 Abs. 2 wird aufgehoben. 31. § 239 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: „Wird die Aufnahme verzögert, so sind auf Antrag des Gegners die Rechtsnachfolger zur Aufnahme und zugleich zur Verhandlung der Hauptsache zu laden. Die Ladung Ist mit dem den Antrag enthaltenden Schriftsatz den Rechtsnachfolgern selbst zuzustellen. Die Ladungsfrist wird von dem Vorsitzenden bestimmt." 32. § 241 erhält folgende Fassung: „Verliert eine Partei die Prozeßfähigkeit oder stirbt der gesetzliche Vertreter einer Partei oder hört seine Vertretungsbefugnis auf, ohne daß die Partei prozeßfähig. geworden ist, so wird das Verfahren unterbrochen, bis der gesetzliche Vertreter oder der neue gesetzliche Vertreter von seiner Bestellung dem Gericht Anzeige macht oder der Gegner seine Absicht, das Verfahren fortzusetzen, dem Gericht angezeigt und das Gericht diese Anzeige von Amts wegen zugestellt hat. Die Anzeige dès gesetzlichen Vertreters ist dem Gegner der durch ihn vertretenen Partei, die Anzeige des Gegners ist dem Vertreter zuzustellen. Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn eine Nachlaßverwaltung angeordnet wird." 33. § 244 erhält folgende Fassung: „Stirbt in Anwaltsprozessen der Anwalt einer Partei oder wird er unfähig, die Vertretung der Partei fortzuführen, so tritt eine Unterbrechung des Verfahrens ein, bis der bestellte neue Anwalt seine Bestellung dem Gericht angezeigt und das Gericht die Anzeige dem Gegner von Amts wegen zugestellt hat Wird diese Anzeige verzögert, so ist auf Antrag des Gegners die Partei selbst zur Verhandlung der Hauptsache zu laden oder zur Bestellung eines neuen Anwalts binnen einer von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist aufzufordern. Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, so ist das Verfahren als aufgenommen anzusehen. Bis zur nachträglichen .Anzeige der Bestellung eines neuen Anwalts können alle Zustellungen an die zur Anzeige verpflichtete Partei, sofern diese weder am Ort des Prozeßgerichts noch innerhalb des Amtsgerichtsbezirkes wohnt, in dem das Prozeßgericht seinen Sitz hat, durch Aufgabe zur Post (§ 175) erfolgen." 34. § 246 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Die Dauer der Aussetzung und die Aufnahme des Verfahrens richten sich nach den Vorschritten der §§ 239, 241 b is 243; in den Fällen des. Todes und der Nacherbfolge ist die Ladung mit dem Schriftsatz, in dem sie beantragt ist, auch dem Bevollmächtigten zuzustellen." 35. § 250 erhält folgende Fassung: „Die Aufnahme eines unterbrochenen oder ausgesetzten Verfahrens und die in diesem Titel erwähnten Anzeigen erfolgen durch Einreichung eines Schriftsatzes. Der Schriftsatz ist der Gegenpartei zuzustellen." 36. § 251a Abs 1 erhält wieder folgende Sätze 2 bis 4: „Ein Urteil darf in diesem Falle nur in einem besonderen, auf mindestens eine Woche hinaus anzusetzenden Termin verkündet werden, und nur, wenn in einem früheren Termin eine mündliche Verhandlung stattgefunden ha t.DasGerichdntePari



27. unverändert



28. unverändert



29.- unverändert. 30. unverändert 31. unverändert



32. unverändert.



33. unverändert



34. unverändert



35. §250 erhält folgende Fassung: „Die Aufnahme eines unterbrochenen cider ausgesetzten Verfahrens und die in diesem Titel erwähnten Anzeigen erfolgen durch Zustellung eines bei Gericht einzureichenden Schriftsatzes." 36. unverändert



durch eingeschriebenen Brief den Verkündungstermin bekanntzugeben. Die Verkündung unterbleibt, wenn eine nicht erschienene Partei dies vor dem Verkündungstermin beantragt und glaubhaft macht, daß sie in dem Verhandlungstermin ohne ihr Verschulden ausgeblieben ist." 37. § 253 erhält folgende Passung: „Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). Die Klageschrift muß enthalten: 1. die Bezeichnung' der Parteien und des Gerichts, 2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag. Die Klageschrift soll ferner die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes enthalten, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht. Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden. Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen. Zahl von Abschriften einzureichen." 38. § 261 erhält folgende Fassung: „DerTminzuüdlcheVranugso weit hinausgerückt werden, als es zur Wahrung der Einlassungsfrist geboten erscheint." 39. Nach. § 261 werden folgende Vorschriften als § 261 a und § 261 b eingefügt: „§ 261 a



37. unverändert



38. unverändert



39. unverändert



Nach der Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung ist die Ladung der Parteien durch die Ge schäftsstelle zu veranlassen. Dem Beklagten ist mit der Ladung die Klageschrift zuzustellen. Mit der Zustellung der Klageschrift soll, sofern die Zustellung nicht an einen Rechtsanwalt erfolgt, die Aufforderung verbunden werden, etwaige gegen die Behauptungen des Klägers vorzubringende Einwendungen und Beweismittel unverzüglich durch den zu bestellenden Anwalt in einem Schriftsatz dem Gericht mitzuteilen. § 261 b Die Zustellungen erfolgen, soweit nicht ein anderes vorgeschrieben ist von Amts wegen. Mit Ausnahme der Klageschrift und solcher Schriftsätze, d-ie Sachanträge oder eine Zurücknahme der Klage enthalten, sind Schriftsätze und sonstige Erklärungen der Parteien, sofern nicht das Gericht die Zustellung anordnet, ohne besondere Form mitzuteilen. Bei Übersendung durch die Post gilt die Mitteilung, wenn die Wohnung der Partei im Bereich des Ortsbestellverkehrs liegt, an dem folgenden, im übrigen an dem zweiten Werktage nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, sofern nicht die Partei glaubhaft macht, daß ihr die Mitteilung nicht oder erst in einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Soll durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbrochen werden. so tritt die Wirkung, sofern die Zustellung demnächst erfolgt, bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder der Erklärung ein.° . • 40. § 271 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: „Die Zurücknahme der Klage und, soweit sie zur Wirksamkeit der Zurücknahme erforderlich Ist, auch die Einwilligung des Beklagten sind dem Gericht gegenüber zu erklären. Die Erklärungen können, wenn die Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten ist, vor dem beauftragten oder ersuchten Richter oder vor der Geschäftsstelle zu Protokoll sowie durch Einreichung eines Schriftsatzes bei Gericht abgegeben werden. Wird die Klage zurückgenommen, so Ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen; ein bereits er-



40. § 271 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: „Die Zurücknahme der Klage und, soweit sie zur Wirksamkeit der Zurücknahme erforderlich ist, auch die Einwilligung des Beklagten sind dem Gericht gegenüber zu erklären. Die Zurücknahme der Klage erfolgt, wenn sie nicht bei der mündlichen Verhandlung erklärt wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes. Wird die Klage zurückgenommen, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen; ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne daß es seiner ausdrücklichen Aufhebung



gangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne daß es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Der Kläger ist verpflichtet, die .Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräfig über sie erkannt ist. Auf Antrag des Beklagten sind die in Satz 1 und 2 bezeichneten Wirkungen durch Beschluß auszusprechen. Der Beschluß bedarf keiner mündlichen Verhandlung. Er unterliegt der sofortigen Beschwerde. Auf den Antrag ist die Vorschrift des Abs. 2 Satz 2 entsprechend anzuwenden. 41. § 272 erhält folgende Fassung: .,Jede Partei ,hat solche tatsächlichen Behauptungen, Beweismittel und Anträge, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhandlung mittels vorbereitenden Schriftsatzes so zeitig mitzuteilen, daß der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einzuziehen vermag." 42. § 272a Satz 2 erhält folgende. Fassung: „Ist bis zu dem Termin der Schriftsatz dem Gegner zugestellt oder gemäß § 261 b Abs. 2 mitgeteilt, so ist sein Inhalt bei der Entscheidung zu berücksichtigen; wird der Schriftsatz bis zu dem Termin nicht eingereicht, so gilt die Behauptung des Gegners als nicht bestritten." 43. § 310 erhält folgenden Abs. 2: „Bei einem Urteil, das nach § 128 Abs 2 ohne mündliche Verhandlung ergeht, wird die Verkündung durch Zustellung der Urteilsformel ersetzt. Die Vorschrift des § 315 Abs. 2 gilt entsprechend.



44. § 320 Abs. 1 und ,3 erhält folgende Fassung: „Enthält der Tatbestand des Urteils Unrichtigkeiten, die nicht unter die Vorschriften des vorstehenden Paragraphen fallen, Auslassungen, Dunkelheiten oder Widersprüche, so kann die Berichtigung binnen einer einwöchigen Frist durch Einreichung eines Schriftsatzes beantragt werden. Auf den Antrag ist ein Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Dem Gegner des Antragstellers ist mit der Ladung zu diesem Termin der den Antrag enthaltende Schriftsatz zuzustellen." 45. § 321 Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: „Die nachträgliche Entscheidung muß binnen einer einwöchigen Frist, die mit der Zustellung des Urteils beginnt, durch Einreichung eines Schriftsatzes beantragt werden. Auf den Antrag ist ein Termin zur, mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Dem Gegner des Antragstellers ist mit der Ladung zu diesem Termin der den Antrag enthaltende Schriftsatz zuzustellen." 46. § 331 a erhält wieder folgenden Satz 2: „Die Vorschriften des § 251 a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend." 47. Nach § 372 wird folgende Vorschrift als § 372 a eingefügt: „§ 372 a Soweit es in den Fällen der. §§ 1591 und 1717 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder in anderen Fällen zur Feststellung der Abstammung erforderlich ist, hat jede Person Untersuchungen, insbesondere die Entnahme von Blutproben zum Zwecke der Blutgruppenuntersuchung, zu dulden, soweit die Untersuchung nach den anerkannten Grundsätzen der Wissenschaft eine Aufklärung des Sachverhalts verspricht und dem zu Untersuchenden nach der Art der Untersuchung, nach den Folgen ihres Ergebnisses für ihn oder einen der im § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen und ohne Nachteil für seine Gesundheit zugemutet werden kann. Die Vorschriften der §§ 386 bis 390 sind entsprechend anzuwenden. Bei wiederholter unberechtigter Verweigerung der Untersuchung kann auch unmittelbarer Zwang angewendet, insbesondere die zwangsweise Vorführung zum Zwecke der Untersuchung angeordnet werden."



bedarf. Der Kläger ist verpflichtet die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt Ist. Auf Antrag des Beklagten sind die in Satz 1. und 2 bezeichneten Wirkungen durch Beschluß auszusprechen. Der Beschluß bedarf keiner mündlichen. Verhandlung. Er unterliegt der sofortigen Beschwerde.



41. unverändert



42. unverändert



43. unverändert



43a. Im § 311 wird folgende Vorschrift als neuer Abs. 1 eingefügt: „Das Urteil ergeht im Namen des Volkes." Die bisherigen Abs. 1 und 2 des § 311 werden Abs. 2 und 3. 44. unverändert



45. unverändert



46. unverändert 47. unverändert



48. 0376 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung öffentlicher Beamter als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften.



§ 376 erhält folgende Fassung: Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften."



Für die Mitglieder der Bundes- °der einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften. Eine Genehmigung in den Fällen der Abs. 1, 2 ist durch das Prozeßgericht einzuholen und dem Zeugen bekanntzumachen, Der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes können das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. Dies gilt auch für einen früheren Präsidenten, soweit es sich um Tatsachen handelt, die sich während seiner Amtsführung ereignet haben oder die ihm infolge seiner Amtsführung bekannt geworden sind."



Abs. 2 unverändert Abs. 3 unverändert



Der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes können das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst sind, soweit es sich um Tatsachen handelt. die sich während ihrer Dienstzeit ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienstzeit zur Kenntnis gelangt sind."



49. § 382 erhält folgende Fassung: „Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind an ihrem Amtssitz oder, wenn 'sie sich außerhalb ihres Amtssitzes aufhalten, an ihrem Aufenthaltsort zu vernehmen. Die Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, eines Landtages oder einer zweiten Kammer sind während ihres Aufenthaltes am Sitz der Versammlung dort zu vernehmen. Zu einer Abweichung von den vorstehenden Vorschriften bedarf es: für die Mitglieder der Bundesregierung der Genehmigung der Bundesregierung, für die Mitglieder einer Landesregierung der Genehmigung der Landesregierung, für die Mitglieder einer der im Abs. 2 genannten Versammlungen der Genehmigung dieser Versammlung."



56. unverändert



50. § 406 Abs. S erhält wieder folgende Fassung: „Gegen den Beschluß, durch den die Ablehnung für begründet erklärt wird, findet kern Rechtsmittel, gegen den Beschluß, durch den sie für unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt."



57. unverändert



51. § 408 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als Sachverständigen gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften."



52. § 491 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Der Gegner ist, sofern es nach den Umständen des Falles geschehen kann, unter Zustellung des Beschlusses und einer Abschrift des Gesuchs zu dem für die Beweisaufnahme bestimmten Termin so zeitig zu laden, daß er in diesem Termin seine Rechte wahrzunehmen vermag." 53. § 493 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Dies gilt nicht, wenn der Gegner in dem Termin zur Beweisaufnahme deshalb nicht erscheinen konnte, weil er nicht rechtzeitig geladen war, und das Unterbleiben der rechtzeitigen Ladung auf einem Verschulden des Beweisführers beruht."



54. Im § 495 wird folgende Vorschrift als Abs. 2 angefügt: „Der Richter soll in jeder Lage des Verfahrens auf die gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinwirken." 55. § 495 a wird aufgehoben.



58. § 408 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung eines Richters, Beamten oder einer anderen Person des öffentlichen Dienstes als Sachverständigen gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschritten. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften.' 51a. In: § 481 wird folgende Vorschrift als neuer Abs. 2 eIngefügt: „Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden." Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4. 59. unverändert



60. § 493 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „War der Gegner in einem Termin zur Beweisaufnahme nicht erschienen, so ist der Beweisführer zur Benutzung der Beweisverhandlung nur dann berechtigt, wenn der Gegner rechtzeitig geladen war oder wenn der Beweisführer glaubhaft macht, daß ohne sein Verschulden die Ladung unterblieben oder nicht rechtzeitig erfolgt sei." 54. unverändert 55. unverändert



56. unverändert



56. § 496 Abs. 3 und 4 erhält folgende Fassung: „Soll durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbrochen werden, so tritt die Wirkung, sofern die. Zustellung demnächst erfolgt, bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrages oder der Erklärung ein. Mit Ausnahme der Klage und solcher Schriftsätze, die Sachanträge oder eine Zurücknahme der Klage enthalten, sind Schriftsätze und sonstige Erklärungen der Parteien, sofern nicht das Gericht die Zustellung anordnet, ohne besondere Form mitzuteilen Bei Übersendung durch die Post gilt die Mitteilung. wenn die Wohnung der Partei im Bereich des Ortsbestellverkehrs liegt, an dem folgen den. im übrigen an dem zweiten Werktage nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, sofern nicht die Partei glaubhaft macht. daß ihr die Mitteilung nicht oder erst in einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 57. § 497 Abs. 1 erhält folgende Passung: „Ladungen durch die Partei finden nicht statt. Die Termine werden von Amts wegen bestimmt. Nach Bestimmung des Termins ist die Ladung der Parteien durch die Geschäftsstelle zu veranlassen. Die Ladung des Klägers zu dem auf die Klage bestimmten Termin ist, sofern nicht das Gericht die Zustellung anordnet, ohne besondere Form mitzuteilen; § 496 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend." .



58. § 498 Abs 1 erhält folgende Fassung: ,Dem Beklagten ist mit der Ladung die Klageschrift oder das die Klage enthaltende Protokoll zuzustellen." 59. § 499 Abs. 1 erhält folgende Fassung: .,Die Frist zur Einlassung auf eine Klage beträgt mindestens drei Tage wenn die Zustellung an einem Ort erfolgt., der Sitz des Prozeßgerichts ist oder im Bezirk des Prozeßgerichts liegt oder von dem ein Teil zu diesem Bezirk gehört; mindestens eine Woche, wenn die Zustellung sonst im Inland erfolgt; in Meß- und Marktsachen mindestens 24 Stunden." 60. Die §§ 499a bis 499g werden aufgehoben. 61. § 500 erhält folgende Fassung: „An ordentlichen Gerichtstagen können d:e Parteien zur Verhandlung des Rechtsstreits ohne Terminsbestimmung vor Gericht erscheinen. Die Klage wird in diesem Falle durch mündlichen Vortrag erhoben. Sie ist zu Protokoll zu nehmen, falls die Sadie streitig bleibt. Nach der Klageerhebung kann jede Partei die Vertagung des Termins beantragen." 62. § 500a wird aufgehoben. • 63. Nadi § 510b wird folgende Vorschrift als § 510c eingefügt: n § 510 c Bei Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche bestimmt das Gericht sein Verfahren nach freiem Ermessen, wenn der Wert des Streitgegenstandes zur Zeit der Einreichung der Klage 100 Deutsche Mark nicht übersteigt. Ein in diesem Verfahren ergehendes Endurteil ist, sofern es nicht als Versäumnisurteil erlassen ist, als Schieds- urteil zu bezeichnen. Die Parteien können in der Verhandlung vor dem Gericht auf eine schriftliche Begründung des Schiedsurteils verzichten; der Verzicht ist in das Protokoll aufzunehmen. Das Schiedsurteil steht einem im ordentlichen Verfahren ergangenen rechtskräftigen Urteil gleich." 64. § 511a Abs. I erhält folgende Fassung: „In Rechtsstreitigkeiten übe- vermögensrechtliche Ansprüche ist die Berufung unzulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 100 Deutsche Mark nicht übersteigt." 65. Die §§ 514 und 515 erhalten folgende Fassung:



57. unverändert



58. unverändert



59. unverändert



60. unverändert 61. unverändert



62. unverändert 63. unverändert



64. unverändert



„§514 Die Wirksamkeit eines nach Erlaß des Urteils erklärtet, Verzichts auf das Recht der Berufung ist nicht davon



abhängig, daß der Gegner die Verzichtleistung angenommen hat. In Ehesachen (§ 606) kann eine Partei, die nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten ist, nach Erlaß des Urteils dem Gericht gegenüber auf das Recht der Berufung verzichten. Die Erklärung kann auch zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. § 515 Die Zurücknahme der Berufung ist ohne Einwilligung des Berufungsbeklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Berufungsbeklagten zulässig. Die Zurücknahme ist dem Gericht gegenüber zu erklären. Die Erklärung kann, wenn die Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten ist; vor dem beauftragten oder ersuchten Richter oder vor der Geschäftsstelle zu Protokoll sowie durch Einreichung eines Schriftsatzes bei Gericht abgegeben werden. Die Zurück nahme hat den Verlust des eingelegten Rechtsmittels und die Verpflichtung zur Folge, die durch das Rechtsmittel entstandenen Kosten zu tragen. Auf Antrag des Gegners sind diese Wirkungen durch Beschluß auszusprechen; auf den Antrag ist die Vorschrift des Abs. 2 Satz 2 entsprechend anzuwenden. Der Beschluß bedarf keiner mündlichen Verhandlung und ist nicht anfechtbar." 66. § 516 erhält wieder folgende Fassung: „Die Berufungfrist beträgt einen Monat; sie ist eine Notfrist und beginnt mit der Zustellung des Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung." 67. § 518 erhält wieder folgende Fassung: „Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift bei dem Berufungsgericht eingelegt. Die Berufungsschrift muß enthalten: 1. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird; 2. die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des Urteils, gegen das die Berufung sich richtet, sowie der Nachweis der Zustellung des Urteils dem Berufungsgericht vorgelegt oder angegeben werden, daß das Urteil nicht zugestellt sei. Die . allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden ,Schriftsätze sind auch auf die Berufungsschrift anzuwenden.° 68. § 519 erhält folgende Fassung: „Der Berufungskläger muß die Berufung begründen. Die Berufungsbegründung ist, sofern sie nicht bereits in der Berufungsschrift enthalten ist, in einem Schriftsatz bei dem Berufungsgericht einzureichen. Die Frist für die Berufungsbegründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Berufung und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden. Die Berufungsbegründung muß enthalten: 1. die Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten wird und welche Abänderungen des Urteils beantragt werden (Berufungsanträge); 2. die bestimmte Bezeichnung der im einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) sowie der neuen Tatsachen, Beteismittel und Beweiseinreden, die die Partei zur Rechtfertigung ihrer Berufung anzuführen hat. In der Berufungsbegründung soll ferner der Wert des nicht in einer bestimmten Geldsumme bestehenden Beschwerdegegenstandes angegeben werden, wenn von ihm die Zulässigkeit der Berufung abhängt. Die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze sind auch auf die Berufungsbegründung anzuwenden," 69. § 519 b erhält wieder folgende Fassung: „Das Berufungsgericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Berufung an sich statthaft und ob sie in der g e -



65. § 515 erhält folgende Fassung: „Die Zurücknahme der Berufung ist ohne Einwilligung des Berufungsbeklagten nur bis zum Beginn der münd li chen Verhandlung des Berufungsbeklagten zulässig. Die Zurücknahme ist dem Gericht gegenüber zu erklären. Sie erfolgt, wenn sie nicht bei der mündlichen Verhandlung erklärt wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes.



Die Zurücknahme hat den Verlust des eingelegten Rechtsmittels und die Verpflichtung zur Folge, die durch das Rechtsmittel entstandenen Kosten zu tragen. Auf Antrag des Gegners sind diese Wirkungen durch Beschluß auszusprechen. Der Beschluß bedarf keiner mündlichen Verhandlung und ist nicht anfechtbar. 66. unverändert



67. unverändert



68. unverändert



69. unverändert



setzlichen Form und Frist eingelegt und begründet ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung als unzulässig zu verwerfen. Die Entsçheidung kann ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß ergehen sie unterliegt in diesem Falle der sofortigen Beschwerde, sofern gegen ein Urteil gleichen Inhalts die Revision zulässig wäre." 70. § 521 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen, selbst wenn er auf die Berufung verzichtet hat oder wenn die Berufungsfrist verstrichen ist. Die Vorschriften über die Anfechtung des Versäumnisurteils durch Berufung sind auch auf seine Anfechtung durch Anschließung anzuwenden." 71. § 522 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: ,,Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird. Hat der Berufungsbeklagte innerhalb der Berufungsfrist sich der erhobenen Berufung angeschlossen, so wird es so angesehen; als habe er die Berufung selbständig eingelegt." 72. § 522 a tritt wieder in folgender Fassung im Kraft: „Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Berufungsanschlußschrift bei dem Berufungsgericht. Die Anschlußberufung muß vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist (§ 519 Abs. 2) lind, sofern sie nach deren Ablaufeingel gtwird,inderAnschlußschriftbegründet werden. Die Vorschriften des § 518 Abs. 2, 4, des § 519 Abs. 3, 5 und der §§ 519 a, 519 b gelten entsprechend." 73. § 529 erhält wieder folgende Fasseng: „Die Parteien können Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge nicht geltend gemacht sind, insbesondere neue Tatsachen und Beweismittel, vorbringen. Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sowie Beweismittel und Beweiseinreden, die im ersten Rechtszuge hätten geltend gemacht werden können und deren Berücksichtigung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde, sind jedoch nur zuzulassen, wenn nach der freien Über zeugung des Gerichts die Partei das Vorbringen im ersten Rechtszuge weder in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen, noch aus grober Nachlässigkeit unterlassen hatte. Diese Vorschrift gilt entsprechend für das Vorbringen einer Partei, das im ersten Rechtszuge nach den §§ 279,279 a, 283 Abs. 2 zurückgewiesen worden ist. Die Vorschrift des Abs. 2 Satz 1 gilt ferner entsprechend, wenn der Berufungskläger ein neues Vorbringen, dessen Geltendmachung in der Berufungsinstanz zulässig ist, entgegen der Vorschrift des § 519 nicht in der Berufungsbegründung mitgeteilt hat. Die Erhebung einer Widerklage ist nur zuzulassen, wenn der Gegner einwilligt oder das Gericht die Geltendmachung des mit ihr verfolgten Anspruchs in dein anhängigen Verfahren für sachdienlich hält. Macht der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend so ist die hierauf gegründete Einwendung nur zuzulassen, wenn der Kläger einwilligt oder das Gericht die Geltendmachung in dem anhängigen Verfahren für sachdienlich hält." 74.§531 erhält wieder folgende Fassung: "Die im ersten Rechtszuge unterbliebenen oder verweigerten Erklärungen über Tatsachen, Urkunden und Anträge auf Parteivernehmung können in der Berufungsinstanz nachgeholt werden." 75. § 532 erhält wieder folgende Fassung: „Das im ersten Rechtszuge abgelegte gerichtliche Geständnis behält seine Wirksamkeit auch für die Berufungsinstanz." 76. § 538 erhält wieder folgende Fassung: „Das Berufungsgericht hat die Sache, insofern ihre weitere Verhandlung erforderlich ist, an das Gericht des ersten Rechtszuges zurückzuverweisen:



70. unverändert,



71. unverändert



72. unverändert



73. unverändert



74. unverändert



95. unverändert, 76. unverändert,



1. wenn durch das angefochtene Urteil ein Einspruch als unzulässig verworfen ist; 2. wenn durch das angefochtene Urteil nur über prozeßhindemde Einreden entschieden ist' 3. wenn im Palle eines nach Grund und Betrag streitigen Anspruchs durch das angefochtene Urteil Fiber den Grund des Anspruchs vorab entschieden oder die Klage abgewiesen ist, es sei denn, daß der Streit über den Betrag des Anspruchs zur Entscheidung reif ist 4. wenn das angefochtene Urteil im Urkunden- oder 5. ; Wechselprozeß unter Vorbehalt der Rechte erlassen ist wenn das angefochtene Urteil ein Versäumnisurteil ist. Im Falle der Nr. 2 hat das Berufungsgericht die samt lichen prozeßhindérnden Einreden zu erledigen." 77. § 539 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „LeidtasVrfhneRctszuganiem wesentlichen Mangel, so kann das Berufungsgericht unter Aufhebung des Urteils und des Verfahrens, soweit das letztere durch den Mangel betroffen wird, die Sache an das Gericht des ersten Rechtszuges zurückverweisen." 78. Als § 540 wird folgende Vorschrift eingefügt: „In den Fallen der §§ 538, 539 kann das Berufungsgericht von einer Zurückverweisung absehen and selbst entscheiden, wenn es dies für sachdienlich hält." 79. § 545 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Die Revision findet gegen die in der Berufungsinstanz von den Oberlandesgerichten erlassenen Endurteile nach Maßgabe der folgenden Vorschriften statt." 80. § 546 erbält folgende Fassung: „Die Revision findet nur statt, wenn das Oberlandesgericht sie in dem Urteil zugelassen hat oder wenn in Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche der Wert des Beschwerdegegenstandes 10 000 Deutsche Mark übersteigt. Das Oberlandesgericht darf die Revision nur zulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Es hat die Revision stets dann zuzulassen, wenn es von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweicht. Für den Wert des Beschwerdegegenstandes gelten die Vorschriften . dei §§ 3 bis 9. Der Revisionskläger hat diesen Wert glaubhaft zu machen, zur Versicherung an Eides Statt darf er nicht zugelassen werden." 81. § 547 erhält folgende Fassung: „Ohne Zulassung und ohne Rücksicht auf den Wert des Beschwerdegegenstandes findet die Revision statt: 1. insoweit es sich um die Unzulässigkeit des Rechtswegs oder die Unzulässigkeit der Berufung handelt; 2. in den Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche, für welche die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig sind. Die Vorschrift des § 545 Abs. 2 bleibt unberührt." 82. § 554 Abs. 4 erhält folgende Fassung: „In der Revisionsbegründung soll ferner der Wert des nicht in einer bestimmten Geldsumme bestehenden Be. schwerdegegenstandes angegeben werden." 83. § 554 Abs. 6 erhält wieder folgende Fassung: „Nach dein Ablauf der Begründungsfrist ist die Geltendmachung neuer Revisionsgründe nicht zulässig." 84. § 554 Abs. 7 bleibt aufgehoben. .85. § 556 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Der Revisionsbeklagte kann sich bis zum Ablauf der Begründungsfrist der Revision anschließen, selbst wenn er auf die Revision verzichtet hat. Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Revisionsanschlußschrift bei dem Revisionsgericht. Die Anschlußrevision muß in der Anschlußschrift begründet wer den. Die Vorschriften des § 521 Abs. -2, der §§ 522, 553, des § 553a Abs. 2 Satz 1, 3, des § 554 Abs. 3, 6 und des § 554 a gelten entsprechend." 86. § 566a wird aufgehoben.



77. unverändert



78. unverändert



79. unverändert



80. § 546 erhält folgende Fassung: „Die Revision findet nur statt, wenn das Oberlandesgericht sie in dem Urteil zugelassen hat oder wenn in Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche der Wert des Beschwerdegegenstandes 6 000 Deutsche Mark übersteigt. Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert



81. unverändert



82 unverändert



83. unverändert 84. unverändert 85.. unverändert



86. § 566a erhält folgende Fassung: „Gegen die im ersten Rechtszuge erlassenen Endurteile der Landgerichte kann in den Fällen, in denen die Revision nach den §§ 546, 547 ohne Zulassung statthaft ist, mit



den folgenden Maßgaben unter Übergehung der Berufungsinstanz unmittelbar die Revision eingelegt werden. Die Übergehung der Berufungsinstanz bedarf der Einwilligung des Gegners. Die schriftliche Erklärung der Einwilligung Ist der Revisionsschrift beizufügen; sie kann auch von dem Prozeßbevollmächtigten des ersten Rechtszuges abgegeben werden. Die Revision kann nicht auf Mängel des Verfahrens gestützt werden. Die Einlegung der Revision und die Erklärung der Einwilligung (Abs. 2) gelten als. Verzicht auf das Rechtsmittel der Berufung. Verweist aas Revisionsgericht die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück, so kann die Zurückverweisung nach seinem Ermessen auch an dasjenige Oberlandesgericht erfolgen, das für die Berufung zuständig gewesen wäre. In diesem Falle gelten für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht die gleichen Grundsätze, wie wenn der Rechtsstreit auf eine ordnungsmäßig eingelegte Berufung beim Oberlandesgericht anhängig geworden wäre. Die Vorschrift des § 565 Abs. 2 ist in allen Fällen der Zurückverweisung entsprechend anzuwenden. Von der Einlegung der Revision nach Abs. 1 hat die Geschäftsstelle des Revisionsgerichts innerhalb vierundzwanzig Stunden der Geschäftsstelle des Landgerichts Nachricht zu geben." 87. § 567 erhält folgende Abs. 2 und 3: „Die Beschwerde gegen Entscheidungen über Kosten, Gebühren und Auslagen ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50 Deutsche Mark übersteigt. Gegen die Entscheidungen der Oberlandesgerichte isst eine Beschwerde nicht zulässig. Ausgenommen sind Beschlüsse. durch die eine Berufung nach § 519 b als unzulässig verworten wird." 88. § 568 erhält wieder folgende Fassung: „Über die Beschwerde entscheidet das im Rechtszuge zunächst höhere Gericht. Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist, soweit nicht in ihr ein neuer selbständiger Beschwerdegrund entnaiten ist, eine weitere Beschwerde nicht zulässig. Entscheidungen der Landgerichte über Prozeßkosten unterliegen nicht der weiteren Beschwerde."



87. unverändert.



89. § 570 erhält wieder folgende Fassung: „Die Beschwerde kann auf neue Tatsachen und Beweise gestützt werden."



89. unverändert



90. § 577 erhält wieder folgende Fassung: „Für die Fälle der sofortigen Beschwerde gelten die nachfolgenden besonderen Vorschriften. Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der . Zustellung, in den Fällen der §§ 336 und 952 Abs. 4 mit der Verkündung der Entscheidung beginnt, einzulegen. Die Einlegung bei dem Beschwerdegericht genügt zur Wahrung der Notfrist, auch wenn der Fall für dringlich nicht erachtet wird. Liegen die Erfordernisse der Nichtigkeits- oder der Restitutionsklage vor. so kann die Beschwerde auch nach Ablauf der Notfrist innerhalb der für diese Klagen geltenden Notfristen erhoben werden. Das Gericht ist zu einer Änderung seiner der Beschwerde unterliegenden Entscheidung nicht befugt. In den Fällen des § 576 muß auf dem für die Einlegung der Beschwerde vorgeschriebenen Wege die Entscheidung des Prozeßgerichts binnen der Notfrist nachgesucht werden. Das Prozeßgericht hat das Gesuch, wenn es ihm nicht entsprechen will, dem Beschwerdegericht vorzulegen."



90. unverändert



91. § 579 erhält folgenden Abs. 3: „Gegen ein Schiedsurteil (§ 510 c) findet die Nichtigkeitsklage außer in den Fällen des Abs. 1 auch dann statt, wenn der Partei im dem Verfahren das rechtliche Gehör nicht gewährt worden ist. Das gleiche gilt, wenn das Schiedsurteil nicht mit Gründen versehen ist, es sei denn,



91. unverändert



88. unverändert



,



daß die Parteien in der Verhandlung vor dem Gericht ausdrücklich auf schriftliche Begründung verzichtet haben." 92. § 580 Nr. 3 behält folgende Fassung: „3. wenn bei einem Zeugnis oder Gutachten, auf welches das Urteil gegründet ist, der Zeuge . oder Sachverständige sich einer strafbaren Verletzung der Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat;"



93.§607 erhält wieder folgende Fassung: „In Ehesachen 1st die Staatsanwartschaft zur Mitwirkung befugt. Der Verhandlung vor dem erkennenden Gericht sowie . vor einem beauftragten oder ersuchten Richter kann der Staatsanwalt beiwohnen. Er ist von dem ersten zur mündlichen Verhandlung bestimmten Termin von Amts wegen in Kenntnis zu setzen, Er kann sich über die zu erlassende Entscheidung gutachtlich äußern und. sofern es sich um die Aufrechterhaltung einer Ehe handelt, neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen. Im Sitzungsprotokoll ist der Name des Staatsanwalts anzugeben, auch sind die von dem Staatsanwalt gestellten Anträge in das Protokoll aufzunehmen." 94. § 614 a bleibt aufgehoben. 95.0618 erhält folgende Fassung: „Die Vorschrift des § 261 ist nicht anzuwenden. Der Beklagte ist zu jedem Termin. der nicht in seiner Gegenwart anberaumt wurde, zu laden. Die Vorschrift des Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Beklagte durch öffentliche Zustellung geladen, aber nicht erschienen ist. Ein. Versäumnisurteil gegen den Beklagten ist unzulässig. Die Vorschriften der Abs. 2 his 4 sind auf den Widerbeklagten entsprechend anzuwenden. 96.§625 behält folgende Fassung: „Urteile in Ehesachen sind von Amts wegen zuzustellen." 97. § 626 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Die Vorschriften über die Zurückweisung verspäteten Vorbringens sind . in der Berufungsinstanz nur insoweit anzuwenden, als der Berufungskläger sein neues Vorbringen entgegen der .Vorschrift des § 519 nicht 'n der Berufungsbegründung mitgeteilt oder die Partei nach der freien Überzeugung des Gerichts in der Absicht den Prozeß zu verschleppen, ihre Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht früher vorgebracht hat." 98 § 696 erhält folgende Fassung: „Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben, so ist auf Antrag einer Partei vor dem Amtsgericht, das den Zahlungsbefehl erlassen hat, ein Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Der Antrag kann schon in dem Gesuch um Erlaß des Zahlungsbefehls gestellt werden. Die Terminsbestimmung ist dem Gläubiger, sofern nicht das Gericht die Zustellung anordnet, ohne besondere Form mitzuteilen; § 496 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Wird nach der Erhebung des Widerspruchs alsbald Termin anberaumt, so gilt die Streitsache als mit Zustellung des Zahlungsbefehls rechtshängig geworden. Zur Herstellung eines Urteils in -abgekürzter Form (§ 313 Abs. 3, § 317 Abs. 41 kann der Zahlungsbefehl an Stelle der Klageschrift benutzt werden." 99. Nach § 703 wird folgende Vorschrift als § 703a eingefügt: „§703a Ist das Gesuch des Gläubigers auf den Erlaß eines Urkunden- oder eines Wechsel-Zahlungsbefehls gerichtet, so wird der Zahlungsbefehl als Urkunden- oder als Wechsel-Zahlungsbetehl bezeichnet.



92. unverändert



92a. § 580 Nr. 6 erhält folgende Fassung: „6. wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts, eines früheren Sondergerichts oder eines Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist;" 93. unverändert



94. unverändert, 95. unverändert.



96. unverändert 97. unverändert



98. unverändert



99. unverändert



Für das Urkunden- und Wechsel-Mahnverfahren gelten folgende besonderen Vorschriften: 1. die . Bezeichnung als Urkunden- oder als Wechsel-Zahlungsbefehl hat die Wirkung, daß die Streitsache, wenn rechtzeitig Widerspruch erhoben wird, als im Urkundenoder im Wechselprozeß rechtshängig geworden anzu sehen Ist; 2. die Urkunden sollen in Urschrift oder in Abschrift dem Gesuch um Erlaß des Zahlungsbefehls beigefügt und in Abschrift mit dem Zahluagsbefehl zugestellt werden; 3. bei Erlaß des Zahlungsbefehls und des Vollstreckungsbefehls ist nicht zu prüfen, ob die gewählte Prozeßart statthaft ist; 4. beschränkt sich der Widerspruch auf den Antrag, dem Beklagten die Ausführung seiner Rechte vorzubehalten, so ist der Vollstreckungsbefehl unter diesem Vorbehalt zu erlassen. Auf das weitere Verfahren ist die Vorschrift des § 600 entsprechend anzuwenden; 5. die Ladungsfrist beträgt mindestens drei Tage; sie entspricht der Einlassungsfrtst, wenn diese kürzer ist." 100. §706 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben. 101. § 730 erhält folgende Fassung: „In den Fällen des § 726 Abs 1 und der §§ 727 bis 729 kann der Schuldner vor der Erteilung der vollstreckbaren Ausfertigung gehört werden." 102. § 733 erhält folgende Fassung: . „Vor der Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung kann der Schuldner gehört werden, sofern nicht die zuerst erteilte Ausfertigung zurückgegeben wird. Die Geschäftsstelle hat von der Erteilung der weiteren Ausfertigung den Gegner in Kenntnis zu setzen. Die weitere Ausfertigung ist als solche ausdrücklich zu bezeichnen." 103. § 793 Abs. 2 wird aufgehoben. 104. § 794 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: „Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt: 1. aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gemäß § 118a Abs. 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind;" 105. § 797a Abs. 1 erhält folgende Fassung: . „Bei Vergleichen, die vor Gütestellen der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten A rt geschlossen sind, wird die Vollstreckungsklausel von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle desjenigen Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die Gütestelle ihren Sitz hat." 106. § 845 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger auf Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch den Gerichtsvoll zieher dem Drittschuldner und dem Schuldner die Benachrichtigung, daß die Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen, und mit .der Aufforderung an denSchuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. Der vorherigen Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung und der Zustellung des Schuldtitels bedarf es nicht. Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die Forderung innerhalb drei Wochen bewirkt wird. Die Frist beginnt mit dem Tage,. an dem die Benachrichtigung zugestellt ist." 107. § 856 Abs. 3 und 5 erhält folgende Fassung: „Der Drittschuldner hat bei dem Prozeßgericht zu beantragen. daß die Gläubiger, welche die Klage nicht erhoben und dem Kläger sich nicht angeschlossen haben, zum Termin zur mündlichen Verhandlung geladen werden.



100. entfällt 101. unverändert.



102. unverändert,



103. unverändert 104. unverändert.



105. unverändert



106. unverändert.



WirkungesAt(§930),oferndiPäug



107. § 856 Abs. 3 und 5 erhält folgende Fassung.



„Der Drittschuldner hat bei dem Prozeßgericht zu be



erhoben und dem Kläger sich nicht angeschlossen haben, zum Termin zur mündlichen Verhandlung geladen werden.



antrge,dßiGläubrwechdKagnit



Der Drittschuldner kann sich gegenüber einem Gläubiger auf die ihm günstige Entscheidung nicht berufen, wenn der Gläubiger zum Termin zur mündlichen Verhandlung nicht geladen worden ist." 107a. § 904 Nr. 1 erhält folgende Fassung: „Die Haft Ist unstatthaft: 1. gegen Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer während der Tagung, sofern nicht die Versammlung die Vollstreckung genehmigt;" 107b. § 905 Nr. 1 erhält felgende Fassung: „Die Haft wird unterbrochen: 1. gegen Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer für die Dauer der Tagung, wenn die Versammlung die Freilassung verlangt;"



Der Drittschuldner kann sich gegen einen Gläubiger auf die ihm günstige Entscheidung nicht berufen, wenn er die Ladung des Gläubigers nicht beantragt hat, obgleich er diesen Antrag hatte stellen sollen."



108. § 922 Abs. 4 wird aufgehoben. 109. § 924 Abs. 2 erhält folgende Fassung: ;,Die widersprechende Partei hat in dem Widerspruch die Gründe darzulegen, die sie für die Aufhebung des Arrestes geltend machen will. Das Gericht hat Termin zur mündlichen Verhandlung Von Amts wegen zu bestimmen. Ist das Arrestgericht ein Amtsgericht,- so ist der Widerspruch unter Angabe der Gründe, die für die Aufhebung des Arrestes geltend gemacht werden sollen, schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle zu erheben." 110. § 925 Abs. 3 wird aufgehoben. 111. § 942 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „In dringenden Fällen kann das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der Streitgegenstand befindet, eine einstweilige Verfügung erlassen unter Bestimmung einer Frist, innerhalb der die Ladung des Gegners zur mündlichen Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der einstweiligen Verfügung bei dem Gericht der Hauptsache zu beantragen ist."



108. unverändert 109. unverändert



110. unverändert 111. unverändert



II. Änderung des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung 112. Die §§ 7 und 8 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung erhalten folgende Fassung: „§ 7 Ist in einem Land auf Grund des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz für bürgerliche



Rechtsstreitigkeiten ein oberstes Landesgericht errichtet, so wird das Rechtsmittel der Revision bei diesem Gericht eingelegt. Die Vorschriften der §§ 563, 553 a der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend. Das oberste Landesgericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung endgültig über die Zuständigkeit für die Verhandlung und Entscheidung der Revision. Erklärt es



sich für zuständig, so ist der Termin zur mündlichen Verhandlung von Amts wegen zu bestimmen und den Parteien bekanntzumachen. Erklärt es sich dagegen für unzuständig, weil der Bundesgerichtshof zuständig set, so sind diesem die Prozeßakten zu übersenden. Die Entscheidung des obersten Landesgerichts über die Zuständigkeit ist auch für den Bundesgerichtshof bindend. Der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundes-



-



gerichtshof ist von Amts wegen zu bestimmen und den Parteien bekanntzumachen. Die Fristbestimmung im § 555 der Zivilprozeßordnung



bemißt sich nach dem Zeitpunkt der Bekanntmachung des Termins zur mündlichen Verhandlung an den Revisionsbeklagten. Wird der Beschluß des obersten Landesgerichts, durch den der Bundesgerichtshof für zuständig erklärt wird. dem Revisionskläger erst nach Beginn der Frist für die Re visionsbegründung zugestellt, so beginnt mit der Zustellung des Beschlusses der Lauf der Frist für die Revisionsbegrüadung von neuem. Die vorstehenden Vorschriften sind auf das Rechtsmittel der Beschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 519b Abs. 2 der Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden. § .8 Der Bestellung eines bei dem obersten Landesgericht oder bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-



anwalts bedarf es erst, nachdem das oberste Landesgericht über die Zuständigkeit entschieden hat. Mir die dieser Entscheidung vorhergehenden Handlungen können die Parteien sich auch durch jeden bei einem Land- oder Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Die Zustellung der Abschrift der Revisionsschrift an den Revisionsbeklagten und die Bekanntmachung des Termins zur mündlichen Verhandlung an die Parteien erfolgt gemäß § 210a der Zivilprozeßordnung."



Artikel 3 Ä nderung der Strafprozeßordnung Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert:



1. § 5 a wird aufgehoben. 2. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Hat der Angeschuldigte keinen Wohnsitz im Bundesgebiet, so wird der Gerichtsstand auch durch den gewöhnlichen Aufenthaltsort und, wenn ein solcher-nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt."



3.§ 8 a wird aufgehoben. 4.§ 9 erhält folgende Fassung: Wenn die strafbare Handlung nicht im Bundesgebiet begangen und ein Gerichtsstand gemäß § 8 nicht begründet ist, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Ergreifung erfolgt. Hat eine Ergreifung nicht stattgefunden, so wird das zuständige Gericht vom Bundesgerichtshof bestimmt. Gleiches gilt, wenn eine strafbare Handlung im Bundesgebiet begangen ist, jedoch weder der Gerichtsstand der begangenen Tat noch der Gerichtsstand des Wohnsitzes ermittelt ist.



Artikel 3 Anderung von Vorschriften über das Strafverfahrensrecht I. Änderung der Strafprozeßordnung Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert: Vor Nr. 1: § 4 erhält folgende Fassung: Eine Verbindung zusammenhängende , oder eine Trennung verbundener Strafsachen kann auch nach. Eröffnung der Voruntersuchung oder des Hauptverfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten oder von Amts wegen durch gerichtlichen Beschluß angeordnet werden. Zuständig für den Beschluß ist das Gericht, zu dessen Bezirk die übrigen Gerichte gehören; fehlt ein solches Gericht, so entscheidet das gemeinschaftliche obere Gericht," 1. unverändert



•



2. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Hat der Angeschuldigte keinen Wohnsitz Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, so wird der Gerichtsstand auch durch den gewöhnlichen Aufenthaltsort und, wenn ein solcher nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt."



3. unverändert 4. *9 erhält folgende Fassung: „Wenn die strafbare Handlung außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bundesgesetzes begangen und ein Gerichtsstand gemäß § 8 nicht begründet ist, so ist das Gericht zuständig in dessen Bezirk die Ergreifung erfolgt. Hat eine Ergreifung nicht stattgefunden, so wird das zuständige Gericht vom Bundesgerichtshof bestimmt.



Gleiches gilt, wenn eine strafbare Handlung im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes begangen ist, jedoch weder der Gerichtsstand der begangenen Tat noch der Gerichtsstand des Wohnsitzes ermittelt ist."



4a. § 10 erhält folgende Fassung: „Ist die strafbare Handlung auf einem deutschen Schiff außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bundesgesetzes oder in offener See begangen, so ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Heimathaten oder der Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegt, den das Schiff nach . der Tat zuerst erreicht." 5.



§1 erhältfolgend Fasung: „Deutsche, die das Redit der Exterritorialität genießen, sowie die hm Ausland angestellten Beamten des Bundes oder eines deutschen Landes behalten hinsichtlich des Gerichtsstandes den Wohnsitz. den sie im Bundesgebiet hatten. Wenn nie einen solchen Wohnsitz nicht hatten, so gilt die Bundeshauptstadt als Wohnsitz. Auf Wahlkonsuln sind diese Vorschriften nicht anzuwenden.



5.* 11 erhält folgende Fassung: ,,Deutsche, die das Recht der Extërritorialität genießen, sowie die im Ausland angestellten Beamten des Bundes oder eines deutschen Landes behalten hinsichtlich des Ge ichtsandeWoz,simInladhte.W sie einen solchen Wohnsitz nicht hatten, so gilt der Sitz



der Bundesregierung als ihr Wohnsitz. Auf Wahlkonsuln sind diese Vorschriften nicht anzuwenden." -r



6. § 15 erhält folgenden Satz 2: ,,Das obere Gericht kann die Untersuchung und Entscheidung auch einer anderen Kammer des gleichen Gerichts übertragen."



6. entfällt



7. Die §§ 16 bis 18 treten in folgender Fassung in Kraft:



7. unverändert



„§ 16 Der Angeschuldigte muß den Einwand der Unzuständigkeit bis zum Schluß der Voruntersuchung geltend machen; hat keine Voruntersuchung stattgefunden, so kann er den Einwand noch in der Hauptverhandlung geltend machen, solange mit der Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens nicht begonnen ist.



§ 17 Durch eine Entscheidung, welche die Zuständigkeit Für die Voruntersuchung feststellt, wird die Zuständigkeit auch für das Hauptverfahren festgestellt. § 18 Nach Eröffnung des Hauptverfahrens darf das Gericht seine Unzuständigkeit nur auf Einwand des Angeklagten aussprechen." 8. §25 erhält folgende Fassung: „Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist in der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges nur zulässig, solange mit der Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens nicht begonnen ist; in der Hauptverhandlung über die Berufung und die Revision ist die Ablehnung nur bis zum Beginn der Berichterstattung zulässig.” 9. Die §§ 27 und 28 erhalten folgende Fassung: „§27 ÜberdasAlhnugcetsidaGrh,em der Abgelehnte angehört. Wird ein richterliches Mitglied der erkennenden Strafkammer abgelehnt, so entscheidet die Strafkammer in der für Entscheidungen außerhalb der Hauptverhandlung vorgeschriebenen Besetzung. Wird ein richterliches Mitglied des Schwurgerichts abgelehnt, so entscheiden während der Tagung die richterlichen Mitglieder des Schwurgerichts; außerhalb der Tagung entscheidet die Strafkammer. Wird ein Untersuchungsrichter oder ein Amtsrichter abgelehnt, so entscheidet das Landgericht. Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der Abgelehnte das Ablehnungsgesuch für begründet hält. Wird das zur Entscheidung berufene Gericht durch Ausscheiden des abgelehnten Mitglieds beschlußunfähig, so entscheidet das zunächst obere Gericht. § 28 Der Beschluß, der die Ablehnung für begründet erklärt, ist nicht anfechtbar; gegen den Beschluß, der die Ablehnung für unbegründet erklärt, ist sofortige Beschwerde zulässig. Der Beschluß, der ein gegen einen erkennenden Richter angebrachtes Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt, kann nicht für sich allein, sondern nur mit dem Urteil angefochten werden." 10. § 30 erhält wieder folgende Fassung: „Das für die Erledigung eines Ablehnungsgesuchs zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches Gesuch nicht angebracht ist, ein Richter aber von einem Verhältnis Anzeige macht, das seine Ablehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel darüber entstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen ist." 11. § 31 erhält folgende Fassung: „Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Schöffen und Geschworene sowie für Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und andere als Protokollführer zugezogene Personen entsprechend. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende. Bed der großen Strafkammer und beim Schwurgericht entscheiden die richterlichen Mitglieder. Ist der Protokollführer einem Richter beigegeben, so entscheidet dieser über die Ablehnung oder Ausschließung." 12.§32 wird gestrichen. 13. § 36 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Der Untersuchungsrichter und der Vorsitzende des Ge richts können Zustellungen sowie die Vollstreckung von Beschlüssen und Verfügungen auch unmittelbar veranlassen 14. § 38 wird in folgender Fassung beibehalten:



„Die bei dem Strafverfahren beteiligten Personen, denen



die Befugnis beigelegt ist, Zeugen und Sachverständige unmittelbar zu laden, haben mit der Zustellung der Ladung



den Gerichtsvollzieher zu beauftragen."



8. § 25 erhält folgende Fassung: „Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist bis zum Beginn des an die Vernehmung des Angeklagten zur Sache anschließenden Teiles der Hauptverhandlung zulässig."



9. unverändert



10. unverändert



11.unverändert



12. unverändert 13. unverändert



14. unverändert



15. Die §§ 49 und 50 erhalten folgende Fassung: „§ 49 Der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes sind in ihrer Wohnung zu vernehmen. Zur Hauptverhandlung werden sie nicht geladen. Das Protokoll über ihre gerichtliche Vernehmung ist in der Hauptverhandlung zu verlesen. § 50 Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind an ihrem Amtssitz oder, wenn sie sich außerhalb ihres Amtssitzes aufhalten, an ihrem Aufenthalts ort zu vernehmen. Die Mitglieder des Bundestages. des Bundesrates, eines Landtages oder einer zweiten Kammer sind während ihres Aufenthaltes am Sitz der Versammlung dort zu vernehmen.



15. Die §§ 49 und 50 erhalten folgende Fassung: „§ 49 unverändert



§ 50 Die Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, eines Landtages oder einer zweiten Kammer sind während ihres Aufenthaltes am Sitz der Versammlung dort zu vernehmen. Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind an ihrem Amtssitz oder, wenn sie sich außerhalb ihres Amtssitzes aufhalten, an ihrem Aufenthaltsort zu vernehmen. Zu einer Abweichung von den vorstehenden Vorschriften bedarf es:



Zu einer Abweichung von den vorstehenden Vorschriften bedarf es: für die Mitglieder der Bundesregierung der Genehmigung der Bundesregierung, für die Mitglieder einer Landesregierung der Genehmigung der Landesregierung, für die Mitglieder einer der im Abs. 2 genannten Ver sammlungen der Genehmigung dieser Versammlung. Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung und die Mitglieder der im Abs. 2 genannten Versammlungen werden, wenn sie außerhalb der Hauptverhandlung vernommen worden sind, zu dieser nicht geladen. Das Protokoll über ihre richterliche Vernehmung ist in der Hauptverhandlung zu verlesen."



für die Mitglieder eines in. Abs. 1 genannten Organs der . Genehmigung dieses Organs, für die Mitglieder der Bundesregierung der Genehmigung der Bundesregierung, für die Mitglieder einer Landesregierung der Genehmigung der Landesregierung. Die Mitglieder der in Abs. 1 genannten Organe der die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung werden, wenn sie außerhalb der Hauptverhandlung vernommen worden sind, zu dieser nicht geladen. Das Protokoll über ihre richterliche Vernehmung ist in der Hauptverhandlung zu verlesen."



Gesetzgebung und



16. §.53 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung:



16. § 53 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: „Redakteure, Verleger und Drucker einer periodischen Druckschrift sowie die bei der technischen Herstellung der Druckschrift beschäftigten Personen über die Person des Verfassers oder Einsenders einer Veröffentlichung strafbaren Inhalts, wenn ein Redakteur der Druckschrift nach den bestehenden presserechtlichen Vorschriften bestraft ist oder seiner Bestrafung kein rechtliches Hindernis entgegensteht." 17. § 54 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung von Richtern und öffentlichen Beamten als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften. Der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes können das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. Dies gilt auch für ein früheres Staatsoberhaupt, soweit es sich um Tat sachen handelt, die sich während seiner Amtsführung ereignet haben oder die ihm infolge seiner Amtsführung bekannt geworden sind. °



„Redakteure, Verleger und Drucker einer periodischen Druckschrift sowie die bei der technischen Herstellung der Druckschrift beschäftigten Personen über die Person des Verfassers oder Einsenders einer Veröffentlichung strafbaren Inhalts, wenn ein Redakteur der Druckschrift . wegen dieser Veröffentlichung bestraft ist oder seiner Bestrafung kein rechtliches Hindernis entgegensteht."



17. § 54 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Zeugen über



Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten



die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vor-



schriften,



Der Bundespräsident und das Staatsoberhaupt eines deutschen Landes können das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde.



-



Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienstzeit ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienstzeit zur Kenntnis gelangt sind." 17 a. § 55 erhält folgende Fassung: Abs. 1 unverändert „Der Zeuge -ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren."



18. § 57 behält folgende Fassung: „Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur Wahrheit zu ermahnen und über die Bedeutung des Eides sowie die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage zu belehren."



18. § 57 erhält folgende Fassung: „Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur Wahrheit zu ermahnen und darauf hinzuweisen, daß sie Ihre Aussage zu beeiden haben, wenn keine im Gesetz bestimmte oder zugelassene Ausnahme vorliegt. Hierbei sind sie über die Bedeutung des Eides und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage zu belehren."



19. § 59 erhält folgende Fassung: „Das Gericht entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob ein Zeuge zu vereidigen ist. Die Vereidigung kann auf Teile der Aussage beschränkt werden. Die Vereidigung erfolgt, soweit nicht . anderes bestimmt ist, in der Hauptverhandlung. Die Zeugen sind einzeln und nach ihrer Vernehmung zu vereidigen.°



19. § 59 erhält folgende Fassung: „DieZugnsdzl achireVnmug zu vereidigen. Die Vereidigung. erfolgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, in der Hauptverhandlung.



20. Die §§ 61 und 62 bleiben aufgehoben.



20. Die §§ 61 und 62 erhalten folgende Fassung: „§ 61 Von der Vereidigung kann nach dem Ermessen des Gerichts abgesehen werden: 1. bei Personen, die zur Zeit der Vernehmung das sechzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben; 2. beim Verletzten sowie bei Personen, die im Sinne des § 52 Abs. 1 Angehörige des Verletzten oder des Beschuldigten sind; 3. wenn das Gericht der Aussage keine wesentliche Bedeu tung beimißt und nach seiner Überzeugung auch unter Eid keine wesentliche Aussage zu erwarten 1st. § 62 Im Verfahren wegen einer Übertretung und im Privat klageverfahren werden Zeugen nur vereidigt, wenn es das Gericht wegen der ausschlaggebenden Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer wahren Aussage für notwendig hält."



21. § 63 erhält folgende Fassung: „Die in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen haben das Recht, die Beeidigung des Zeugnisses zu verweigern; darüber sind sie zu belehren."



21. § 63 erhält folgende Fassung: „Die in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen des Beschuldigten haben das Recht, die Beeidigung des Zeugnisses zu verweigern; darüber sind sie zu belehren." 21a. § 64 erhält folgende Fassung: „Unterbleibt die Vereidigung eines Zeugen, so ist der Grund dafür im Protokoll anzugeben." 21b. § 66 erhält folgende Fassung: „In der Voruntersuchung ist die Vereidigung nur zulässig, wenn 1. unverändert 2. unverändert 3. unverändert 4. dem Zeugen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen großer Entfernung nicht zugemutet werden kann."



22. § 66 b Abs. 2 Satz 2 behält folgende Fassung: „Der vernehmende Richter kann die Vereidigung jedoch aussetzen und einer neuen Entschließung des beauftragenden oder ersuchenden Gerichts vorbehalten, wenn bei der Vernehmung Tatsachen hervortreten, die das Gericht von dem Verlangen, den Zeugen zu vereidigen, voraussichtlich abgehalten haben würden."



22. § 66 b Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Der vernehmende Richter kann die Vereidigung aussetzen .und einer neuen Entschließung des beauftragenden oder ersuchenden Gerichts vorbehalten, wenn bei der Vernehmung Tatsachen hervortreten, die zu uneidlicher Vernehmung berechtigen würden."



23. § 66 c erhält einen Abs. 2 in folgender Fassung: „Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.” Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.



23. unverändert



-



24. §66 d erhält folgenden Abs. 2: „Die. Vorschrift des § 66 c Abs. 2 gilt entsprechend.



24. unverändert



25. § 68 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen oder einer Person, die im Sinne des § 52 Abs. 1 sein Angehöriger ist, zur Unehre gereichen können, sollen nur gestellt werden, wenn es unerläßlich ist."



25. § 68a erhält folgende Fassung: Abs. 1 unverändert „Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt werden, wenn ihre Feststellung notwendig ist, um über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Nr. 2 oder 3 zu entscheiden oder um seine Glaubwürdigkeit zu beurteilen." 25a. § 69 erhält folgenden Abs. 3: „Die Vorschrift des § 136a gilt für die Vernehmung des Zeugen entsprechend."



26. § 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung eines Richters oder eines öffentlichen Beamten als Sachverständigen gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften."



26. § 76 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Sachverständige gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften." 26a. § 77 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Im Falle wiederholten 'Ungehorsams kann neben der Verurteilung in die Kosten noch einmal auf eine Ordnungsstrafe erkannt werden."



27. § 79 Abs. 1 Satz 2 bleibt aufgehoben.



27. § 79 erhält folgende Fassung: „Der Sachverständige kann nach dem Ermessen des Gerichts vereidigt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft, des Angeklagten oder des Verteidigers ist er zu vereidigen. Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu leisten; er geht dahin, daß der Sachverständige das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe. . Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im allgemeinen vereidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid."



28. § 81 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Geisteszustand des Beschuldigten kann das Gericht nach Anhörung eines Sachverständigen und des Verteidigers anordnen, daß der Beschuldigte in eine öffentliche Heil- oder Pflegeanstalt gebracht und dort beobachtet wird. Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das Gericht, das für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig wäre.„ a9. § 81 a Abs. 2 und 3 erhält folgende Fassung: „Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind die Entnahme von Blutproben und andere Eingriffe, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung des zu Untersuchenden zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu besorgen ist und ihm der Eingriff auch sonst zugemutet werden kann. Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) zu.°



28. unverändert



29. An die Stelle der §§ 81 a und 81 b treten folgende Vorschriften: „§ 81a Eine körperliche Untersuchung. des Beschuldigten dart zur Feststellung von Tatsachen angeordnet werden, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Zu diesem Zweck sind körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, sowie die Entnahme von Blutproben ohne Einwilligung des Beschuldigten zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu besorgen ist. Die Anordnung steht dem Richter, bel Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) zu. § 81 b Soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens oder für die Zwecke des Erkennungsdienstes notwendig ist, dürfen Lichtbilder und Fingerabdrücke des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen und Messungen und ähnliche Maßnahmen an ihm vorgenommen werden. . § 81 c Andere Personen als Beschuldigte dürfen ohne ihre Einwilligung nur untersucht werden, wenn zur Erforschung der Wahrheit festgestellt werden muß, ob sich an ihrem Körper eine bestimmte Spur oder Folge einer strafbaren Handlung befindet. -Die Untersuchung ist unzulässig, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht. Zu dem in Abs. 1 bezeichneten Zweck sind körperliche Eingriffe, wenn sie von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, oder die Entnahme von Blutproben ohne Einwilligung des zu Untersuchenden zulässig, sofern kein Nachteil für seine Gesundheit zu besorgen und der Eingriff zur Erforschung der Wahrheit unerläßlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt auch hier.



Die Anordnung steht dem Richter, bei Gefahr des Verlustes des Beweismittels auch der Staatsanwaltschaft und Ihren Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) zu. Bei Weigerung des Betroffenen gilt die Vorschrift des § 70 entsprechend. Unmittelbarer Zwang darf nur auf besondere Anordnung des Richters angewandt werden. Die Anordnung setzt voraus, daß der Betroffene trotz Auferlegung einer Ordnungsstrafe bel der Weigerung beharrt oder daß Gefahr im Verzug ist. § 81d Kann die körperliche Untersuchung einer Frau das Schamgefühl verletzen, so wird sie einer Frau oder einem Arzt übertragen. Auf Verlangen der zu untersuchenden Frau soll eine andere Frau oder ein Angehöriger zuge lassen werden. Diese Vorschriften gelten auch dann, wenn die zu untersuchende Frau in die Untersuchung einwilligt.” 30 § 97 Abs. 1 Satz 1 erhält wieder folgende Fassung: „Die richterliche Leichenschau wird unter Zuziehung eines Arztes, die Leichenöffnung im Beisein des Richters von zwei Ärzten, unter denen sich ein Gerichtsarzt befinden muß, vorgenommen.”



30. unverändert



31. § 96 erhält wieder folgende Fassung: „Die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen In amtlicher Verwahrung befindlichen Schriftstücken durch Behörden und öffentliche Beamte darf nicht gefordert werden, wenn deren oberste Dienstbehörde erklärt, daß das Bekanntwerden des Inhalts dieser Akten oder Schriftstücke dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde." 32. § 98 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Beschlagnahmen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden." 33. § 98 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft oder einen ihrer Hilfsbeamten erfolgt, so ist binnen drei Tagen dem Richter von der Beschlagnahme Anzeige zu machen; die beschlagnahmten Gegenstände sind ihm zur Verfügung zu stellen." 34. §103 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Diese Beschränkung gilt nicht für Räume, in denen der Beschuldigte ergriffen worden ist, oder die er während der Verfolgung betreten hat, oder in denen eine unter Polizeiaufsicht stehende Person wohnt oder sich aufhält." 35. § 104 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Diese Beschränkung gilt nicht für Wohnungen von Personen, die unter Polizeiaufsicht stehen, sowie für Räume, die zur Nachtzeit jedermann zugänglich, oder die der Polizei als Herbergen oder Versammlungsorte bestrafter Personen, als Niederlagen von Sachen, die mittels strafbarer Handlungen erlangt sind, oder als Schlupfwinkel des Glücksspiels oder gewerbsmäßiger Unzucht bekannt sind."



31. unverändert



36. § 105 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden."



36. unverändert



37. § 105 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Die als Gemeindemitglieder zugezogenen Personen dürfen nicht Polizeibeamte oder Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sein.”• 38. Die §§ 112 und 113 erhalten folgende Fassurig: „§ 112 Gegen den Angeschuldigten darf nur dann Untersuchungshaft angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und wenn •



32. unverändert



33. unverändert



34. unverändert



35. unverändert •



37. unverändert



38. Die §§ 112 und 113 erhalten folgende Passung: „§ 112 Abs. 1 unverändert



1. er flüchtig ist oder sich verborgen hält, oder wenn bel Würdigung der Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Verhältnisse des Angeschuldigten und der Umstände, die einer Flucht entgegenstehen, die Befürchtung begründet ist, daß sich der Angeschuldigte dem Strafver fahren entziehen werde, oder 2. bestimmte Tatsachen vorliegen, welche die Gefahr begründen, daß der Angeschuldigte durch Vernichtung von Spuren der Tat oder von anderen Beweismitteln oder durch Beeinflussung von Zeugen oder Mitschuldigen die Ermittlung der Wahrheit erschweren werde. Die Tatsachen, die den Fluchtverdacht oder die Verdunke lungsgefahr begründen, sind aktenkundig zu machen. Der Verdacht der Flucht bedarf keiner weiteren Begründung, wenn 1. ein Verbrechen den Gegenstand der Untersuchung bildet oder 2. der Angeschuldigte im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, insbesondere wenn er ein Landstreicher ist, oder wenn er sich über seine Person nicht ausweisen kann.



Abs. 2 Nr. 1 unverändert 2. der Angeschuldigte im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes .keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, insbesondere wenn er ein Landstreicher ist, oder wenn er sich über seine Person nicht ausweisen kann. § 113 unverändert



§ 113 Ist die Tat nur mit Haft oder mit Geldstrafe bedroht, so darf die Untersuchungshaft nur wegen Verdachts der Flucht und nur dann verhängt werden, wenn der Angeschuldigte zu den im § 112 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Personen gehört, oder wenn er unter Polizeiaufsicht steht, oder wenn es sich um eine Übertretung handelt, wegen deren die Unterbringung in einem Arbeitshaus angeordnet werden kann.” 39. § 114 a erhält folgende Fassung: „Der Verhaftete ist unverzüglich darüber zu belehren, daß er einen Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens von seiner Verhaftung benachrichtigen darf; es ist :hm hierzu Gelegenheit zu geben. Sofern derVerhaftnic selbst eine solche Person benachrichtigt, wird die Benachrichtigung unverzüglich von Amts wegen bewirkt, jedoch nicht gegen den begründeten Widerspruch des Verhafteten."



39. § 114 a erhält folgende Fassung: „Von der Verhaftung und jeder weiteren Entscheidung über die Fortdauer der Haft Ist von Amts wegen untrerzüglichenAgördsVhaftenoriPs seines Vertrauens zu benachrichtigen. Außerdem ist dem Verhafteten selbst Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens von der Verhaftung zu benachrichtigen, sofern der Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird."



40. Die §§ 114 d bis 115 d erhalten folgende Fassung:



40. unverändert



„§ 114 d Befindet sich der Angeschuldigte auf Grund eines Haftbefehls, der wegen eines Verbrechens oder Vergehens erlassen ist, in Haft, so wird auf seinen Antrag nach mündlicher Verhandlung darüber entschieden ob der Haftbefehl aufrechtzuerhalten oder aufzuheben, oder ob eine Anordnung gemäß § 117 nu treffen ist. Der Termin zur mündlichen Verhandlung darf ohne Zustimmung des Angeschuldigten. nicht über eine Woche nach dem Eingang des Antrags hinaus anberaumt werden. Hat bereits eine mündliche Verhandlung nach Abs. 1 oder 2 öder nach § 115 a stattgefunden, so entscheidet das Geri cht über Anträge auf nochmalige mündliche Verhandlung nach freiem Ermessen. § 115 Bel der Bekanntmachung des Haftbefehls ist der Angeschuldigte darauf . hinzuweisen, daß er gegen den Haftbefehl Beschwerde einlegen kann. Ist der Haftbefehl wegen eines Verbrechens oder Vergehens erlassen, so isst der Angeschuldigte ferner 'darauf hinzuweisen daß er, statt Beschwerde einzulegen, eine mündliche Verhandlung gemäß § 114 d beantragen kann. § 115a Solange der Angeschuldigte sich in Untersuchungshaft befindet, hat das Gericht innerhalb bestimmter Fristen von Amts .wegen zu prüfen, ob die Haft "aufrechtzuerhalten ist (Haftprüfungsverfahren).



Die Prüfung findet zum ersten Male statt, wenn die Untersuchungshaft einen Monat gedauert hat. Läßt das Gericht den Angeschuldigten nicht frei, so bestimmt es zugleich, wann das Haftprüfungsverfahren zu wiederholen ist; die Frist soll in der Regel mindestens drei Wochen und darf nicht mehr als drei Monate betragen.



DaselbgitjdrWholungesHaftprü-



verfahrens. Auf Antrag des Angeschuldigten wird im Haftprüfungsverfahren nach mundlicher Verhandlung entschieden; auf dieses Recht ist der Angeschuldigte hinzuweisen. Stellt der Angeschuldigte den Antrag nicht, so ist er vor der Entscheidung zu hören hat er einen Verteidiger, so ist aUch der Verteidiger zu hören. Hatte der Angeschuldigte während des Laufes der im Abs. 2 bestimmten Frist gegen den Haftbefehl Beschwerde erhoben oder gemäß § 114 d mündliche Verhandlung bea ntragt, oder ist gemäß § 20? Abs. 2 die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet worden, so beginnt die Frist mit der Bekanntmachung der Entscheidung, in der die Haft aufrechterhalten wird an den Angeschuldigten von neuem zu laufen. Ergeht eine solche Entscheidung während des Laufes einer gemäß Abs. 3 vom Gericht bestimmten Frist, so hat das Gericht eine neue Frist zu bestimmen. § 115 b Nach Eröffnung des Hauptverfahrens findet eine münaliche Verhandlung über den Haftbefehl nicht mehr statt. § 115c Für den .Antrag auf mündliche Verhandlung gelten die für Rechtsmittel gegebenen Vorschriften der §§ 297 bis 300 und § 302 Abs. 2 entsprechend. Neben einem Antrag auf mündliche Verhandlung ist eine Beschwerde über den Haftbefehl nicht zulässig. Eine bereits eingelegte Beschwerde gilt mit der Anberaumung des Termins zur mündlichen Verhandlung als zurückgenommen. § 115 d Von Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung sind die Staatsanwaltschaft sowie der Angeschuldigte und der Verteidiger zu benachrichtigen. Der Angeschuldigte ist zu der Verhandlung vorzuführen, es sei denn, daß er auf die Anwesenheit in der Verhandlung verzichtet hat, oder daß der Vorführung weite Entfernung oder Krankheit des Angeschuldigten oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen. Wird der Angeschuldigte zur mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt, so muß ein Verteidiger seine Rechte in der Verhandlung wahrnehmen. Hat bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung die Untersuchungshaft des Angeschuldigten seit der Verhaftung drei Monate gedauert, so ist ein Verteidiger zu der Verhandlung auch zuzuziehen, wenn der Angeschuldigte dazu vorgeführt wird. Hat der Angeschuldigte noch keinen Verteidiger gewählt, so ist ihm ein Verteidiger zu bestellen. Die Vorschriften der §§ 142, 143 und 145 gelten entsprechend.In der mündlichen Verhandlung sind die anwesenden Beteiligten zu hören. Art und Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht. Über die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen; die. Vorschriften der §§ 271 bis 273 sind entsprechend anzuwenden. Die Entscheidung ist am Schluß der mündlichen Ver handlung zu verkünden. Ist dies nicht möglich, so ist die Entscheidung spätestens binnen einer Woche zu erlassen." 41. § 116 erhält wieder folgende Fassung: „Der Verhaftete soll, soweit möglich, von anderen gesondert und nicht in demselben Raum mit Strafgefangenen verwahrt werden. Mit seiner Zustimmung kann von dieser Vorschrift abgesehen werden.



41. unverändert



Dem Verhafteten dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die zur Sicherung des Zwecks der Haft oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Gefängnis notwendig sind. Bequemlichkeiten und Beschäftigungen darf er sich auf seine Kosten verschaffen, soweit sie . mit dem Zweck der Haft vereinbar sind und weder die Ordnung im Gefängnis stören noch die Sicherheit gefährden. Fesseln dürfen im Gefängnis dem Verhefteten nur dann angelegt werden, wenn es wegen besonderer Gefährlichkeit seiner Person, namentlich zur Sicherung anderer, erforderlich erscheint, oder wenn er einen Selbstentleibungs- oder Entweichuhgsversuch gemacht oder vorbereitet hat. Bel der Hauptverhandlung soll er ungefesselt sein. Die nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen erforderlichen Verfügungen hat der Richter zu treffen. Die in dringenden Fällen von anderen Beamten getro ff enen Anordnungen unterliegen der Genehmigung des Richters." 42. § 119 erhält folgende Fassung: „Der Angeschuldigte, der seine Freilassung gegen Sicherheitsleistung beantragt, ist, wenn er nicht im Bundesgebiet wohnt, verpflichtet, eine im Bezirk des zuständigen Gerichts wohnhafte Person zur Empfangnahme von Zustellungen zu bevollmächtigen." 43. § 124 Abs. 3 und 4 erhalten wieder folgende Fassung: „Die gleiche Befugnis hat nach Eröffnung des Hauptverfahrens in dringenden Fällen der Vorsitzende des erkennenden Gerichts. Auch die mündliche Verhandlung über den Haftbefehl (§§114 114 d, 115a) findet vor dem zuständigen Gericht statt. In der Voruntersuchung entscheidet im Falle des § 114 d der Untersuchungsrichter, ohne an die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft gebunden zu sein; in den Fällen des § 115 a entscheidet nicht der Untersuchungsrichter, sondern das Gericht.° 44. Die §§ 128 und 129 erhalten folgende Fassung:



42. § 119 erhält folgende Fassung: „Der Angeschuldigte, der seine Freilassung gegen Sicher- heitsleistung beantragt, ist, wenn er nicht im Inland wohnt, verpflichtet, eine im Bezirl: des zuständigen Gerichts wohnhafte Person zur Empfangnahme von Zustellungen zu bevollmächtigen." 43. unverändert



44. unverändert



„§ 128



Der Festgenommene ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, unverzüglich, spätestens am Tage nach der Festnahme, dem Amtsrichter des Bezirks, in dem er festgenommen worden ist, vorzuführen; dieser hat dem Vorgeführten die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Hält der Amtsrichter die Festnahme nicht für • gerechtfertigt oder ihre Gründe für beseitigt, so ordnet er die Freilassung an. Andernfalls erläßt er einen Haftbefehl oder einen Unterbringungsbefehl, für den die Vorschriften des § 126 gelten. § 129 Ist gegen den Festgenommenen bereits die öffentliche Klage erhoben, so ist er entweder sofort oder auf Verfügung des Amtsrichters, dem er zunächst vorgeführt worden ist, dem zuständigen Gericht oder dem Untersuchungsrichter vorzuführen; diese haben spätestens am Tage nach der Festnahme über Freilassung, Verhaftung oder einstweilige Unterbringung des Festgenommenen zu entscheiden." 44 a. Nach § 136 wird ein neuer § 136 a folgender. Fassung eingefügt: „Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Mißhandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, - soweit das Strafverfahrensrecht dies zuläßt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten.



Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die . Ein sichtsfähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Das Verbot der Abs. 1 und 2 gilt ohne Rücksicht auf die Einwilligung des Beschuldigten. Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt." 45. Die §§ 140 bis 142 erhalten folgende Fassung:



45. Die §§ 140 bis 142 erhalten folgende Fassung: „§ 140 Die Mitwirkung eines Verteidigers ist notwendig, wenn 1. die Hauptverhandlung vor dem Bundesgerichtshof oder dem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug oder vor dem Schwurgericht stattfindet;



„§ 140 Die Mitwirkung eines Verteidigers ist notwendig, wenn 1. die Hauptverhandlung vor dem Bundesgerichtshof oder dem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug oder vor dem Schwurgericht stattfindet;



2. die Hauptverhandlung vor der Strafkammer im ersten Rechtszug stattfindet, es sei denn, daß die Sache lediglich wegen sachlichen Zusammenhangs (§§ 2 bis 4) im ersten Rechtszug vor die Strafkammer gelangt;



2. eine Tat in Frage kommt, die nicht nur wegen Rückfalls ein Verbrechen ist, und die Staatsanwaltschaft oder der Beschuldigte oder sein gesetzlicher Vertreter die Bestellung eines Verteidigers beantragt;



3. eine Tat in Frage kommt, die nicht nur wegen Rückfalls ein Verbrechen ist, und die Staatsanwaltschaft oder der Beschuldigte oder sein gesetzlicher Vertreter die Bestellung eines Verteidigers beantragt; 4. das Verfahren zur Unterbringung- in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder zur Untersagung der Berufsausübung führen kann;



3. das Verfahren zur Anordnung der Sicherungsverwahrung oder zur Unterbringung in einer Heil- oder- Pflegeanstalt oder zur Untersagung der Berufsausübung führen kann; 4. der Beschuldigte taub oder stumm ist;



5. der Beschuldigte taub oder stumm ist;



5. wenn sich der Beschuldigte bis zur Hauptverhandlung in



6. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Geisteszustand des Beschuldigten seine Unterbringung in einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt in Frage kommt; 7. die Hauptverhandlung gegen einen Abwesenden stattfindet (§ 277). In anderen Fällen bestellt der Vorsitzende auf Antrag oder von Amts wegen einen Verteidiger, wenn wegen der Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sach und Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint, oder wenn ersichtlich ist, daß sich der Beschul igtenchslbvrdkan. Der Antrag nach Abs. 1 Nr. 3 ist binnen einer Frist von einer Woche zu stellen, nachdem der Angeschuldigte gemäß § 201 zur Erklärung über die Anklageschrift aufgefordert und auf sein Recht, binnen einer Woche die Bestellung eines Verteidigers zu beantragen, hingewiesen worden ist.



6. unverändert;



§ 141 In den Fällen des § 140 Abs. 1 und 2 wird dem Angeschuldigten, der noch keinen Verteidiger gewählt hat, ein Verteidiger bestellt sobald er gemäß § 201 zur Erklärung fiber die Anklageschrift aufgefordert worden ist, oder wenn eine solche Aufforderung nicht vorgeschrieben ist, sobald dem Angeschuldigten der Eröffnungsbeschluß zugestellt worden ist. Der Verteidiger kann auch schon während des Vorverfahrens bestellt werden. Ergibt sich erst später, daß ein Verteidiger notwendig Ist, so wird er sofort bestellt. Zur Bestellung ist der Vorsitzende des Gerichts zu ständig, bei dem das Verfahren anhängig ist. Im Vorverfahren entscheidet der Vorsitzende des Gerichts, das für das Hauptverfahren zuständig wäre. § 142 Der zu bestellende Verteidiger wird durch den Vorsitzenden des Gerichts möglichst aus der Zahl der bel einem Gericht des Gerichtsbezirks zugelassenen Rechtsanwälte ausgewählt. Auch Justizbeamte, die nicht als Richter angestellt sind,



Haft befunden, diese länger als drei Monate gedauert hat und die Staatsanwaltschaft oder der Beschuldigte oder sein gesetzlicher Vertreter die Bestellung eines Verteidigers beantragt;



7. unverändert. In anderen Fällen bestellt der Vorsitzende auf Antrag oder von Amts wegen einen Verteidiger, wenn wegen der Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sachoder Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint, oder wenn ersichtlich ist,' daß sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Der Antrag nach Abs. 1 Nr. 2 und 5 ist binnen einer Frist von einer Woche zu stellen, nachdem der Angeschuldigte gemäß § 201 zur Erklärung über die Anklageschrift aufgefordert und auf sein Recht, binnen einer Woche die Bestellung eines Verteidigers zu beantragen, hingewiesen worden ist. § 141 unverändert



--d



§ 142 unverändert



sowie Rechtskundige, welche die vorgeschriebene erste Prüfung für den Justizdienst bestanden haben, können als Verteidiger bestellt werden.° 46. § 144 wird aufgehoben.



46. unverändert



47. § 145 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Wenn in einem Falle, in dem die Verteidigung notwendig ist, der Verteidiger in der Hauptverhandlung ausbleibt, sich unzeitig entfernt oder sich weigert, die Verteidigung zu führen, so hat der Vorsitzende dem Angeklagten sogleich einen anderen Verteidiger zu bestellen."



47. § 145 erhält folgende Fassung: „Wenn in einem Falle, in dem die Verteidigung notwendig ist, der Verteidiger in der Hauptverhandlung ausbleibt, sich unzeitig entfernt oder sich weigert, die Verteidigung zu führen, so hat der Vorsitzende dem Angeldagten sogleich einen anderen Verteidiger zu bestellen. Das Gericht kann jedoch auch eine Aussetzung der Verhandlung beschließen. Wird der notwendige Verteidiger gemäß § 141 Abs. 2 erst im Laufe der Hauptverhandlung bestellt, so kann das Gericht eine Aussetzung der Verhandlung beschließen." Abs. 3 unverändert Abs. 4 unverändert 48. unverändert



48. In § 145 Abs. 4 werden die Worte „vorbehaltlich dienstlicher Ahndung" gestrichen. 49. § 147 Abs. 1 erhält folgenden Satz 2: „Im beschleunigten Verfahren kann der Verteidiger die Akten von dem Zeitpunkt an einsehen, in dem die Staatsanwaltschaft bei Gericht den Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren stellt." 50. § 147 a wird aufgehoben. 51. § 148 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Solange das Hauptverfahren nicht eröffnet ist, kann der Richter schriftliche Mitteilungen zurückweisen, falls deren Einsicht ihm nicht gestattet wird." 52. § 148 erhält folgenden Abs. 4: „Im beschleunigten Verfahren ist dem verhafteten Beschuldigten schriftlicher und mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger ohne die in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Beschränkungen von dem Zeitpunkt an gestattet, in dem die Staatsanwaltschaft bei dem Gericht den Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren stellt." 53. § 149 erhält folgende Fassung: „Der Ehegatte eines Angeklagten ist in der Hauptverhandlung als Beistand zuzulassen und auf sein Verlangen zu hören. Zeit und Ort der Hauptverhandlung sollen ihm rechtzeitig mitgeteilt werden. Dasselbe gilt von dem gesetzlichen Vertreter eines Angeklagten. Im Vorverfahren unterliegt die Zulassung solcher Beistände dem richterlichen Ermessen." 54. § 152 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Hängt die Erhebung der öffentlichen Klage wegen eines Vergehens von der Beurteilung einer Frage ab, die nach bürgerlichem Recht oder nach Verwaltungsrecht zu beurteilen ist, so kann die Staatsanwaltschaft zur Austragung der Frage im bürgerlichen Streitverfahren oder im Verwaltungsstreitverfahren eine Frist bestimmen. Hiervon ist der Anzeigende zu benachrichtigen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. 55. § 152 Abs. 4 wird gestrichen. 56. In § 153 Abs. 2 bleiben die Worte „mit Zustimmung des Amtsrichters" eingefügt. 57. § 153 a erhält folgende Fassung: „Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen, 1. die ein deutscher Staatsangehöriger im Ausland begangen hat, . 2. die ein Ausländer im Ausland oder die er im Inland auf einem ausländischen Schiff oder Luftfahrzeug begangen bat,



49. unverändert



50. unverändert 51, unverändert



52. unverändert



53. unverändert



54. § 152 Abs. 3 und 4 entfallen. An ihre Stelle tritt folgender Abs. 3: unverändert



55. entfallt 56. unverändert 57. unverändert



3. wenn wegen der Tat im Ausland schon eine Strafe gegen den Beschuldigten vollstreckt werden ist und die im Inland zu erwartende Strafe nach Anrechnung der ausländischen nicht ins Gewicht fiele.' 58. § 154 Abs. 3 erhält wieder folgende Fassung: „Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen einer anderen Tat bereits rechtskräftig erkannte Strafe oder MaBregel der Sicherung und Besserung vorläufig eingestellt worden. so kann es, falls nicht inzwischen Verjährung eingetreten ist, wieder aufgenommen werden, wenn die rechtskräflig erkannte Strafe oder Maßregel der Sicherung und Besserung nachträglich wegfällt. 59.§ 154a Abs. 3 erhält folgende Fassung; „Von Erhebung der öffentlichen Klage kann auch abgesehen werden, wenn der Beschuldigte aus dem Bundesgebiet verwiesen wird." 60. § 154 b erhält folgende Fassung: „Ist eine Nötigung oder Erpressung durch die s Drohung begangen worden, eine Straftat zu offenbaren, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Amtsrichters von der Verfolgung der Tat, deren Offenbarung angedroht worden ist, absehen.' 61.§ 156 erhält folgende Fassung: „Die öffentliche Klage kann bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens zurückgenommen werden.' 62. § 157 erhält wieder folgende Fassung: „Im Sinne dieses Gesetzes ist: Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen den die öffentliche Klage erhoben ist, Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte, gegen' den die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen worden ist.



63. § 170 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie entweder durch einen Antrag auf gerichtliche Voruntersuchung oder durch Einreichung einer Anklageschrift bel dem zuständigen Gericht.' 64. Die §§ 172 bis 177 werden in folgender Fassung beibehalten: „§ 172 Ist der Antragsteller zugleich der Verletzte, so steht ihm gegen diesen Bescheid binnen zwei Wochen nach der Bekanntmachung die Beschwerde an den vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft und gegen dessen ablehnenden Bescheid binnen eines Monats nach der Bekanntmachung der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu. Der Antrag muß die Tatsachen, wel ch e die Erhebung der öffentlichen Klage begründen sollen, und die Beweismittel angeben, auch von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Der Antrag ist bei dem für die Entscheidung zuständigen Gericht einzureichen. Zur Entscheidung ist in den zur Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes gehörenden Sachen der Bundesgerichtshof, in anderen Sachen das Oberlandesgericht zuständig. § 173 Auf Verlangen des Gerichts hat ihm die Staatsanwaltschaft die bisher von ihr geführten Verhandlungen vorzulegen. Das Gericht kann den Antrag unter Bestimmung einer Frist dem Beschuldigten zur Erklärung mitteilen. Das Gericht kann zur Vorbereitung seiner Entscheidung Ermittlungen anordnen und mit ihrer Vornahme eines seiner Mitglieder, den Untersuchungsrichter oder den Amtsrichter beauftragen.



58. unverändert



59. § 154a Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann auch abgesehen werden, wenn der Beschuldigte aus dem Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgewiesen wird.' 60. § 154 b erhält folgende Fassung: „Ist eine Nötigung oder Erpressung durch die Drohung begangen worden, eine Straftat zu offenbaren, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Tat, deren Offenbarung angedroht worden ist, absehen, wenn nicht wegen der Schwere der Tat eine Sühne unerläßlich ist." 61. § 156 erhält folgende Fassung: „Die öffentliche Klage kann nach Eröffnung der Voruntersuchung oder des Hauptverfahrens nicht zurückgenommen werden." 62. unverändert



62a. § 161 erhält folgenden Absatz 2: „Die Vorschriften der §§ 136 a und 89 Abs. 3 sind anzuwenden." 62b. § 163 erhält folgenden neuen Abs. 2: „Die Vorschriften der §§ 136a und 69 Abs. 3 sind anzuwenden." Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 63. unverändert



64. unverändert



§ 174 Ergibt sich kein genügender Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage, so verwirft das Gericht den Antrag und setzt den Antragsteller, die Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten von der Verwerfung in Kenntnis. Ist der Antrag verworfen, so kann die öffentliche Klage nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel erhoben werden. § 175 Erachtet das Gericht den Antrag für begründet, so beschließt. es die Erhebung der öffentlichen Klage. Die Durchführung dieses Beschlusses liegt der Staatsanwaltschaft ob. § 176 Durch Beschluß des Gerichts kann dem Antragsteller vor der Entscheidung über den Antrag die Leistung einer Sicherheit für die Kosten auferlegt werden, die durch das Verfahren über den Antrag und durch die Untersuchung voraussichtlich der Staatskasse und dem Beschuldigten erwachsen. Die Sicherheitsleistung ist durch Hinterlegung in barem Geld oder in Wertpapieren zu bewirken. Die Höhe der zu leistenden Sicherheit wird vom Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt. Es hat zugleich eine Frist zu bestimmen, binnen welcher die Sicherheit zu leisten ist. Wird die Sicherheit in der bestimmten Frist nicht geleistet, so hat das Gericht den Antrag für zurückgenommen zu. erklären. § 177 Die durch das Verfahren über den Antrag veranlaßten Kosten sind in dem Falle des § 174 und des § 176 Abs. 2 dem Antragsteller aufzuerlegen." 65. § 178 erhält folgende Fassung: "Die Voruntersuchung findet in den Strafsachen statt, die zur Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes oder des Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug sowie zur Zuständigkeit des Schwurgerichts gehören. In den zur Zuständigkeit des Schwurgerichts gehörenden Sachen entfällt die Voruntersuchung, wenn der Tatbestand einfach liegt und sie nach dem Ermessen der Staatsanwaltschaft nicht erforderlich ist. Doch kann der Angeschuldigte in der Erklärung über die Anklageschrift (§ 201) die Durchführung einer Voruntersuchung beantragen. In den zur Zuständigkeit der Strafkammer im ersten Rechtszug und zur Zuständigkeit des Schöffengerichts gehörenden Sachen findet eine Voruntersuchung statt, wenn der Angeschuldigte in der Erklärung über die Anklageschrift (§ 201) oder die Staatsanwaltschaft dies beantragen und erhebliche Gründe geltend machen, aus denen eine Voruntersuchung erforderlich erscheint.' 66, Die §§ 179 bis 184 gelten wieder in folgender Fassung:



65. §178 erhält folgende Fassung: „DieVoruntschgfdieStraschn,di zur Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes, des Oberlandesgerichts im ersten Rechtszuge oder des Schwurgerichts gehören. In den zur Zuständigkeit des Schwurgerichts gehörenden Sachen entfällt die Voruntersuchung, wenn der Beschuldigte durch einen Richter vernommen ist, der Tatbestand einfach liegt und die Voruntersuchung nach dem Ermessen der Staatsanwaltschaft nicht erforderlich ist. Doch kann der Angeschuldigte in der Erklärung über die Anklageschrift (§ 201) die Durchführung einer Voruntersuchung beantragen; dem Antrag ist stattzugeben. In den zur Zuständigkeit der Strafkammer im ersten Rechtszug und zur Zuständigkeit des Schöffengerichts gehörenden Sachen findet eine Voruntersuchung statt, wenn der Angeschuldigte in der Erklärung über die Anklageschrift (§ 201) oder die Staatsanwaltschaft dies beantragt und erhebliche Gründe geltend macht, aus denen eine Voruntersuchung erforderlich erscheint.' 66. Die §§ 179 bis 184 erhalten folgende Fassung:



„§ 179 Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Eröffnung der Voruntersuchung muß den Beschuldigten und die ihm zur Last gelegte Tat bezeichnen.



„§ 179 unverändert



§ 180 Der Antrag kann nur wegen Unzuständigkeit des Gerichts oder wegen Unzulässigkeit der Strafverfolgung oder der Voruntersuchung (§ 178), oder weil die in dem Antrag bezeichnete Tat unter kein Strafgesetz fällt, abgelehnt werden. Hierzu bedarf .es eines Beschlusses des Gerichts. Der Angeschuldigte kann vor der Beschlußfassung gehört werden. § 181 Gegen die Verfügung, durch die auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung eröffnet worden ist, kann der Angeschuldigte aus einem der im § 180 Abs. 1 bezeichneten Gründe Einwand erheben, Über den Einwand entscheidet das Gericht Diese Vorschrift gilt nicht, wenn die Voruntersuchung infolge des Beschlusses des Gerichts eröffnet und der Angeschuldigte vorher gehört worden ist.



§ 180 unverändert



§ 181 unverändert



§ 182 Gegen den Beschluß des Gerichts, durch den der von dem Angeschuldigten in dem Falle des § 180 Abs. 2 und in dem Falle des § 181 Abs. 1 erhobene Einwand der Unzuständigkeit (§ 16) verworfen wird, steht dem Angeschuldigten sofortige Beschwerde zu. ImübrigenkadBschlußGerit,dn der Einwand des Angeschuldigten verworfen oder die Eröffnung der Voruntersuchung angeordnet worden ist, nicht angefochten werden. § 183 Gegen den Beschluß des Gerichts, der den Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten auf Eröffnung der Voruntersuchung ablehnt, ist sofortige Beschwerde zulässig. § 184 Die Voruntersuchung wird von dem Untersuchungsrichter eröffnet und gefÜhrt." 67. § 186 erhält folgende Fassung: „Bei dem Bundesgerichtshof wird der Untersuchungsrichter für jede Strafsache .aus der Zahl der Mitglieder durch den Präsidenten bestellt. Der Präsident kann auch jedes Mitglied eines anderen deutschen Gerichts und jeden Amtsrichter zum Untersuchungsrichter, oder für einen Teil der Geschäfte des Untersuchungsrichters zu seinem Vertreter bestellen. Der Untersuchungsrichter und dessen Vertreter können um die Vornahme einzelner Untersuchungshandlungen die Amtsrichter ersuchen. Für die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte gehörenden Strafsachen gelten diese Vorschriften mit der Maßgabe. daß der Präsident des Oberlandesgerichts jeden Richter, der in dem dem Oberlandesgericht zugewiesenen Bezirk (§ 120 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angestellt ist, zum, Untersuchungsrichter beste llen kann.° 68. § 190 Abs. 1 erhält wieder folgende Fassung: „Die Voruntersuchung ist nicht weiter auszudehnen, als erforderlich ist, urn eine Entscheidung darüber zu begründen. ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen ist."



§ 182 Gegen den Beschluß des Gerichts, durch den der von dem Angeschuldigten bel seiner Anhörung (§ 180 Abs. 2) oder in dem Fall des § 181 Abs. 1 erhobene Einwand der Unzuständigkeit (§ 16) verworfen wird, steht dem Angeschuldigten sofortige Beschwerde zu. Abs. 2 unverändert



§ 183 Gegen den Beschluß des Gerichts, - der den Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten auf Eröffnung oder Ergänzung der Voruntersuchung ablehnt, ist sofortige Beschwerde zulässig. § 184 unverändert 67. unverändert



68. unverändert



• 68a. § 193 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Dasselbe gilt, wenn ein Zeuge oder Sachverständiger vernommen werden soll, dessen Erscheinen in der Hauptverhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen, oder dem das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen großer Entfernung nicht zugemutet werden kann”



69. In § 195 Abs. 1 bleiben die Worte „und, wenn der Richter den Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen° eingefügt.



69. unverändert



70. § 197 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Erachtet der Untersuchungsrichter den Zweck der Voruntersuchung für erreicht, so fertigt er einen abschließenden Bericht über die wesentlichen Ergebnisse der Voruntersuchung an und übersendet die Akten der Staatsanwaltschaft zur Stellung ihrer Anträge."



70. unverändert



71. Die Oberschrift vor § 198 lautet wieder: „Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens"



71. unverändert



72. § 198 erhält folgende Fassung: „Hat eine Voruntersuchung stattgefunden, so entscheiden in den zur Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes oder der Oberlandesgerichte gehörenden Sachen diese Gerichte, sonst das Landgericht darüber, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen oder das Verfahren vorläufig einzustellen ist. Die Staatsanwaltschaft legt zu diesem Zweck die Akten mit ihrem Antrag . dem Gericht vor. Der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens erfolgt durch Einreichung einer Anklageschrift."



72. unverändert



72 § 198 a entfällt



73. § 199 wird aufgehoben.



74. § 200 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „In der Anklageschrift wird auch das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen dargestellt. Davon kann abgesehen werden, wenn Anklage beim Amtsrichter als Einzelrichter erhoben wird." 75. § 201 erhält folgende Fassung: „Der Vorsitzende des Gerichts hat die Anklageschrift dem Angeschuldigten mitzuteilen und ihn zugleich aufzufordern, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Vornahme einzelner Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorbringen wolle. Hat keine Voruntersuchung stattgefunden, so ist der Angeschuldigte auf sein Redit, eine Voruntersuchung zu beantragen (§ 178) hinzuweisen und zur Erklärung darüber aufzufordern, ob er eine Voruntersuchung beantragen wolle. Der Angeklagte ist auch auf sein Recht, gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 3 die Bestellung eines Verteidigers zu beantragen, hinzuweisen. Über die Anträge und Einwendungen beschließt das Gericht. Beantragt der Angeschuldigte eine Voruntersuchung, so hat der Amtsrichter die Akten mit dem Antrag des Angeschuldigten durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft dem Landgericht zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob eine Voruntersuchung zu eröffnen ist. Eine Anfechtung der Beschlüsse findet nur nach Maßgabe der Vorschriften des § 182 Abs. 1 und .des § 189 statt. Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn Anklage beim Amtsrichter als Einzelrichter .erhoben worden ist." 76. Die §§ 202 bis 204 erhalten wieder folgende Fassung: „§ 202 Zur besseren Aufklärung der Sache kann das Gericht eine Ergänzung der Voruntersuchung anordnen. Hält der Amtsrichter zur besseren Aufklärung der Sache eine Voruntersuchung für nötig, so hat er die Akten mit einer Begründung seiner Auffassung durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft dem Landgericht zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob eine Voruntersuchung zu eröffnen ist. Einzelne Beweiserhebungen kann auch der Amtsrichter anordnen. Die Beschlüsse sind nicht anfechtbar. § 203 Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens, wenn nach den Ergebnissen der Voruntersuchung oder, falls eine solche nicht stattgefunden hat, nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer strafbaren Handlung hinreichend verdächtig erscheint. § 204 Beschließt das Gericht, das Hauptverfahren nicht zu eröffnen, so muß aus dem Beschluß hervorgehen ob er auf tatsächlichen oder auf Rechtsgründen beruht. Hat eine Voruntersuchung stattgefunden so ist auszusprechen, daß der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen ist. Der Beschluß ist dem Angeschuldigten bekanntzumachen." 77. § 205 behält folgende Fassung: „Steht der Hauptverhandlung für längere Zeit die Abwesenheit des Angeschuldigten oder ein anderes in seiner



73. Als § 199 wird folgende Vorschrift eingefügt: „§ 199 Hat keine Voruntersuchung stattgefunden, so entscheidet das Gericht, das für die Hauptverhandlung zuständig ist, darüber, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder das Verfahren vorläufig einzustellen ist. Die Anklageschrift enthält den Antrag, das Hauptverfahren zu eröffnen. Mit ihr werden die Akten dem Gericht vorgelegt." 74. unverände rt



75. § 201 erhält folgende Fassung: „Der Vorsitzende des Gerichts hat die Anklageschrift dem Angeschuldigten mitzuteilen und ihn zugleich aufzufordern, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Vornahme einzelner Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorbringen wolle. Hat keine. Voruntersuchung stattgefunden. so ist der Angeschuldigte auf sein Redit, eine Voruntersuchung zu beantragen (§ 178), hinzuweisen und zur Erklärung darüber aufzufordern, ob er eine Voruntersuchung beantragen wolle. Der Angeklagte ist auch auf sein Recht, gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 2 oder 5 die Bestellung eines Verteidigers zu beantragen, hinzuweisen." Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert 76. Die §§ 202 bis 204 erhalten folgende Fassung: „§ 202 Zur besseren Aufklärung der Sache kann das Gericht eine Voruntersuchung oder eine Ergänzung der Voruntersuchung oder einzelne Beweiserhebungen anordnen. Hält der Amtsrichter zur besseren Aufklärung der Sache eine Voruntersuchung für nötig, so hat er die Akten mit einer Begründung seiner Auffassung durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft dem Landgericht zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob eine Voruntersuchung zu eröffnen ist, Die Beschlüsse sind nicht anfechtbar. § 203 unverändert •



§ 204 unverändert



77. unverändert



Person liegendes Hindernis entgegen, so kann das Gericht das Verfahren durch Beschluß vorläufig einstellen. Der Vorsitzende sichert, soweit nötig, die Beweise." 78.§ 206 erhält wieder folgende Fassung: „Das Gericht ist bei der Beschlußfassung an die Anträge der Staatsanwaltschaft nicht gebunden.' 79. Nach § 206 wird folgende Vorschrift eingefügt:



78. unverändert



79. unverändert



„§ 206 a Stellt sich nach Eröffnung des Hauptverfahrens ein Verfahrenshindernis heraus, so kann das Ge ri cht außerhalb der Hauptverhandlung das Verfahren durch Beschluß einstellen. Der Beschluß ist mit sofortiger Beschwerde anfechtbar.' 80. § 207 erhält wieder folgende Fassung: „§ 207 In dem Beschluß, durch den das Hauptverfahren eröffnet wird, ist die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat unter Hervorhebung ihrer gesetzlichen Merkmale und des anzuwendenden Strafgesetzes sowie das Gericht zu bezeichnen, vor dem die Hauptverhandlung stattfinden soll. Das Gericht hat zugleich von Amts wegen über die Anordnung oder Fortdauer der Untersuchungshaft oder der einstweiligen Unterbringung zu beschließen." 81. § 208 wird aufgehoben.



80. unverändert



82. § 209 erhält folgende Fassung: „Das Landgericht kann das Hauptverfahren vor den erkennenden Gerichten jeder Ordnung, nicht aber vor dem Bundesgerichtshof eröffnen. In einer Sache, in welcher die Staatsanwaltschaft gemäß § 24 Nr. 2 oder 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes bei der Strafkammer angeklagt hat, kann das Landgericht das Hauptverfahren auch vor dem Schöffengericht eröffnen. • Erachtet das Landgericht die Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes für begründet, so legt es die Akten durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft diesem Gericht zur Entscheidung vor. Der Amtsrichter, der fi ndet, daß eine bei ihm eingereichte Sache die Zuständigkeit des Amtsgerichts übersteigt, legt die Akten durch Vermittlung der Staatsanwaltschaft dem Landgericht zur Entscheidung vor."



82. unverändert



83. § 210 erhält folgende Fassung: „Der Beschluß, durch den das Hauptverfahren eröffnet worden ist, kann von. dem Angeklagten nicht angefochten werden. Gegen den Beschluß, durch den die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder abweichend von dem Antrag der Staatsanwaltschaft die Verweisung an ein Gericht niederer Ordnung ausgesprochen worden ist, steht der Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde zu. Gibt das Beschwerdegericht der Beschwerde statt, so kann es zugleich bestimmen, daß die Hauptverhandlung



83. unverändert



vor einer anderen Kammer des Gerichts, das den Beschluß nach Abs. 2 erlassen hat, oder vor einem zu demselben Land gehörenden benachbarten Gericht gleicher Ordnung



stattzufinden hat."



81. § 208 erhält folgende Fassung: „Beantragt die Staatsanwaltschaft, den Angeschuldigten außer Verfolgung zu setzen, so kann das Gericht das Hauptverfahren nur eröffnen, nachdem es den Angeschuldigten aufgefordert hat, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er eine Ergänzung der Voruntersuchung . oder die Vornahme einzelner Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorbringen wolle. Der Angeschuldigte ist auch auf sein Recht, gemäß § 140 Abs. 1 Nr. "2 oder S die Bestellung eines Verteidigers zu beantragen, hinzuweisen. Beschließt das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens, so hat die Staatsanwaltschaft eine den Beschluß entsprechende Anklageschrift einzureichen."



84. § 211 erhält wieder folgende Fassung:



„1st die Eröffnung des Hauptverfahrens durch einen nicht mehr anfechtbaren Beschluß abgelehnt, so kann die Klage nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel wieder aufgenommen werden." 85. Die §§ 212 bfs 212 b erhalten folgende Fassung: „§ 212 Im Verfahren vor dem Amtsrichter und dem Schöffen gericht kann die Staatsanwaltschaft schriftlich oder mündlich den Antrag auf. Aburteilung im beschleunigten Verfahren stellen, wenn der Sachverhalt einfach und die sofortige Aburteilung möglich ist.



84. unverändert



85. Die §§ 212 bis 212 b -erhalten folgende Fassung: „§ 212 unverändert



§ 212 a



§ 212a Stellt die Staatsanwaltschaft den Antrag, so wird die Hauptverhandlung sofort durchgeführt oder mit kürzester Frist anberaumt, ohne daß es einer Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens bedarf. Der Einreichung einer Anklageschrift bedarf es nicht. Wird eine Anklageschrift nicht eingereicht so wird die Anklage bei Beginn der Hauptverhandlung mündlich erhoben und ihr wesentlicher Inhalt in das Sitzungsprotokoll aufgenommen. Der Ladung des Beschuldigten bedarf es nur, wenn er sich nicht treiwillig zur Hauptverhandlung stellt oder nicht dem Gericht vorgeführt wird. Mit der Ladung wird ihm mitgeteilt, was ihm zur Last gelegt wird. Die Ladungsfrist beträgt vierundzwanzig Stunden. §212b Der Amtsrichter oder das Schöffengericht lehnen die Aburteilung im beschleunigten Verfahren ab wenn sich die Sache zur Verhandlung in diesem Verfahren nicht eignet, oder wenn eine höhere Strafe als zwei Jahre Gefängnis zu erwarten ist Zuchthaus oder eine Maßregel der Sicherung und Besserung dart in - diesem Verfahren nicht verhängt werden. Die Aburteilung im beschleunigten Verfahren kann auch in der Hauptverhandlung bis zur Verkündung des Urteils abgelehnt werden. Der Beschluß ist nicht anfechtbar. Wird die Aburteilung im beschleunigten Verfahren abgelehnt, so bedarf es der Einreichung einer neuen Anklageschrift."



unverändert



§ 212 b Der Amtsrichter oder das Schöffengericht lehnt die Aburteilung im beschleunigten Verfahren ab, wenn sich die Sache zur Verhandlung in diesem Verfahren nicht eignet, oder wenn eme höhere Strafe als ein Jahr Gefängnis zu erwarten ist. Zuchthaus oder eine Maßregel der Sicherung undt Besserung darf in diesem Verfahren nicht verhäng werden. Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert



86. § 213 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Der Termin zur Hauptverhandlung wird von dem Vorsitzenden des Gerichts anberaumt."



86. unverändert



87. § 214 Abs. 1 wird in folgender Fassung beibehalten: „Die zur Hauptverhandlung erforderlichen Ladungen und die Herbeischaffung der als Beweismittel dienenden Gegenstände bewirkt die Staatsanwaltschaft. Sie können auch vom Gericht bewirkt werden."



87. unverändert



88. § 215 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „Der Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens ist dem Angeklagten spätestens mit der. Ladung zuzustellen."



88. unverändert



89. § 217 tritt in folgender Fassung in Kraft: „Zwischen der Zustellung der Ladung ;§ 216) und dem Tag der Hauptverhandlung muß eine Frist von mindestens einer Woche liegen. Ist diese Frist nicht eingehalten worden. so kann der Angeklagte die Aussetzung der Verhandlung verlangen, solange mit der Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens nicht begonnen ist. Der Angeklagte kann auf die Einhaltung der Frist verzichten."



89. unverändert



90. § 220 wird in folgender Fassung beibehalten: „Lehnt der Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer Person ab, so kann der Angeklagte . sie unmittelbar laden lassen. Hierzu ist er auch ohne vorgangigen Antrag befugt. Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäumnis bar



90. unverändert



dargeboten oder deren Hinterlegung bei der Geschäftsstelle nachgewiesen wird. Ergibt sich in der Hauptverhandlung, daß die Vernehmung einer unmittelbar geladenen Person zur Aufklärung der Sache dienlich war so hat das Gericht auf Antrag anzuordnen, daß ihr die gesetzliche Entschädigung • aus der Staatskasse zu gewähren ist." 91. § 222 erhält folgende Fassung: „Gericht und Staatsanwaltschaft haben, wenn sie außer den in der Anklageschrift benannten oder auf Antrag des Angeklagten geladenen Zeugen oder Sachverständigen noch andere Personen laden, dem Angektagten diese Personen rechtzeitig namhaft zu machen und ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben. Der Angeklagte hat die von ihm unmittelbar geladenen oder zur Hauptverhandlung zu stellenden Zeugen und Sachverständigen rechtzeitig dem Gericht und der Staatsanwaltschaft namhaft zu machen und ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben."



91. unverändert



92. § 223 Abs. 3 wird gestrichen.



92. § 223 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Dasselbe gilt, wenn einem Zeugen oder Sachverständigen das Erscheinen wegen großer Entfernung nicht zugemutet werden kann." Abs. 3 erhält wieder folgende Fassung: „VernDhmugvolZ ateidchzurfolgn, soweit nicht Ausnahmen vorgeschrieben oder zugelassen sind."



93. § 229 erhält folgende Fassung: „Eine unterbrochene Hauptverhandlung wird nach der Unterbrechung nur dann noch einmal von neuem begonnen, wenn es das Gericht aus besonderen Gründen für nötig hält, oder wenn die Hauptverhandlung insgesamt mehr als zehn Tage unterbrochen war; Unterbrechungen von weniger als drei Tagen bleiben unberücksichtigt."



93. § 229 erhält folgende Fassung: „Eine unterbrochene Hauptverhandlung muß spätestens am elften Tage nach der Unterbrechung fortgesetzt werden, widrigenfalls mit dem Verfahren von neuem zu beginnen ist."



94. Die §§ 232 und 233 erhalten folgende Fassung:



94. unverändert



„§ 232 Die Hauptverhandlung kann ohne den Angeklagten durchgeführt werden, wenn er ordnungsgemäß geladen und in der Ladung darauf hingewiesen ist, daß in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann, und wenn keine höhere Strafe als Haft, Geldstrafe oder Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander, zu erwarten ist Eine höhere Strafe oder eine Maßregel der Sicherung und Besserung darf in diesem Verfahren nicht verhängt werden. Auf Grund einer Ladung durch öffentliche Bekanntmachung findet die Hauptverhandlung ohne den Angeklagten nicht statt. Die Niederschrift über eine richterliche Vernehmung des Angeklagten wird in der Hauptverhandlung verlesen. Das in Abwesenheit des Angeklagten ergehende Urteil muß ihm mit den Urteilsgründen durch Übergabe zugestellt werden. § 233 Der Angeklagte kann auf seinen Antrag von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung entbunden werden, wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe oder Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander. zu erwarten isst. Eine höhere Strafe oder eine Maßregel der Sicherung und Besserung darf in seiner Abwesenheit nicht verhängt werden. Wird der Angeklagte von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung entbunden, so muß er durch einen beauftragten oder ersuchten Richter über die Anklage vernommen und dabei über die bei Verhandlung in seiner Abwesenheit zulässigen Strafen belehrt und befragt werden, ob er seinen Antrag auf Befreiung vom Erscheinen in der Hauptverhandlung aufrechterhält. Von dem zum Zweck der Vernehmung anberaumten Termin sind die Staatsanwaltschaft -und der Verteidiger



zu benachrichtigen; ihrer Anwesenheit bei der Vernehmung bedarf es nicht. Das Protokoll über die Vernehmung ist in der Hauptverhandlung zu verlesen.° 95. § 233 a bleibt aufgehoben. 96. § 235 erhält folgende Fassung: „Hat die Hauptverhandlung gemäß § 232 ohne den Angeklagten stattgefunden, so kann er gegen das Urteil binnen einer Woche nach seiner Zustellung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter den gleichen Voraussetzungen wie gegen die Versäumung einer Frist nachsuchen; bat er von der Ladung zur Hauptverhandlung keine Kenntnis erlangt, so kann er stets die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beanspruchen. Hierüber ist der Angeklagte bei der Zustellung des Urteils zu belehren." 97. § 239 gilt wieder in folgender Fassung: „Die Vernehmung der von der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten benannten Zeugen und Sachverständigen ist der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger auf deren übereinstimmenden Antrag von denn Vorsitzenden zu überlassen. Bei den von der Staatsanwaltschaft benannten Zeugen und Sachverständigen hat diese, bei den von dem Angeklagten benannten der Verteidiger in erster Reihe das Recht zur Vernehmung. Der Vorsitzende hat auch nach dieser Vernehmung die ihm zur weiteren Aufklärung der Sache erforderlich scheinenden .Fragen an die Zeugen und Sa' verständigen zu richten." 98. In § 240 Abs. 2 werden nach dem Wort „Verteidiger" wieder die Worte „sowie den Geschworenen und den Schöffen" eingefügt.



99. § 241 erhält wieder folgende Fassung: ,DemwlchriFads§239Ab.1ieBfugnsdr Vernehmung mißbraucht, kann sie von dem Vorsitzenden entzogen werden. In den Fällen des § 239 Abs. 1 und des § 240 Abs. 2 kann der Vorsitzende ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen zurückweisen." 100. § 243 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Hieran schließt sich die Vernehmung des Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse und die Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens." 101. § 243 Abs. 4 erhält wieder folgende Fassung: „Die Verlesung des Beschlusses und die Vernehmung des Angeklagten geschieht in Abwesenheit der zu vernehmenden Zeugen." 102. Die §§ 244 und 245 erhalten folgende Fassung:



95. unverändert 96. unverändert



97. unverändert



98. § 240 erhält folgende Fassung: „Der Vorsitzende hat den beisitzenden Richtern auf Verlangen zu gestatten, Fragen an den Angeklagten, die Zeugen und die Sachverständigen zu stellen. Dasselbe hat der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten und dem Verteidiger sowie den Geschworenen und den Schöffen zu gestatten. Die unmittelbare Befragung eines Angeklagten durch einen Mitangeklagten ist unzulässig." 99. unverändert



100. unverändert



101. unverändert



102. Die §§ 244 und 245 erhalten folgende Fassung:



„§ 244 Nach der Vernehmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme. Das Gericht hat von Amts wegen alles zu tun, was zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist.



„§ 244 Nach der Vernehmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme. Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind.



Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzulässig ist. Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung 'oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der Prozeßverschleppung gestellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung des Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann, als wäre die behauptete Tatsache wahr.



Abs. 3 unverändert



Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverständigen kann, soweit nichts anderes bestimmt ist, auch abgelehnt werden, wenn das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde besitzt. Die Anhörung eines weiteren Sachverständigen kann auch dann abgelehnt werden, wenn durch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupteten Tatsache bereits erwiesen ist; dies gilt nicht, wenn die Sachkunde des früheren Gutachters zweifelhaft ist, wenn sein Gutachten von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht, wenn das Gutachten Widersprüche enthält oder wenn der neue Sachverständige Ober Forschungsmittel verfügt, die denen eines früheren Gutachters -Oberlegen erscheinen. Bei Übertretungen bestimmt das Gericht unbeschadet des Abs. 2 den Umfang der Beweisaufnahme. Für den Beweis durch Sachverständige und durch Augenschein gilt dies auch bei Verbrechen und Vergehen. Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf eines Gerichtsbeschlusses. § 245 Die Beweisaufnahme ist auf die sämtlichen vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen und Sachverständigen sowie auf die anderen herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken, es sei denn, daß die Beweiserhebung zum Zweck der Prozeßverschleppung beantragt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Ladung und das Erscheinen der Zeugen oder Sachverständigen oder die Herbeischaffung der anderen Beweismittel erst während der Hauptverhandlung, erfolgt. Von der Erhebung einzelner Beweise kann abgesehen werden, wenn die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte damit einverstanden sind. Die Vorschriften des § 244 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 gelten auch hier.” 103. § 251 wird in folgender Fassung beibehalten: „Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten darf durch Verlesung der Niederschrift über seine frühere richterliche Vernehmung ersetzt werden, wenn 1. der Zeuge, Sachverständige oder Mitbeschuldigte verstorben oder in Geisteskrankheit verfallen ist oder wenn sein Aufenthalt nicht zu ermitteln ist; 2. dem Erscheinen des Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten in der Hauptverhandlung für eine längere oder' ungewisse Zeit Krankheit, Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen; 3. dem Zeugen oder Sachverständigen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen des damit verbundenen Zeitverlustes oder wegen der Schwierigkeit der Verkehrsverhältnisse nicht zugemutet werden kann; 4. der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte mit der Verlesung- einverstanden sind. Ist ein Zeuge, Sachverständiger oder Mitbeschuldigter verstorben, oder kann er aus . einem anderen Grund in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden, so dürfen auch Niederschriften über eine anderweite Ver- nehmung sowie Urkunden, die eine von ihm stammende schriftliche Äußerung enthalten, verlesen werden. Soll die Verlesung anderen Zwecken als unmittelbar der Urteilsfindung, irrbesonderer zur Vorbereitung der Entscheidung darüber disenen ob die Ladung und Vernehmung einer Person erfolgen sollen, so dürfen Vernehmungsniederschriften, Urkunden und andere als Beweismittel dienende Schriftstücke auch sonst verlesen werden. In den Fällen der Abs. 1 und 2 beschließt das Gericht, ob die Verlesung angeordnet wird. Der Grund der Verlesung wird bekanntgegeben. Wird die Niederschrift über eine richterliche Vernehmung verlesen, so wird festgestellt, ob der Vernommene vereidigt worden ist. Die Vereidigung wird nachgeholt, wenn sie dem Gericht notwendig erscheint und noch ausführbar ist.”



Ein Beweisantrag auf Einnahme eines Augenscheins kann abgelehnt werden, wenn der Augenschein nach dem pflicht gemäßen Ermessen des Gerichts zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich ist. Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf eines Gerichtsbeschlusses. § 245 Die Beweisaufnahme ist auf die sämtlichen vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen und Sachverständigen sowie auf die anderen herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken, es sei denn, daß die Beweiserhebung unzulässig oder zum Zweck der Prozeßverschleppung beantragt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Ladung und das Erscheinen der Zeugen oder Sachverständigen oder die Herbeischaffung der anderen Beweismittel erst während der Hauptverhandlung erfolgt Von der Erhebung einzelner Beweise kann abgesehen werden, wenn die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte damit einverstanden sind.”



103. § 251 erhält folgende Fassung! unverändert



Nr. 1 unverändert Nr. 2 unverändert



3. dem Zeugen oder Sachverständigen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen großer Entfernung unter Berücksichtigung der Bedeutung seiner Aussage nicht zugemutet werden kann.



Nr. 4. unverändert Ist ein Zeuge, Sachverständiger oder Mitbeschuldigte: verstorben oder kann er aus einem anderen Grund in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden, so dürfen auch Niederschriften über eine andere Vernehmung sowie Urkunden, die eine von ihm stammende schriftliche Äußerung enthalten, verlesen were Abs. 3 unverändert



Abs. 4 unverändert



103a. § 260 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung. „Die Hauptverhandlung schließt mit der ant die Be ratung folgenden Verkündung des Urteils."



104. § 260 Abs. 3 und A erhalten folgende Fassung:



104. § 260 Abs. 3 und 4 erhalten folgende Fassung: „Die Einstellung des Verfahrens ist auszusprechen, wenn ein Verfahrenshindernis besteht. Der Urteilsspruch gibt die Bezeichnung der Tat, deren der Angeklagte schuldig gesprochen wird, an. Strafen oderMaßreg lnderSicherungundBes rung,dien ben anderen verwirkten Strafen oder Maßregeln nicht vollstreckt werden können, werden in den Urteilsspruch nicht aufgenommen; sie werden nur in den Urteilsgründen aufgeführt. Im übrigen unterliegt die Fassung des Urteilsspruchs dem Ermessen des Gerichts." 105. § 264 erhält folgende Fassung: „Gegenstand der Urteilsfindung ist die in der Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der Verhandlung darstellt, Das Gericht ist an die Beurteilung der Tat, die dem Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens zugrunde liegt, nicht gebunden." 106. In § 265 Abs. 1 und 3 werden die Worte »in der Anklageschrift« wieder durch die Worte »in dem Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens« ersetzt. 107. § 265 Abs. 5 erhält folgende Fassung: „Die Vorschrift des Abs. 3 gilt nicht für die in § 244 Abs. 4 Satz 1 bezeichneten Verhandlungen." 108. § 266 erhält folgende Fassung: Erstreckt der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung die Anklage auf weitere Straftaten des Angeklagten, so kann das Gericht sie durch Beschluß in das Verfahren einbeziehen, wenn es für sie zuständig ist und der Angeklagte zustimmt. Die Nachtragsanklage kann mündlich erhoben werden. Ihr Inhalt entspricht dem § 200 Abs. 1. Sie wird in die Sitzungsniederschrift aufgenommen Der Vorsitzende gibt dem Angeklagten Gelegenheit, sich zu verteidigen. Die Verhandlung wird unterbrochen, wenn es der Vorsitzende für erforderlich hält, oder wenn der Angeklagte es beantragt und sein Antrag nicht offenbar mutwillig oder nur zur Verzögerung des Verfahrens gestellt ist. Auf das Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der Angeklagte hingewiesen."



Abs. 3 unverändert Der Urteilsspruch gibt die rechtliche Bezeichnung der Tat, an, deren der Angeklagte schuldig gesprochen wird.



Strafen oder Maßregeln der Sicherung und Besserung, die neben anderen verwirkten Strafen oder Maßregeln nicht vollstreckt werden können, werden in den Urteilsspruch nicht aufgenommen; sie werden nur in den Urteilsgründen aufgeführt. Im übrigen unterliegt die Fassang des Urteilsspruchs dem Ermessen des Gerichts. 105. unverändert



106. unverändert 107. entfällt



108. unverändert



108a. § 267 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Die Gründe des Strafurteils müssen feiner das zur Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen und die Umstünde anführen, die für die Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind."



109. In § 267 erhalten die Abs. 4 bis 6 wieder folgende Fassung: „Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel, so genügt die Angabe der für erwiesen erachteten Tatsachen, in denen die gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung gefunden werden, und des zur Anwendung gebrachten Strafgesetzes; hierbei kann auf den Eröffnungsbeschluß Bezug genommen werden Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der Angeklagte für nicht überführt, oder ob und aus welchen Gründen die für erwiesen angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden ist. Die Urteilsgründe müssen auch ergeben, weshalb eine Maßregel der Sicherung und Besserung angeordnet oder einem in der Verhandlung gestellten Antrag entgegen nicht angeordnet worden ist."



109. In § 267 erhalten die Abs. 4 bis 6 folgende Fassung: Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel, so -genügt die Angabe der für erwiesen erachteten Tatsachen, in denen die gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung gefunden werden, und des zur Anwendung gebrachten Strafgesetzes.



110. § 268 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Das Urteil ergeht im Namen des Volkes."



110. § 268 erhält folgende Fassung:



.



Abs. 5 unverändert



Abs. 6 unverändert



.



„§ 268 Das. Urteil ergeht im Namen des Volkes. Die Verkündung des Urteils erfolgt durch



Ver-



111. § 268 Abs. 2 Satz I erhält folgende Fassung: „DieVrkündugsUtleforchVsung der Urteilsformel und Eröffnung der Urteilsgründe am Schluß der Verhandlung oder spätestens mit Ablauf einer Woche nach dem Schluß der Verhandlung." § 112. 268 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und 3 werden Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 und 4. 113. § 269a wird aufgehoben. 114. § 270 erhält folgende Fassung: „Hält ein Gericht nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung die sachliche Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung für begründet, so verweist es die Sache durch Beschuß an das zuständige Gericht. In dem Beschluß werden die Tat, die dem Angeklagten zur Last gelegt wird, die strafbare Handlung, die sie darstellt und die anzuwendenden Strafgesetze angeführt. Der Beschuß hat die Wirkung eines das Hauptverfahren eröffnenden Beschlusses und muß den Erfordernissen eines solchen entsprechen. Seine Anfechtbarkeit bestimmt sich nach den Vorschriften des § 210. Ist der Verweisungsbeschluß von einem Amtsrichter oder einem Schöffengericht ergangen, so kann der Angeklagte, falls nicht eine Voruntersuchung stattgefunden hat, innerhalb einer bei der Bekanntmachung des Beschlusses zu bestimmenden Frist die Vornahme einzelner Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen. ÜberdnAtagschierVotznds Gerichts an das die Sache verwiesen worden ist." 115. In § 272 Nr. 2 werden nach dem Wort »Richter« wieder die Worte »Geschworenen und Schöffen«, eingefügt. 116.1n § 272 Nr. 4 bleiben nach dem Wort »Nebenkläger« die Worte »Verletzten, die Anspruch aus der Straftat geltend machen« eingefügt. 117. § 273 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Aus der Hauptverhandlung vor dem Amtsrichter und dem Schöffengericht sind außerdem die wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen." 118. § 273a wird aufgehoben. 119. § 275 Abs. 2 erhält wieder folgenden Satz 3: „Der Unterschrift der Schöffen und der Geschworenen bedarf es nicht." 1.20. In § 275 Abs. 3 werden nach dem Wort »Richter« wieder die Worte »der Geschworenen, der Schöffen,« eingefügt. 121. Die Überschritt des Siebenten Abschnitts des Zweiten Buches lautet wieder „Verfahren gegen Abwesende". 122.. Die §§ 276 bis 282 c erhalten folgende Fassung: „§ 276 Ein Beschuldigter gilt als abwesend, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist oder wenn er sich im Ausland aufhält und seine Gestellung vor das zuständige Gericht nicht ausführbar oder nicht angemessen erscheint. Für das Verfahren gelten die allgemeinen Vorschrifter, soweit ihnen nicht die Abwesenheit des Beschuldigten entgegensteht oder in den folgenden Vorschriften anderes bestimmt ist.



lesung der Urteilsformel und Eröffnung der Urteilsgründe am Schluß der Verhandlung oder spätestens am vierten Tage nach dem Schluß der Verhandlung. Die Eröffnung der Urteilsgründe geschieht durch Verlesung oder durch mündliche Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts. Die Verlesung der Urteilsformel hat in jedem Falle der Mitteilung der Urteilsgründe voranzugehen. War die Verkündung des Urteils ausgesetzt, so sind die Urteilsgründe tunlichst vorher schriftlich festzustellen. Ist der Angeklagte bei der Verkündung anwesend und ist gegen das Urteil ein Rechtsmittel zulässig, so soll er über die Einlegung des Rechtsmittels belehrt werden.” 111. entfällt



112. entfällt 113. unverändert 114. unverändert



115. unverändert 116. unverändert



117. unverändert



118. unverändert 119. unverändert 120.unverändert 121. unverändert 122. unverändert



§ 277 Gegen einen Abwesenden findet eine Hauptverhandlung nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Die Staatsanwaltschaft darf den Antrag nur stellen, wenn die den Gegenstand der Untersuchung bildende Tat nur mit Haft, Geldstrafe oder Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander, bedroht ist. Ist den Umständen nach anzunehmen, daß sich der Beschuldigte im Ausland aufhält, so soll die Staatsanwaltschaft den Antrag nur stellen, wenn mit einer alsbaldigen Gestellung des Abwesenden nicht gerechnet werden kann, oder seine Auslieferung nicht möglich ist oder auf Schwierigkeiten stößt. Ist anzunehmen, daß er sich im Inlande verborgen hält, so soll sie den Antrag nur stellen wenn die Ermittlungen nach dem Aufenthalt des Abwesenden ergebnislos geblieben sind. . Gegen einen abwesenden Ausländer soll der Antrag nicht gestellt werden. § 278 (weggefallen) § 279 Der Abwesende wird zur Hauptverhandlung öffentlich geladen. Einer Zustellung der Anklageschrift und des Eröffnungsbeschlusses bedarf es nicht. In der Ladung sollen angegeben werden: 1. der Name und, soweit bekannt, der Rufname, der Beruf, der frühere Wohn- oder Aufenthaltsort und der Geburtsort des Abwesenden; 2. die Straftat, die ihm zur Last gelegt wird mit ihren gesetzlichen 'Merkmalen sowie der Ort und die Zeit der Begehung; 3. die anwendbaren Strafvorschriften, 4. Ort und Zeit der Hauptverhandlung. In der Ladung ist der Abwesende darauf hinzuweisen, daß die Hauptverhandlung auch bei seinem Ausbleiben stattfinden wird und das Urteil vollstreckbar ist. § 280 Die Ladung ist in mindestens einem öffentlichen Blatt, dessen Auswahl die Staatsanwaltschaft trifft, bekanntzumachen. Sie gilt als erfolgt, wenn seit dem Erscheinen des Blattes, in dem die erste Bekanntmachung erfolgt ist, zwei Wochen verflossen sind. Eine beglaubigte Abschrift der Ladung soll zwei Wochen an die Gerichtstafel des Gerichts des ersten Rechtszuges angeheftet werden. Ist der Aufenthalt des Abwesenden, seiner Angehörigen oder anderer ihm nahestehenden Personen bekannt, so soll Ihnen die Ladung unter Beifügung der Anklageschrift mitgeteilt werden. Die Staatsanwaltschaft kann auch wejtere Maßnahmen treffen, um die Ladung zur Kenntnis des Abwesenden zu bringen. § 281 Angehörige des Angeklagten sind, auch ohne Vollmacht, als Vertreter zuzulassen. § 282 Ergibt die Hauptverhandlung, daß sich in Abwesenheit des Angeklagten weder seine Schuld noch seine Nichtschuld feststellen läßt, so stellt das Gericht das Verfahren vorläufig ein. Der Beschluß ist nicht anfechtbar. § 282a Das Urteil ist als Abwesenheitsurteil zu kennzeichnen und nach § 40 Abs. 2 zuzustellen. Die in § 316 Abs. 2 und § 343 Abs. 2 vorgeschriebenen Zustellungen erfolgen an den Verteidiger. Das Urteil ist zu vollstrecken, soweit es möglich ist. Die Staatsanwaltschaft kann das Urteil öffentlich bekanntmachen. § 282 b Die im § 281 bezeichneten Personen können von den dem Beschuldigten zustehenden Rechtsmitteln Gebrauch machen. § 282 c Wird der Verurteilte ergriffen oder stellt er sich freiwillig, so ist ihm -das Abwesenheitsurteil erneut zuzustellen.



Bei der Zustellung ist er über die Form und die Frist für die Wiederaufnahme des Verfahrens (Abs. 2) zu belehren. Binnen einer Woche seit der Zustellung kann der Verurteilte, auch wenn die im § 359 vorgesehenen Gründe für die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht vorliegen, die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Sie findet statt. wenn der Abwesende sein Ausbleiben durch triftige Gründe rechtfertigt oder wenn sonstige Umstände vorliegen, die eine Erneuerung der Hauptverhandlung als notwendig erscheinen lassen. Im übrigen gelten für das Verfahren die allgemeinen Vorschriften."



123. Die §§ 284 bis 292 erhalten folgende Fassung: „§ 284 Soweit eine Deckung durch eine Beschlagnahme gemäß § 283 nicht ausführbar erscheint, kann durch Beschluß des Gerichts das im Bundesgebiet befindliche Vermögen des Angeschuldigten mit Beschlag belegt werden. Der Beschluß ist durch den Bundesanzeiger und nach Ermessen des Gerichts auch durch andere Blätter zu veröffentlichen. Verfügungen, die der Angeschuldigte über sein mit Beschlag belegtes Vermögen nach der ersten durch den Bundesanzeiger bewirkten Veröffentlichung des Beschlusses vornimmt, sind der Staatskasse gegenüber nichtig. Die Beschlagnahme des Vermögens ist aufzuheben, sobald ihr Grund weggefallen oder die Deckung der Staatskasse durch eine Beschlagnahme gemäß § 283 bewirkt ist. Die Aufhebung der Beschlagnahme ist durch dieselben Blätter bekanntzumachen, durch welche die Beschlagnahme veröffentlicht worden ist. § 285 In anderen als den in § 277 bezeichneten Fällen findet gegen einen Abwesenden eine Hauptverhandlung nicht statt. Das gegen den Abwesenden eingeleitete Verfahren hat die Aufgabe, für den Fall seiner künftigen Gestellung die Beweise zu sichern. Für dieses Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 286 bis 294. § 286 Für den Angeklagten kann ein Verteidiger auftreten. Auch Angehörige des Angeklagten sind, auch ohne Vollmacht, als Vertreter zuzulassen. § 287 Dem abwesenden Beschuldigten steht ein Anspruch auf Benachrichtigung über den Fortgang des Verfahrens nicht zu. Der Richter ist jedoch befugt, einem Abwesenden, dessen Aufenthalt bekannt ist, Benachrichtigungen zugehen zu lassen. § 288 Der Abwesende, dessen Aufenthalt unbekannt ist, kann in einem oder mehreren öffentlichen Blättern zum Erscheinen vor Gericht oder zur Anzeige seines Aufenthaltsortes aufgefordert werden. § 289 Stellt sich erst nach Eröffnung des Hauptverfahrens die Abwesenheit des Angeklagten heraus, so erfolgen die noch erforderlichen Beweisaufnahmen durch einen beauftragten oder ersuchten Richter. § 290 Liegen gegen den Abwesenden, gegen den die öffentliche Klage erhoben ist, Verdachtsgründe. vor, die den Erlaß eines Haftbefehls rechtfertigen würden, so kann sein im Bundesgebiet befindliches Vermögen durch Beschluß des Gerichts mit Beschlag belegt werden.



122 a. Die Überschrift vor § 283 „Achter Abschnitt. Weitere Maßnahmen gegen Flüchtige" entfallt. 123. Die §§ 284 bis 292 erhalten folgende Fassung: „§284 Soweit eine Deckung durch eine Beschlagnahme gemäß § 283 nicht ausführbar erscheint, kann durch Beschluß des Gerichts das im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes befindliche Vermögen des Angeschuldigten mit Beschlag belegt werden. Der Beschluß ist durch den Bundesanzeiger und nach Ermessen des Gerichts auch durch andere Blätter zu veröffentlichen. Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert Abs. 4 unverändert § 285 unverändert



§ 286 Abs. 1 unverändert Zeugen . sind, soweit nicht Ausnahmen vorgeschrieben oder zugelassen sind, eidlich zu vernehmen. § 287 unverändert



§ 288 unverändert



§ 289 unverändert



§ 290 Liegen gegen den Abwesenden, gegen den die öffen tliche Klage erhoben ist, Verdachtsgründe vor, die den Erlaß eines Haftbefehls- rechtfertigen würden, so kann sein im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes befindliches Vermögen durch Beschluß des Gerichts mit Beschlag belegt werden.



§ 291 Der die Beschlagnahme verhängende Beschluß ist durch den Bundesanzeiger bekanntzumachen und kann nach dem Ermessen des Gerichts auch durch andere 'Blätter veröffentlicht werden. § 292 Mit dem Zeitpunkt der ersten Bekanntmachung im Bundesanzeiger verliert der Angeschuldigte das Recht, über das in Beschlag genommene Vermögen unter Lebenden zu verfügen. Der die Beschlagnahme verhängende Beschluß ist der Behörde mitzuteilen, die für die Einleitung einer Pflegschaft über Abwesende zuständig ist. Diese Behörde hat eine Pflegschaft einzuleiten." 124. § 295 Abs. 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: „Das Gericht kann einem abwesenden Beschuldigten sicheres Geleit erteilen;" 125. § 298 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Der gesetzliche Vertreter sowie der Ehegatte eines Beschuldigten können binnen der für den Beschuldigten laufenden Frist selbständig von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch machen." 126. § 304 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Gegen Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofes ist keine Beschwerde zulässig."



127. Die §§ 312 und 313 erhalten folgende Fassung: „§ 312 Gegen die Urteile des Amtsrichters und des Schöffengerichts ist Berufung zulässig. § 313 Ein Urteil des Amtsrichters kann nicht mit Berufung angefochten 'werden, wenn es ausschließlich Übertretungen zum Gegenstand hat und der Angeklagte entweder freigesprochen oder ausschließlich zu Geldstrafe verurteilt worden ist." 128. § 320 erhält wieder folgende Fassung: „Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat nach Ablauf der Frist zur Rechtfertigung die Geschäftsstelle ohne Rücksicht darauf, ob eine Rechtfertigung stattgefunden hat oder nicht, die Akten der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Diese stellt, wenn die Berufung' von ihr eingelegt ist, dem Angeklagten die Schriftstücke über Einlegung und Rechtfertigung der Berufung zu."



129. § 331 erhält folgende Fassung: „Das Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der Angeklagte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder eine der 'in § 298 bezeichneten Personen Berufung eingelegt hat."



130. § 333 erhält folgende Fassung: „Gegen die Urteile der Strafkammern und der Schwurgerichte ist Revision zulässig." 131. Die §§ 334 und 335 erhalten wieder folgende Passung: „§ 334 Gegen die Urteile des Amtsrichters ist Revision insoweit zulässig, als nach § 313 die Berufung ausgeschlossen ist. § 335 Ein Urteil, gegen das Berufung zulässig ist, kann statt mit Berufung mit Revision angefochten werden.



§ 291 unverändert



§ 292 unverändert



124. unverändert 125. § 298 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Der gesetzliche Vertreter eines Beschuldigten kann binnen der für den Beschuldigten laufenden Frist selbständig von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch machen.' 126. unverändert



126 a. § 310 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Im übrigen findet eine weitere Anfechtung der auf eine Beschwerde ergangenen Entscheidungen nicht statt." 127. unverändert



128, unverändert



128 a. § 330 erhält folgende Fassung: „Ist von dem gesetzlichen Vertreter die Berufung eingelegt worden, so hat das Gericht auch den Angeklagten zu der Hauptverhandlung vorzuladen und kann ihn bei seinem Ausbleiben zwangsweise vorführen lassen." 129. § 331 erhält folgende Fassung: „Das Urteil darf. in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der Angeklagte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder sein - gesetzlicher Vertreter Berufung eingelegt hat. Diese Vorschrift steht der Anordnung der Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt nicht entgegen." 130. unverändert



131. unverändert



Über die Revision entscheidet das Gericht, das zur Entscheidung berufen wäre, wenn die Revision nach durchgeführter Berufung eingelegt worden wäre. Legt gegen das Urteil ein Beteiligter Revision und ein anderer Berufung ein, so wird, solange die Berufung nicht zurückgenommen oder als unzulässig verworfen ist, die Revision als Berufung behandelt. Die Revisionsanträge und deren Begründung sind gleichwohl in der vorgeschriebenen Form und Frist anzubringen und dem Gegner zuzustellen (§§ 344 bis 347). 'Gegen das Berufungsurteil Ist Revision nach den allgemein geltenden Vorschriften zulässig." 132. In § 338 Nr. 2 und 3 werden nach dem Wort »Richter« wieder die Worte »Geschworener oder Schöffe« eingefügt." 133. § 340 wird aufgehoben.



132. unverändert



134. § 345 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Die Revisionsanträge und deren Begründung sind spätestens binnen zwei weiteren Wochen nach Ablauf der Frist zur Einlegung des. Rechtsmittels oder, wenn zu dieser Zeit das Urteil noch nicht zugestellt war, nach dessen Zustellung bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, anzubringen.”



134. unverändert



135. § 349 erhält folgende Fassung: „Erachtet das Revisionsgericht die Vorschriften über die Einlegung der Revision oder die über die Anbringung der Revisionsanträge nicht für beobachtet, so kann es das Rechtsmittel durch Beschluß als unzulässig verwerfen. Das gleiche ist der Fall, wenn das Revisionsgericht die Revision einstimmig für offensichtlich unbegründet erachtet. Andernfalls wird über das Rechtsmittel durch Urteil entschieden."



135. unverändert



136. §354 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „In anderen Fällen ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Gericht, dessen Urteil aufgehoben ist, an eine andere Kammer dieses Gerichts oder an ein demselben Land angehöriges benachbartes Gericht gleicher Ordnung zurückzuverweisen."



136. § 354 Abs, 2 erhält folgende Fassung: „In anderen Fällen ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Gericht, dessen Urteil aufgehoben wird, zurückzuverweisen. Die Sache kann auch an ein zu demselben Land gehörendes benachbartes Gericht gleicher Ordnung oder, wenn dies nicht möglich ist, an eine andere Kammer des Gerichts, dessen Urteil aufgehoben wird, zurückverwiesen werden."



137. § 354 a wird wieder in folgender Fassung eingefügt: „Das Revisionsgericht hat auch dann nach § 354 zu verfahren, wenn es das Urteil aufhebt, weil zur Zeit der Entscheidung des Revisionsgerichts ein anderes Gesetz gilt, als zur Zeit des Erlasses der angefochtenen Entscheidung." 138. *358 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das angefochtene Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der Angeklagte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder eine der in § 298 bezeichneten Personen Revision eingelegt hat."



137. unverändert



139. § 359 erhält folgende Fassung: „Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteilten ist zulässig:



139. § 359 erhält folgende Fassung:



133. unverändert



•



138.* 358 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das angefochtene Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der Angeklagte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder sein gesetzlicher Vertreter Revision eingelegt hat. Diese Vorschrift steht der Anordnung der Unterbringung In einer Heil- oder Pflegeanstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt nicht entgegen."



1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Ungunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht wart 2. wenn der Zeuge oder Sachverständige sich durch Beeidigung eines zuungunsten des Verurteilten abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutaditens einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder wenn er sich einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat; 3. wenn bei dem Urteil ein Richter, Geschworener oder Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat, sofern die Verletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht und nicht vom Verurteilten selbst veranlaßt ist; 4. wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf welches das Strafurteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig ge. wordenes Urteil aufgehoben ist; 5. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mirt den . früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine geringere Bestrafung oder eine wesentlich andere Entscheidung über eine Maßregel der Sicherung und Besserung zu begründen geeignet sind.” 140. § 362 erhält folgende Fassung: „Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zuungunsten des Angeklagten ist zulässig: 1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht wart 2. wenn der Zeuge oder Sachverständige sich durch Beeidigung eines zugunsten des Verurteilten abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens einet vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder wenn er sich einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat; 3. wenn bel dem Urteil ein Richter, Geschworener oder Schöffe mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat, sofern diese Verletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist; 4. wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der strafbaren Handlung abgelegt wird."



Nr. 1 unverändert 2. wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem



zuungunsten des Verurteilten abgelegten Zeugnis oder abgegebenen Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigenVrltzudEspfichoernvätzl falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat;



Nr. 3 unverändert



Nr. 4 unverändert Nr. 5 unverändert



140. § 362 erhält folgende Fassung:



Nr. 1 unverändert 2. wenn der Zeuge oder Sachverständige sich bei einem zugunsten des Verurteilten abgelegten Zeugnis oder abgegebenen Gutachten einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht hat;



Nr. 3 unverändert



Nr. 4 unverändert



141. § 363 gilt wieder in folgender Fassung: 141. § 363 erhält folgende Fassung: „Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, ° Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweit, eine andere Strafbemessung oder eine Änderung der Enteine andere Strafbemessung auf Grund desselben Strafei scheidung über Maßregeln der Sicherung und Besserung gesetzes herbeizuführen, ist nicht zulässig. auf Grund desselben Strafgesetzes herbeizuführen, ist nicht .zulässig. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, eine Milderung der Strafe wegen verminderter Zurechnungs eine Milderung der Strafe wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit herbeizuführen, ist gleichfalls ausge- -fähigkeit herbeizuführen, ist gleichfalls ausgeschlossen. schlossen." 142. § 367 Abs. 1 Satz 2 erhält wieder folgende Fassung: iR„eWvsomnrdfahleUtius anderen Gründen als auf Grund des § 359 Nr. 3 oder des § 362 Nr. 3 angefochten, so entscheidet das Gericht, gegen dessen Urteil die Revision eingelegt war." 143. § 370 Abs. 1 erhält wieder folgende Fassung: „Der .Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird ohne mündliche Verhandlung als unbegründet verworfen, wenn die darin aufgestellten Behauptungen keine genügende Bestätigung gefunden haben, oder wenn In den Fällen des § 359 Nr. 1 und 2 oder des § 362 Nr. 1 und 2 nach Lage der Sache die Annahme ausgeschlossen ist, daß die in diesen Vorschriften bezeichnete Handlung auf die Entscheidung Einfluß gehabt hat.°



144, § 371 Abs. 4 erhält folgende Fassung: „Die Aufhebung ist sui Verlangen des Antragstellers



142.unverändert



143.unverändert



144.unverändert



durch den Bundesanzeiger bekanntzumachen und kann nach dem Ermessen des Gerichts auch durch andere Blätter veröffentlicht werden." 145. § 373 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das frühere Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Verurteilten geändert werden, wenn lediglich der Verurteilte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder eine der in § 298 bezeichneten Personen die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt hat." 146. § 373 a wird in folgender Passung wieder eingefügt: „Für die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftigen Strafbefehl abgeschlossenen Verfahrens gelten die Vorschriften der §§ 359 bis 373 entsprechend." 147. § 377 Abs. 1 wird in folgender Fassung aufrechterhalten: „Im Privatklageverfahren ist der Staatsanwalt zu einer Mitwirkung nicht verpflichtet. Das Gericht legt ihm die Akten vor, wenn es die Übernahme der Verfolgung durch ihn für gebeten hält." 148. § 379 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Der Privatkläger hat für die dem Beschuldigten voraussichtlich erwachsenden Kasten unter denselben Voraussetzungen Sicherheit zu leisten, unter denen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten der Kläger auf Verlangen des Beklagten Sicherheit wegen der Prozeßkosten zu leisten hat." 149. § 379 a erhält folgende Fassung: „Zur Zahlung des Gebührenvorschusses nach § 83 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes soil, sofern nicht dem Privatkläger das Armenrecht, bewilligt ist oder Gebührenfreiheit zusteht, vom Gericht eine Frist bestimmt werden; hierbei soll auf die nach Abs. 3 eintretenden Folgen hingewiesen werden. Vor Zahlung des Vorschusses soll keine gerichtliche Handlung vorgenommen werden, es sei denn, daß glaubhaft gemacht wird, daß die Verzögerung dem Privatkläger einen nicht oder nur schwer zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Need. fruchtlosem Ablauf der nach Abs. 1 gestellten Frist wird die Privatklage zurückgewiesen. Der Beschluß kann mit sofortiger Beschwerde angefochten werden. Er ist von dem Gericht, das ihn erlassen hat, von Amts wegen aufzuheben. wenn sich herausstellt, daß die Zahlung innerhalb der gesetzten Frist eingegangen ist.'



150. In § 382 bleiben die Worte „und der Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme° gestrichen. 151. § 383 erhält folgende Fassung: ,Nach Eingang der Erklärung des Beschuldigten oder Ablauf der Frist entscheidet das Gericht darüber, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder die Klage zurückzuweisen ist, nach Maßgabe der Vorschriften, die bei einer von der Staatsanwaltschaft unmittelbar erhobenen Anklage anzuwenden sind. Ist die Schuld des Täters gering und sind die Folgen der Tat unbedeutend, so kann das Gericht das Verfahren einstellen. Die Einstellung ist auch noch in der Hauptverhandlung zulässig. Der Beschluß kann mit sofortiger Beschwerde angefochten werden."



145. § 373 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das frühere Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht zum Nachteil des Verurteilten geändert werden, wenn lediglich der Verurteilte, zu seinen Gunsten die Staatsanwaltschaft oder sein gesetzlicher Vertreter die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt hat. Diese Vorschrift steht der Anordnung der Unterbringung in einer Heiloder Pflegeanstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt nicht entgegen." 146. unverändert



147. unverändert



148. unverändert



149. unverändert



149a. § 380 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 geiten nicht, wenn der amtliche Vorgesetzte nach § 198 oder § 232 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs befugt Ist, Strafantrag zu stellen." 150. unverändert 151. unverände rt



151a. § 383a entfällt 152. § 384 erhält einen Abs. 2 und einen Abs. 3 in folgender Fassung: „Das Gericht bestimmt unbeschadet des § 244 Abs. 2 den Umfang der Beweisaufnahme. Die Vorschrift des § 265 Abs. 3 über das Recht, die Aussetzung der Hauptverhandlung zu verlangen, ist nicht anzuwenden."



152. unverändert



153. Der frühere § 384 Abs. 2 wird als Abs. 4 in folgender Fassung wieder eingefügt: "Vor dem Schwurgericht kann eine Privatklagesache nicht gleichzeitig mit einer auf öffentliche Klage anhängig gemachten Sache verhandelt werden."



153. unverändert



154. § 386 Abs. 2 wird in folgender Fassung beibehalten: „Dem Privatkläger wie dem Angeklagten steht das Recht der unmittelbaren Ladung zu."



154. unverändert



155. § 388 Abs. 2 wird in folgender Fassung beibehalten: "Ist der Kläger nicht der Verletzte (§ 374 Abs. 2), so kann der Beschuldigte die Widerklage gegen den Verletzten erheben. In diesem Falle bedarf es der Zustellung der Widerklage an den Verletzten und dessen Ladung zur Hauptverhandlung, sofern die Widerklage nicht in der Hauptverhandlung in Anwesenheit des Verletzten erhoben wird." 156. § 390 erhält folgende Abs. 4 und 5: „Die Vorschriften des § 379 a über die Zahlung des Gebührenvorschusses und die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung gelten entsprechend. Die Vorschriften des § 383 Abs. 2 über die Einstellung wegen Geringfügigkeit gelten auch im Berufungsverfahren.".



155. unverändert



157. § 393 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Eine Privatklage wegen Beleidigung kann jedoch nach dem Tode des Klägers von dessen Eltern, Kindern, Geschwistern oder dem Ehegatten fortgesetzt werden." 158. § 395 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Die gleiche Befugnis steht dem zu, welcher durch einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 172) die Erhebung der öffentlichen Klage herbeigeführt hat, wenn die strafbare Handlung gegen sein Leben, seine Gesundheit, seine Freiheit, seinen Personenstand oder seine Vermögensrechte gerichtet war. 1e1r5h9ä.lt§f4o0gAndbsSaz2: „Die Vorschrift des § 379 a über die Zahlung des Gebührenvorschusses und die Folge nicht rechtzeitiger Zahlung gilt entsprechend." 160. Der Dritte Abschnitt des Fünften Buches „Entschädigung des Verletzten" wird in folgender Fassung beibehalten: „§ 403 Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Beschuldigten einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört und noch nicht anderweit gerichtlich anhängig gemacht ist, im Strafverfahren geltend machen, im Verfahren vor dem Amtsgericht jedoch nur insoweit, als der Anspruch zu seiner Zuständigkeit gehört. Der Verletzte oder sein Erbe soll von dem Strafverfahren möglichst frühzeitig Kenntnis erhalten; dabei soll er auf die Möglichkeit, seinen Anspruch auch im Strafverfahren geltend zu machen, hingewiesen werden. § 404 Der Antrag, durch den der Anspruch geltend gemacht wird, kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten, in der Hauptverhandlung auch mündlich bis zum Beginn der Schlußvorträge gestellt werden. Er muß den Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmt bezeichnen und soll die Beweismittel enthalten. Ist der Antrag außerhalb der Hauptverhandlung gestellt, so wird er dem Beschuldigten zugestellt. Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen wie die Erhebung der Klage un bürgerlichen Rechtsstreit. Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeil der Hauptverhandlung benachrichtigt. Der Antragsteller, sein gesetzlicher Vertreter und der Ehemann der antragsberechtigten Ehefrau können an der Hauptverhandlung teilnehmen. Der Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils zurückgenommen werden.



156. § 390 Abs. 4 und 5 erhalten folgende Fassung: Abs. 4 unverändert Die Vorschrift des § 383 Abs. 2 Satz 1 und 2 über die Einstellung wegen Geringfügigkeit gilt auch im Berufungsverfahren. Der Beschluß ist nicht anfechtbar." 157. unverändert



158. unverändert



159. unverändert



160. Der Dritte Abschnitt des Fünften Buches „Entschädigung des Verletzten" wird in folgender Fassung beibehalten: „§ 403. Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Beschuldigten einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört und noch nicht andenweit gerichtlich anhängig gemacht ist, im Strafverfahren geltend machen, im Verfahren vor dem Amtsgericht jedoch nur insoweit, als der Anspruch zu dessen Zuständigkeit gehört." Abs. 2 unverändert



§ 404 Abs. 1 unverändert



-



Abs. 2 unverändert Ist der Antrag vor Begann der Hauptverhandlung gestellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeit der Hauptverhandlung benachrichtigt. Der Antragsteller, sein gesetz licher Vertreter und der Ehegatte des Antragsberechtigten können an der Hauptverhandlung teilnehmen. Abs. 4 unverändert



§ 405 Das Gericht . sieht von einer Entscheidung über den Antrag im Urteil ab, wenn. der Angeklagte einer Straftat nicht schuldig gesprochen und auch nicht eine .Maßregel der Sicherung und Besserung gegen ihn angeordnet wird oder soweit der Antrag unbegründet erscheint. Es sieht von der Entscheidung auch dann ab, wenn sich der Antrag zur Erledigung im Strafverfahren nicht eignet, insbesondere wenn seine Prüfung das Verfahren verzögern würde, oder wenn der Antrag unzulässig ist; dies kann in jeder Zage des Verfahrens auch durch Beschluß geschehen. § 406 Soweit der Antrag nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung begründet ist, gibt ihm das Gericht tin Urteil statt. Die Entscheidung darf sich nicht auf den Grund des geltend gemachten Anspruchs beschränken. Das Gericht kann die Entscheidung für vorläufig vollstreckbar erklären. Es kann die vorläufige Vollstreckung von einer Sicherheitsleistung abhängig machen; es kann auch dem Angeklagten gestatten, sie durch Sicherheitsleistung abzuwenden. Diese Anordnungen können durch unanfechtbaren Beschluß auch nachträglich getroffen, geändert oder aufgehoben werden. Die Entscheidung über den Antrag steht einem im bürger lichen Rechtsstreit ergangenen Endurteil gleich. Soweit der Anspruch nicht zuerkannt ist, kann er andenweit geltend gemacht werden. , Der Antragsteller erhält eine Abschrift des Urteils . mit Gründen oder einen Auszug daraus. § 406 a Dem Antragsteller steht, auch soweit das Gericht von einer Entscheidung absieht, ein Rechtsmittel nicht zu. Soweit das Gericht dem Antrag stattgibt, kann der Angeklagte die Entscheidung huch ohne den strafrechtlichen Teil des Urteils mit dem sonst zulässigen Rechtsmittel anfechten. In diesem Falle kann über das Rechtsmittel durch Beschluß in nicht öffentlicher Sitzung entschieden werden. Wird auf ein Rechtsmittel unter Aufhebung der Verurteilung der Angeklagte einer Straftat nicht schuldig gesprochen und auch nicht eine Maßregel der Sicherung und Besserung gegen ihn angeordnet, so ist zugleich die dem Antrag stattgebende Entscheidung aufzuheben, auch wenn das Urteil insoweit nicht angefochten ist. § 406 b Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, die für die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten. Für das Verfahren nach den §§ 73-1,767,768,887 bis 890 der Zivilprozeßordnung ist das Gericht der bürgerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen Bezirk das Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz hat. Einwendungen, die den Anspruch selbst betreffen, sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, nach Schluß der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges und, wenn das Berufungsgericht entschieden hat, nach Schluß der Hauptverhandlung im Berufungsrechtszug entstanden sind. § 406 c Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens kann der Angeklagte darauf beschränken, eine wesentlich andere Entscheidung über den Anspruch herbeizuführen. Das Gericht entscheidet dann ohne Erneuerung der Hauptverhandlung durch Beschluß. Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nur gegen den strafrechtlichen Teil des Urteils, so gilt § 406 a Abs. 3 entsprechend. 406 d Verlangt der Verletzte nach den Vorschriften des Straf rechts eine Buße, so sind die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, soweit nichts anderes . bestimmt ist.



§ 405,



unverändert



§ 406 unverändert



§ 406 a unverändert



§ 406b unverändert



§ 406 c unverändert



§406d



unverändert



Ist der Antrag auf Zuerkennung einer Buße unzulässig oder unbegründet, so wird er im Urteil abgelehnt." 161. § 407 Abs. 2 erhält wieder folgende Fassung: „Durch einen Strafbefehl darf jedoch keine andere Strafe als Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von höchstens drei Monaten sowie eine etwa verwirkte Einziehung oder die Bekanntmachung der Entscheidung festgesetzt werden." 162. § 407 Abs. 4 erhält wieder folgende Fassung: „Die Staatsanwaltschaft kann bei dem Antrag auf Erlaß des ,Strafbefehls zugleich den im § 25 Abs. 1 Nr. 2 c des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Antrag für den Fall stellen, daß der Amtsrichter die Sache zur Hauptverhandlung bringt oder der Beschuldigte Einspruch erhebt."



163. Der Zweite Abschnitt des Sechsten Buches erhält die Überschrift „Sonderverfahren bei Übertretungen". Die Vorschriften dieses Abschnitts erhalten folgende Fassung:



160 a. . Die Abschnittsüberschrift vor § 407 lautet: „Verfahren bei Strafbefehlen" 161. § 407 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Durch einen Strafbefehl darf keine andere Strafe als Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von höchstens drei Monaten sowie eine etwa verwirkte .Einziehung, die Befugnis zur Beseitigung eines gesetzwidrigen Zustandes oder die Bekanntmachung der Entscheidung festgesetzt werden." 162. unverändert



162a. § 408 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Der Amtsrichter hat Hauptverhandlung anzuberaumen, wenn er Bedenken hat, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden." 163. Die Überschrift lautet vor § 412a: „Zweiter Abschnitt Verfahren bei Strafverfügungen" § 412a erhält folgende Fassung:



„§ 412 a Auf Grund näherer Anordnung der Landesregierungen können die Polizeibehörden bei Übertretungen ihre Verhandlungen naçh Vernehmung des Beschuldigten statt der Staatsanwaltschaft (§ 163 Abs. 2) dem Amtsgericht übersenden. Die Beweismittel sowie die anzuwendenden Strafvorschriften sind zu bezeichnen; auch ist ein Vorschlag zum. Strafmaß zu -machen. Der Amtsrichter setzt durch Strafbefehl ohne Hauptverhandlung die Strafe sowie eine etwa verwirkte Einziehung fest, ohne an den Vorschlag der Polizeibehörde gebunden zu sein. Einer Mitwirkung der Staatsanwaltschaft bedarf es nicht. Der Amtsrichter übersendet die Akten der Staatsanwaltschaft. wenn er Bedenken hat ohne Hauptverhandlung zu entscheiden, oder wenn er noch weitere Ermittlungen für nötig erachtet. Die §§ 409 bis 412 gelten entsprechend. Der Amtsrichter kann das Verfahren unter den Voraussetzungen des § 153 Abs. 1 einstellen; der Beschluß kann nicht angefochten werden. § 413 Wo nach den Vorschriften der Landesgesetze die Polizeibehörden befugt sind eine in den Strafgesetzen angedrohte Strafe durch Verfügung festzusetzen, erstreckt sich diese Befugnis nur auf Übertretungen. Auch kann die Polizeibehörde keine andere Strafe als Geldstrafe sowie eine etwa verwirkte Einziehung verhängen. Die Strafverfügung muß außer der Festsetzung der Strafe die strafbare Handlung. das angewendete Strafgesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde an die höhere Polizeibehörde ergreift, gegen die Strafverfügung binnen einer Woche nach der Bekanntmachung bei der Polizeibehörde, die diese Verfügung erlassen hat, oder bei dem zuständigen Amtsgericht auf gerichtliche Entscheidung antragen kann. Die Strafverfügung unterbricht die Verjährung wie eine richterliche Handlung. § 414 Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann bei der Polizeibehörde schriftlich oder mündlich, bei dem Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle angebracht werden.



„§ 412a Auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen können die Polizeibehörden bei Übertretungen ihre Verhandlungen nach Vernehmung des Beschuldigten statt der Staatsanwaltschaft (§ 163 Abs. 2) dem Amtsgericht übersenden. Die Beweismittel sowie die anzuwendenden Strafvorschriften sind zu bezeichnen; auch ist ein Vorschlag zum Strafmaß zu machen. Der Amtsrichter setzt durch Strafverfügung ohne Hauptverhandlung die Strafe sowie eine etwa verwirkte Einziehung oder die Befugnis zur Beseitigung eines gesetzwidrigen Zustandes fest, ohne an den Vorschlag der Polizeibehörde gebunden zu sein. Einer Mitwirkung der Staatsanwaltschaft bedarf es nicht." Abs. 3 unverändert



Abs. 4 unverändert Abs. 5 unverändert



§. 413 entfällt



§ 414



entfällt



Die Polizeibehörde übersendet, falls sie nicht die Strafverfügung zurücknimmt, die Akten der zuständigen Staatsanwaltschaft, die sie dem Amtsrichter vorlegt. § 415 entfällt



§ 415 Gegen die Versäunrung der Antragsfrist ist unter den In den §§ 44 und 45 bezeichneten Voraussetzungen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zulässig Das Gesuch ist bel einer der im § 414 Abs. 1 genannten Behörden anzubringen. Ober das Gesuch entscheidet der Amtsrichter. Die Vorschriften des § 46 Abs. 2 und 3 sind hier gleichfalls anzuwenden. § 416



§ 416 entfällt



Ist der Antrag rechtzeitig angebracht. so wird zur Hauptverhandlung vor dem Amtsrichter geschritten. ohne daß es der Einreichung einer Ankiageschrift oder einer Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens bedarf. Bis zum Beginn der Hauptverhandlung kann der Antrag zurückgenommen werden. § 417 Das Verfahren vor dem Amtsrichter Ist dasselbe wie im Falle einer von der Staatsanwaltschaft erhobenen und zur Hauptverhandlung verwiesenen Anklage. Der Angeklagte kann sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger vertreten las s en. Bei der Urteilställung ist das Gericht an den Ausspruch der Polizeibehörde nicht gebunden.



§ 417 entfällt



§ 417a Bleibt ein Angeklagter der gegen eine polizeiliche Strafverfügung auf gerichtliche Entscheidung angetragen hat, ohne genügende Entschuldigung in der Hauptverhandlung aus, und wird er auch nicht durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger vertreten, so wird dar Antrag ohne Beweisaufnahme durch Urteil verworfen.



§ 417a entfällt



Ein Angeklagter, dem gegen den Ablauf der Antragsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt worden war, kann sie nicht mehr gegen das Urteil beanspruchen. § 418 Stellt sich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung die Tat des Angeklagten als eine solche dar bei welcher die Polizeibehörde zum Erlaß einer Strafverfügung nicht befugt war, so hat das Gericht die letztere durch Urteil aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. § 418 a Kann eine durch polizeiliche Strafverfügung festgesetzte Geldstrafe nicht beigetrieben werden, so hat der zuständige Amtsrichter auf Antrag der Polizeibehörde, welche die Strafverfügung erlassen hat, die Strafe in Freiheitsstrafe umzuwandeln. Die Entscheidung ergeht ohne mündliche Verhandlung. Der Bestrafte ist vor der Entscheidung zu hören. Gegen den Beschluß steht der Polizeibehörde und dem Bestraften sofortige Beschwerde zu."



§ 418 entfällt



§ 418 a entfällt



163a. Dritter Abschnitt Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle §§ 419



164. § 422 erhält wieder folgende Fassung: „Ist der Antrag rechtzeitig angebracht, so wird zur Hauptverhandlung geschritten, ohne daß es der Einreichung einer Anklageschrift oder einer Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens bedarf. Die Staatsanwaltschaft kann den im § 25 Abs. 1 Nr. 2 c des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehenen Antrag auch noch bei Vorlage der Akten an das Gericht stellen; auf Verlangen der Verwaltungsbehörde hat sie dies zu tun. Bis zum Beginn der Hauptverhandlung kann der Antrag zurückgenommen werden." 165. Vor § 429a lautet die Überschrift: „Vierter Abschnitt. Sicherungsverfahren."



entfällt. 429 entfallen.



-



164. entfällt



165. Vor § 429a



lautet die Überschrift:



Sicherungsverfahren."



„Dritter Abschnitt



166. § 429 b Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Für das Sicherungsverfahren ist die Strafkammer als erkennendes Gericht des ersten Rechtszuges zuständig."



166, unverändert



167. Vor § 430 lautet die Überschrift: „Fünfter Abschnitt. Verfahren bei Einziehungen und Vermögensbeschlagnahmen."



167. Vor § 430 lautet die Überschrift: „Vierter Abschnitt Verfahren bei Einziehungen und Vermögenstbeschlagnahmen."



168. § 430 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „An die Stelle des Schwurgerichts tritt die Strafkammer."



168. unverändert



169. Als § 433 wird folgende Vorschrift eingefügt: "Das Vermögen eines Beschuldigten, gegen den wegen eines Verbrechens des Hochverrats öffentliche Klage erhoben oder Haftbefehl erlassen worden 1st, kann bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens mit Beschlag belegt werden. Die Beschlagnahme umfaßt auch das Vermögen, das dem Beschuldigten später zufällt. Die Vorschriften der §§ 291 bis 293 gelten entsprechend."



169. unverändert



170. § 452 erhält folgende Fassung: „In Sachen, in denen der Bundesgerichtshof im ersten Rechtszug entschieden hat, steht das Begnadigungsrecht dem Bund, sonst 'den Ländern zu."



170. unverändert



171. Die §§ 453 und 454 werden aufgehoben. 172. § 456 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Die Vollstreckungsbehörde kann von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer Maßregel der Sicherung und Besserung absehen, wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, oder wenn er aus dem Bundesgebiet verwiesen wird."



171. unverändert



173. Der frühere § 456 d wird § 456 c. 174. § 458 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Das Gericht entscheidet ferner, wenn in den Fällen der §§ 455, 456 und 456 c Abs. 2 Einwendungen gegen die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde erhoben werden, oder wenn die Vollstreckungsbehörde anordnet, daß an einem Ausgelieferten oder aus dem Bundesgebiet Verwiesenen die Vollstreckung einer Strafe oder einer Maßregel der Sicherung und Besserung nachgeholt werden soll, und Einwendungen gegen diese Anordnung erhoben werden."



172. § 456 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Die Vollstreckungsbehörde kann von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer Maßregel der Sicherung und Besserung absehen, wenn der Verurteilte wegen einer anderen Tat einer ausländischen Regierung ausgeliefert, oder wenn er aus dem Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgewiesen wird." 173. unverändert 174. unverändert



174 a. § 459 erhält folgende Fassung: „Kann eine Geldstrafe nicht beigetrieben werden und ist die Festsetzung der für diesen Fall eintretenden Freiheitsstrafe unterlassen worden, so ist die Geldstrafe nachträglich von dem Gericht in diese Freiheitsstrafe umzuwandeln." 175. § 462 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: „War das hiernach maßgebende Urteil von einem Gericht eines höheren Rechtszuges erlassen, so setzt das Gericht des ersten Rechtszuges die Gesamtstrafe fest; war eines der Strafurteile von dem Bundesgerichtshof oder einem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug erlassen, so setzt der Bundesgerichtshof oder das Oberlandesgericht die Gesamtstrafe fest."



175. unverändert



176. § 462 Abs. 4 erhält folgende Fassung: "Gegen diese Entscheidungen ist, sofern sie nicht von dem Bundesgerichtshof oder einem Oberlandesgericht erlassen sind, sofortige Beschwerde zulässig."



176. unverändert



177. § 462 a erhält wieder folgende Fassung: „Der Amtsrichter darf seine Strafgewalt auch bei der nachträglichen Bildung einer Gesamtstrafe (§ 460) nicht . überschreiten. Ist nach § 462 Abs. 3 der Amtsrichter zur Bildung der Gesamtstrafe zuständig und reicht seine Strafgewalt nicht aus, so entscheidet die Strafkammer des ihm übergeordneten Landgerichts."



177. § 462 a erhält folgende Fassung: „Das Amtsgericht darf seine Strafgewalt auch bei der nachträglichen Bildung einer Gesamtstrafe (§ 460) nicht überschreiten. Ist nach § 462 Abs. 3 das Amtsgericht zur Bildung der Gesamtstrafe zuständig und reicht seine Strafgewalt nicht aus, so entscheidet die Strafkammer des ihm übergeordneten Landgerichts."



178. In § 463 bleiben die Worte „oder eine Buße" gestrichen.



178. unverändert



179. § 463 a Abs. 3 erhält wieder folgende Fassung:



179. unverändert



"§ 462 gilt auch für die nach den §§ 42 f bis 42 h und § 421 Abs. 4 des Strafgesetzbuchs zu treffenden Entscheidungen."



180.§ 469 Al s. 2 erhalt wieder folgende Fassung:



„War noch kein Gericht mit der Sache befaßt, so ergeht die Entscheidung auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Gericht, das für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständig gewesen wäre."



179 a. § 464 Abs. 1 erhält folgende :Fassung: Jedes Urteil, jeder Strafbefehl, jede Strafverfügung und jede eine Untersuchung einstellende Entscheidung mu ll dar über Bestimmung treffen, von wem die Kosten des Verfahrens zu tragen sind." 180. § 469. erhält folgende Fassung; „Ist ein wenn auch nur außergerichtliches Verfahren durch eine vorsätzlich oder leichtfertig erstattete unwahre Anzeige veranlaßt worden, so kann das Gericht dem Anzeigenden, nachdem er gehört worden ist, die der Staats kasse und dem Beschuldigten erwachsenen Kosten auferlegen. Abs. 2 unverändert



Abs. 3 unverändert



180 a. § 470 erhält folgende Fassung: „Wird das Verfahren wegen Zurücknahme des Antrags, durch den es bedingt war, eingestellt, so hat der Antragsteller die Kosten sowie die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen zu tragen." 181.§ 471 erhält folgende Passung:



181. unverändert



„In einem Verfahren auf erhobene Privatklage bat der Verurteilte auch die dem Privatkläger erwachsenen notwendigen. Auslagen zu erstatten. Wird der Beschuldigte außer Verfolgung gesetzt, oder freigesprochen, oder wird das Verfahren eingestellt, so fallen dem Privatkläger die Kosten des Verfahrens sowie die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen zur Last. Das Gericht kann die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Beteiligten angemessen verteilen oder nach pflichtgemäßem Ermessen einem der Beteiligten auferlegen, wenn 1. es den Anträgen des Privatklägers nur zum Teil entsprochen hat; 2 es das Verfahren nach § 383 Abs. 2 (§ 390 Abs. 5) wegen Geringfügigkeit eingestellt hat; 3. Widerklage erhoben worden ist. Mehrere Privatkläger haften als Gesamtschuldner. Das gleiche gilt hinsichtlich der Haftung mehrerer Beschuldigter für die dem Privatkläger erwachsenen notwendigen Auslagen. Die zu erstattenden Auslagen umfassen auch die Entschädigung für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige. Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden. Hat sich der Gegner der erstattungspflichtigen Partei eines Rechtsanwalts bedient, so sind die Gebühren und Auslagen .des Anwalts insoweit einbegriffen, als solche nach der Bestimmung des § 91 der Zivilprozeßordnung die unterliegende Partei der obsiegenden zu erstatten hat." 182. § 472 erhält wieder folgende Fassung: 182. § 472 erhält folgende Fassung: „Wird in dem Falle des § 175 der Angeschuldigte außer Wird in dem Falle des § 175 der Angeschuldigte außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen oder das VerVerfolgung gesetzt oder freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, so sind auf den Antragsteller die fahren eingestellt, so sind auf den Antragsteller die Vorschriften des § 471 Abs. 2 bis 5 entsprechend anzuVorschriften des § 471 Abs. 2 bis 5 entsprechend anzuwenden. Das Gericht kann jedoch den Antragsteller von der wenden. Das Gericht kann jedoch nach Befinden der Umstände den Antragsteller von der Tragung der Kosten Tragung der Kosten ganz oder teilweise befreien. ganz oder teilweise entbinden.



Vor der Entscheidung über den Kostenpunkt ist der Antragsteller zu hören, sofern er nicht als Nebenkläger aufzutreten berechtigt war. ° 183.Als § 472 a wird folgende Vorschrift eingefügt: „aSowueitsdmAnrgfZkeuins Straftat erwachsenen Anspruchs oder einer Buße stattgegeben wird, hat der Angeklagte auch die dadurch entstandenen besonderen Kosten und die notwendigen Aus-



lagen des Verletzten zu tragen.



Abs 2 unverändert.



183.unverändert



Sieht das Gericht von der Entscheidung über den Antrag ab, wird ein Teil des Anspruchs dein Verletzten nicht zuerkannt, wird die Zuerkennung einer Buße abgelehnt oder nimmt der Verletz te den Antrag zurück, so entscheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen, wer die insoweit entstandenen gerichtlichen Auslagen und die insoweit den Beteiligten erwachsenen notwendigen Auslagen trägt. Die gerichtlichen Auslagen können der Staatskasse auferlegt werden, soweit es unbillig wäre, die Beteiligten damit zu belasten." 84.§ 474 erhält folgende Fassung: „In den zur Zustandigkeit des Bundesgerichtshofes im ersten Rechtszug gehörenden Sachen sind die von der Staatskasse zu tragenden Kosten der Bundeskasse aufzuerlegen. 85. § 474 erhalt folgende Fassung: „Wird nach einem Urteil gegen einen Abwesenden die Hauptverhandlung erneuert (§ 282c), so können ihm die Kosten der früheren Hauptverhandlung in dem neuen Urteil auch dann auferlegt werden, wenn er freigesprochen wird.°



184. unverändert



185. unverändert



II. Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozeß ordnung Das Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert: •



185 a. § 5 Abs. 2 entfällt.



10 b. § 6 erhält folgende Fassung: „Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Landesgesetze treten für alle Strafsachen, über die gemäß § 3 nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung zu entscheiden ist, außer Kraft, soweit nicht in der Strafprozeßordnung auf sie verwiesen ist. Außer Kraft treten insbesondere die Vorschriften über die Befugnis zum Erlaß polizeilicher Strafverfügungen. Unberührt bleiben landesgesetzliche Vorschrif ten: 1. über die Voraussetzungen, unter denen gegen Mitglieder eines Organs der Gesetzgebung eine Strafverfolgung eingeleitet oder fortgesetzt werden kann: 2. über das Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle, soweit sie auf die Reichsabgabenordnung verweisen."



Artikel 4



Artikel 4 Änderung des Bürgelichen Gesetzbuchs



Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs



§ 209 Abs. 2 Nr. 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird wie folgt geändert: „la. die Geltendmachung eines Anspruchs durch Anbringung eines Güteantrags bei einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten



Artikel 5



Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit



Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird wie folgt geändert:



unverändert



-



Artikel 5



Änderung von Vorschriften über die freiwillige Gerichtsbarkeit 1. Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird wie folgt geändert:



I. § 15 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über den Beweis durch Augenschein, über den Zeugenbeweis, über den Beweis durch Sachverständige und über das Verfahren bei der Abnahme von Eiden finden entsprechende Anwendung."



1. unverändert



2. Nach § 20 wird folgende Vorschrift als § 20a eingefügt:



2. unverändert



„§ 20a Die Anfechtung der Entscheidung über den Kostenpunkt ist unzulässig, wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird. Ist eine Entscheidung in der Hauptsache nicht ergangen, so findet gegen die Entscheidung über den Kostenpunkt die sofortige Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerde” gegenstandes 50 Deutsche Mark übersteigt.



3. § 199 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Auch gilt es im Sinne der §§ 5, 46 als gemeinschaftliches oberes Gericht für alle Gerichte des Landes; es tritt ferner In diesen Fällen an die Stelle des Oberlandesgerichts, das die Zuständigkeit zu bestimmen oder Biber die Übernahme zu entscheiden hat, ohne gemeinschaftliches oberes Gericht zu sein." II. Änderung der Notarordnung für Rheinland-Pfalz Die Notarordnung für Rheinland-Pfalz vom 3. September 1049 (Gesetz- und Verordnungsblatt der Landesregierung Rhei nl and-Pfalz Teil I S. 391) wird wie folgt geändert: 4, § 22 Abs. 5 erhält folgende Fassung: „(5) Soweit nach den bisherigen Vorschriften außer den glaubigungen zuständig waren, verbleibt es dabei."



Artikel 6 Änderung der Hinterlegungsordnung



Änderung der Hinterlegungsordnung



Die Hinterlegungsordnung vorn 10. März 1937 (Reichsgesetzblatt I Seite 285) wird wie folgt geändert: 1. § 3 Abs. 3 bfs 5 erhält folgende Fassung: „(3)GegndiEtschuLandgeritspä (Amtsgerichtspräsidenten) ist die weitere Beschwerde an den Oberlandesgerichtspräsidenten zulässig. (4) Die Entscheidung des Oberlandesgerichtspräsidenten kann im Aufsichtsweg nicht angefochten werden. (5) Ist durch die Entscheidung des Oberlandesgerichtspräsidenten ein Antrag auf Herausgabe abgelehnt worden, so kann gegen das Land Klage auf Herausgabe im ordentlichen Rechtsweg erhoben werden. Für die Klage ist ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes das Landgericht zuständig.” 2. § 9 Abs. 1 erhält wieder folgende Fassung: „(1) Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten werden -unverändert aufbewahrt.”



Die Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 (Reichsgesetzblatt I Seite 285) wird wie folgt geändert: 1. unverändert



Artikel 7



Artikel 7



Kostenwesen I. Änderung des Gerichtskostengesetzes



I. Änderung des Gerichtskostengesetzes



Das Gerichtskostengesetz wird wie folgt geändert:



Das Gerichtskostengesetz wird wie folgt geändert:



2. unverändert



Kostenwesen



1. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Gegen die Entscheidung findet Beschwerde nach Maßgabe des § 567 Abs. 2, 3 und der §§ 568 bis 575 der Zivilprozeßordnung, in Strafsachen nach Maßgabe der §§ 304 bis 310 der Strafprozeßordnung statt."



1. unverändert



2. § 18 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Gegen den Beschluß findet Beschwerde nach Maßgabe des § 567 Abs. 2, 3 und der §§ 568 bis 576 der Zivilprozeßordnung sowie des § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes statt.°



2. unverändert



3. § 20 erhält folgende Abs. 2 und 3: „Ein nach § 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ohne mündliche Verhandlung geführtes Verfahren steht hinsichtlich der Gerichtskosten einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung gleich. In dem Verfahren nach § 510c der Zivilprozeßordnung bestimmen sich die Gerichtskosten nach den für das ordent-



3. unverändert



NotarenuchdiOsgtefürBukndg e-



liche Verfahren geltenden Vorschriften. Jedoch werden die in dem Verfahren entstehenden Gerichtsgebühren mit Ausnahme der Prozeßgebühr nur zur Hälfte erhoben.' 3a. Nach § 22 wird folgende Vorschrift als § 22a eingefügt:



4. § 31a wird aufgehoben. 5. § 32 Abs. 1 Satz 2 erhält wieder folgende Fassung: „Die Gebühr erhöht sich auf die volle Gebühr, wenn durch Urteil entschieden wird (Zivilprozeßordnung § 922 Abs. 1, §§ 925, 936). 1 6. § 33 Abs. 1 Nr. 1 a erhält folgende Fassung: „1 a. für das Verfahren über Anträge nadi § 271 .Abs. 3, § 515 Abs. 3, § 566 der Zivilprozeßordnung, nachdem die Klage, Berufung oder Revision zurückgenommen ist;" 7. § 34 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: „3. für das Verfahren über Anträge auf Erteilung der Vollstreckungsklausel bei Vergleichen, die vor einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art geschlossen sind (§ 797a der Zivilprozeßordnung)." 8. § 38 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Für das Verfahren über Beschwerden nach § 71 Abs. 2, § 91a Abs. 2, § 99 Abs. 2, § 271 Abs. 3, § 627 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung wird die volle Gebühr (§ 8) erhoben." 9. §39 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Gegen den Beschluß -findet Beschwerde nach Maßgabe des § 567 Abs. 2, 3 und der §§ 568 bis 575 der Zivilprozeßordnung sowie des § 4 Abs. 3 dieses Gesetzes statt.” 10. § 53 erhält folgende Fassung: „In dem Verfahren bei amtsrichterlichen Strafbefehlen wird die Hälfte der Sätze des § 52 erhoben. Im Falle einer Geldstrafe wird mindestens ein Betrag von 2,50 Deutsche Mark erhoben; die Gebühr darf jedoch den Betrag der verhängten Strafe nicht übersteigen. Hat gemäß § 411 Abs. 1, § 412 a Abs. 4 der Strafprozeßordnung eine Hauptverhandlung stattgefunden, oder wird der gegen den Strafbefehl erhobene Einspruch wegen Ausbleibens des Angeklagten in der Hauptverhandlung durch Urteil verworfen (§§ 412, 417 a der Strafprozeßordnung), so erhöht sich die Gebühr auf die vollen Sätze des § 52." 11. § 54 wird aufgehoben. 12. In § 56 wird wieder folgender Abs. 3 eingefügt: „Diese Vorschriften gelten auch für das Wiederaufnahmeverfahren, das sich gegen einen Strafbefehl richtet (§ 373a der Strafprozeßordnung)." 13. § 69a behält folgende Fassung: „Soweit dem Verletzten oder seinem Erben im Strafverfahren ein aus der Straftat erwachsener vermögensrecht. licher Anspruch (§ 403 der Strafprozeßordnung) zuerkannt ist, wird für jeden Rechtszug eine volle Gebühr gemäß § 8 nach dem Wert des zuerkannten Anspruchs erhoben." 14. § 70 behält folgende Fassung: „Für das Verfahren zur Vollstreckung einer Entscheidung über eine Vermögensstrafe, einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch, eine Buße oder über Erstattung von Kosten (§§ 406b, 406d, 463, 464 der Strafprozeßordnung) werden Gebühren nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts besonders erhoben."' 15. § 71 Abs. 1 erhält wieder folgende Fassung: „Schreibgebühren werden für solche Ausfertigungen und Abschriften erhoben, die nur auf Antrag erteilt werden, oder die angefertigt werden, weil die Partei es unterläßt, einem von Amts wegen zuzustellenden Schriftsatz die erforderliche Zahl von Abschriften beizufügen, sowie für Ausfertigungen . und Abschriften aller Art in den Fällen der persönlichen oder sachlichen Gebührenfreiheit (§ 90)." 16. § 71 Abs. 4 behält folgende Fassung: „Die Schreibgebühr beträgt für die Seite, die 28 Zeilen von durchschnittlich 15 Silben enthält, 25 Deutsche Pfennig,



„§2a Für einen Beschluß nach § 91a der Zivilprozeßordnung wird die Hälfte der Gebühr (§ 8) erhoben.” 4. unverändert 5. unverändert



6. unverändert



7. unverändert.



8.unverädt



9. unverändert



10. § 53 erhält folgende Fassung: In den Verfahren bei Strafbefehlen und Strafverfügungen wird die Hälfte der Sätze des § 52 erhoben. Im Falle einer Geldstrafe wird mindestens ein Betrag von 2,50 Deutsche Mark erhoben; die Gebühr darf jedoch den Betrag der Strafe nicht übersteigen. Hat gemäß § 411 Abs, 1, § 412 a Abs. 4 der Strafprozeßordnung eine Hauptverhandlung stattgefunden, oder wird der gegen den Strafbefehl oder die Strafverfügung erhobene Einspruch wegen Ausbleibens des Angeklagten in der Hauptverhandlung durch Urteil verworfen (§§ 412, 412 a Abs. 4 der Strafprozeßordnung), so erhöht sich die Gebühr auf die vollen Sätze des § 52. 11. unverändert 12. unverändert



13. unverändert



14. unverändert



15. unverändert



16. unverändert



auch wenn die Herstellung auf mechanischem Wege (Druck, Lichtbild usw.) stattgefunden hat. Jede angefangene Seite wird als voll gerechnet. Für bestimmte Arten von Fällen kann im Verwaltungswege die Höhe der Schreibgebühr anderweit geregelt werden." 17. Im § 72 Nr. 1 (Erhebung barer Auslagen) wird wieder eingefügt: „c) für die Übersendung der Kostenrechnung;" 18. § 74a wird aufgehoben. 19. § 84 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Das Ge ri cht soll die Vornahme der H an dlung von der Zahlung des Vorschusses abhängig machen.° II. Ä nderung der Kostenordnung Die Kostenordnung wird wie folgt geändert: 20. § 13 Abs. 3 Satz 1 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „(3) Gegen die Entscheidung findet die Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung statt, sofern der Beschwerdegegenstand 50 Deutsche Mark übersteigt." 21. § 118a Abs. 4 inder Fassung des Artikels 5 Nr. 6 der Verordnung zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege und des Kostenrechts vom 27. Januar 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 13) wird aufgehoben. 22. § 138 Abs. 1 (Erhebung • von Schreibgebühren) erhält wieder folgende Nr. 3: „3. für Ausfertigungen und Abschriften jeder Art in den Fällen der persönlichen und sachlichen Gebührenfreiheit (§ 10)." 23. § 138 Abs. 2 behält folgende Fassung: „(2) Die Schreibgebühr beträgt für die Seite, die 28 Zeilen von durchschnittlich 15 Silben enthält, 25 Deutsche Pfennig, auch wenn die Herstellung auf mechanischem Wege (Druck, Lichtbild usw.) stattgefunden hat. Jede angefangene Seite wird als voll gerechnet. Für bestimmte Arten von Fällen kann im Verwaltungswege die Höhe der Schreibgebühr anderweit geregelt werden. Aufwendungen für die besondere Ausstattung einer Urkunde (Verwendung besonderen Papiers und dgl.) sind in jedem Falle zu erheben." 24: Im § 139 Nr. 1 (Erhebung barer Auslagen) wird wieder eingefügt: „c) für die Übersendung der Kostenrechnung;" 25. Im § 156 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: „Die Vorschrift des *567 Abs. 2 ZPO ist in Verfahren nach Satz 1 und 3 nicht anzuwenden." § 156 Abs. 2 Satz 1 und 2 tritt wieder in folgender Fassung in Kraft: „(2) Gegen die Entscheidung des Landgerichts fi ndet binnen der Notfrist von einem Monat seit der Zustellung die weitere Beschwerde statt. Sie ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 50 Deutsche Mark übersteigt und das Beschwerdegericht sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zuläßt." III. Änderung der Justizverwaltungskostenordnung Die Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung (JVKostO.) vom 14. Februar 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 357) wird wie folgt geändert: • 26. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „(2) Die . Schreibgebühr beträgt für die Seite, die 28 Zeilen von durchschnittlich 15 Silben enthält, 25 Deutsche Pfennig, auch wenn die Herstellung auf mechanischem Wege (Druck, Lichtbild usw.) stattgefunden hat. Jede angefangene Seite wird als voll gerechnet. Für bestimmte Arten von Fällen kann im Verwaltungswege die Höhe der Schreibgebühr anderweit geregelt werden. Aufwendungen für die besondere Ausstattung einer Urkunde (Verwendung besonderen Papiers und dgl.) sind i n jedem Palle zu erheben." IV. Änderung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte wird . wie folgt geändert:



17. unverändert 18. unverändert 19. unverändert



II. Ä nderung der Kostenordnung Die Kostenordnung wird wie folgt geändert: 20. unverändert



21. unverändert



22. unverändert •



23, unverändert



24. unverändert 25, unverändert



III. Änderung der Justizverwaltungskostenordnung Die Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung (JVKostO.) vom 14. Februar 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 357) wird wie 'folgt geändert: 26. unverändert



IV. Änderung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte wird wie folgt geändert:



27. § 12 erhält folgende Fassung: „Gegen den im § 18 des Gerichtskostengesetzes bezeichneten Beschluß steht dem Rechtsanwalt die Beschwerde nach Maßgabe des § 567 Abs. 2, 3 und der §§568 bis 575 der Zivilprozeßordnung zu." • 28. Nach § 13 .wird folgende Vorschrift als § 13a eingefügt: § 13a Ein nach § 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ohne mündliche Verhandlung geführtes Verfahren steht hinsichtlich der Gebühren des Rechtsanwalts einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung gleich. Wird nach einem Beweisaufnahmeverfahren ohne mündliche Verhandlung entschieden, so steht dem Rechtsanwalt in jedem Falle die erhöhte Verhandlungsgebühr (§17) zu. In dem Verfahren nach § 510c der Zivilprozeßordnung bestimmen Sich die Gebühren des Rechtsanwalts nach den für das ordentliche Verfahren geltenden .Vorschriften."



27. unverändert



29. § 27 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Im Falle der Zurückverweisung einer Sadie an das Gericht unterer Instanz (Zivilprozeßordnung §§ 538, 539, 565) wird das weitere Verfahren vor diesem Gericht für die Gebühren der Rechtsanwälte, mit Ausnahme der Prozeßgebühr, als neue Instanz behandelt. Diese Vorschrift gilt entsprechend im Falle der Zurücknahme oder Verwerfung des gegen ein Versäumnisurteil eingelegten Einspruchs für das Verfahren über den Einspruch."



29. entfällt



30. § 36 Abs. 2 erhält folgende Fassung: "Die Gebühren in Nr. 1 und 2 werden auf die in einem nachfolgenden Rechtsstreit zustehende Prozeßgebühr angerechnet." 31. § 38a erhält folgende Fassung:



30. unverändert



„Im Güteverfahren vor einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art erhält der Rechtsanwalt die Sätze des § 9. Auf die in dem nachfolgenden Rechtsstreit zustehende Prozeßgebühr wird die Gebühr voll angerechnet, Die gleiche Gebühr erhält der Rechtsanwalt für die Mitwirkung bei einem Vergleich, der im Güteverfahren vor einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeß. ordnung bezeichneten Art abgeschlossen wird." 32. § 63 erhält folgende Fassung: „In Strafsachen erhält der Rechtsanwalt im ersten Rechtszug als Verteidiger die folgenden Gebühren: 1. im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, dem Oberlandesgericht oder dem Schwurgericht 80 bis 800 Deutsche Mark und, wenn die Hauptverhandlung mehrere Tage dauert, 80 bis 300 Deutsche Mark für den zweiten und jeden weiteren Verhandlungstag; ist der Rechtsanwalt nur im Verfahren bis zum Beginn der Hauptverhandlung tätig, so erhält er eine Gebühr von 40 bis 400 Deutsche Mark; 2. im Verfahren vor der Strafkammer 50 bis 600 Deutsche Mark und, wenn die Hauptverhandlung mehrere Tage dauert, 50 bis 200 Deutsche Mark für den zweiten und jeden weiteren Verhandlungstag; ist der Rechtsanwalt nur im Verfahren bis zum Beginn der Hauptverhandlung tätig, so erhält er eine Gebühr von 25 bis 300 Deutsche Mark; 3. im Verfahren vor dem Amtsrichter und dem Schöffengericht '40 bis 400 Deutsche Mark und. wenn die Hauptverhandlung mehrere Tage dauert, 40 bis 150 Deutsche Mark für den zweiten und jeden weiteren Verhandlungstag; ist der Rechtsanwalt nur im Verfahren bis zum Beginn der Hauptverhandlung tätig, so erhält er . eine Gebühr von 20 bis 200 Deutsche Mark. Die Gebühr für das Berufungs- und Revisionsverfahren bestimmt sich nach der Ordnung des Gerichts,. das im ersten . 33. § 65 erhält folgende Fassung: „Ist der Rechtsanwalt von Amts wegen zum Verteidiger bestellt worden, so erhält er die in den §§ 63 und 64 bestimmten Mindestsätze aus der Staatskasse. Diese erhöhen sich um die Hälfte, wenn er bereits vor Eröffnung des



28. unverändert



51. § 38 a erhält folgende Fassung: „Im Güteverfahren vor einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art erhält der Rechtsanwalt die Sätze des § 9. Auf die in dem nachfolgenden Rechtsstreit zustehende Prozeßgebühr wird die Gebühr nicht angerechnet. Die gleiche Gebühr erhält der Rechtsanwalt für die Mitwirkung bei einem Vergleich, der im Güteverfahren vor einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art abgeschlossen wird." 32. unverändert



Rechtszugrkan."



33. unverändert



Hauptverfahrens als Verteidiger tätig ist. Ist er lediglich im Verfahren bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens tätig, so erhält er die Hälfte der Mindestsätze. Im Privatklage verfahren tritt eine Erhöhung der Gebühr bei mehrtägiger Verhandlung nicht ein." 34. § 66 erhält folgende Fassung: „In Strafsachen außergewöhnlichen Umfangs kann dem von Amts wegen zum Verteidiger bestellten Rechtsanwalt auf Antrag eine über die Sätze des § 65 hinausgehende Pauschvergütung für das ganze Verfahren oder einzelne Verfahrensteile bewilligt werden. Über den Antrag entscheidet der Präsident des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Strafsache im ersten Rechtszug anhängig ist .oder war; in Sachen, die vor dem Bundesgerichtshof anhängig sind oder waren, entscheidet der Präsident des Bundesgerichtshofes." 35. In § 70 werden als Abs. 3 und 4 eingefügt: „Im Privatklageverfahren stehen dem Rechtsanwalt für die Mitwirkung i n einer zur gütlichen Erledigung bestimmten Verhandlung keine weiteren Gebühren zu. Dasselbe gilt für seine Mitwirkung beim Abschluß eines Vergleichs in oder außerhalb der Hauptverhandlung. Durch die. Widerklage erhöhen sich die Gebühren des Rechtsanwalts, der den Privatkläger und den Widerbeklagten vertritt, sowie des Verteidigers des Angeklagten auch dann nicht, wenn der Privatkläger nicht der Verletzte ist." Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5. 36.0 86 b erhält folgende Fassung: „In Strafsachen werden die Gebühren und Auslagen des von Amts wegen zum Verteidiger bestellten Rechtsanwalts auf Antrag des Rechtsanwalts durch Beschluß festgesetzt. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Gerichts des ersten Rechtszuges." 37. § 93 erhält folgende Fassung: „Sofern der Rechtsanwalt nicht einer Partei zur Wahrnehmung ih er Rechte beigeordnet oder von Amts wegen als Verteidiger bestellt ist, kann er über den Betrag seiner Vergütung eine von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Vereinbarung treffen. Die Gebührenvereinbarung muß von der Partei schriftlich bestätigt werden. Die Urkunde darf andere Vereinbarungen oder Erklärungen nicht enthalten. Der Mangel der Form wird durch eine freiwillig und ohne Vorbehalt geleistete Zahlung der Vergütung geheilt. Die Festsetzung der Vergütung durch Bezugnahme auf das Ermessen eines Dritten ist ausgeschlossen. Unwirksam ist eine Vereinbarung, durch die die Höhe der Vergütung vom Ausgang der Sache oder sonst vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird. Ist eine vereinbarte Vergütung oder die Bemessung der Rahmengebühr in Strafsachen unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch oder sonst volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt, so kann sie im Rechtsstreit nach eingeholtem Gutachten des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Eine Bestimmung der Vergütung durch Entscheidung einer Verwaltungsbehörde findet nicht statt." .



34. unverändert



35. unverändert



36. unverändert



37. § 93 erhält folgende Fassung:



Abs. 1 unverändert



Abs. 2 unverändert



Ist eine vereinbarte Vergütung oder die Bemessung der Rahmengebühr in Strafsachen unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, so kann sie im Rechtsstreit nach eingeholtem Gutachten des Vorstandes. der Rechtsanwaltskammer auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Eine Bestimmung der Vergütung durch Entscheidung einer Verwaltungsbehörde findet nicht statt.'



38. Nach § 94 wird folgende Vorschrift als neuer § 95 angefügt: „§ 95 § 93 Abs. 2 und 3 gilt auch für Gebührenvereinbarungen in Angelegenheiten, die nicht unter diese Gebührenordnung fallen."



V. Änderung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige 39. § 20 Abs. - 2 der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige erhält folgende Fassung: „Gegen die richterliche Entscheidung findet Beschwerde Mnaßgbceds§h567A.2,3r8bis57de Zivilprozeßordnung sowie des § 4 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes, in Strafsachen nach Maßgabe der §§ 304 bis 310 der Strafprozeßordnung statt."



V. Änderung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige 39. unverändert



Artikel 8



Artikel 8



Schlußvorschriften I. Inkrafttreten



Schlußvorschriften



Das Gesetz tritt am



. in Kraft.



Inkrafte I



Das Gesetz tritt am



in Kraft.



II. Aufhebung von Vorschriften



II. Aufhebung von Vorschriften



Folgende Vorschriften werden aufgehoben, soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind: 1. § 3 Nr. 1, §§ 4 bis 8, §§ 18 bis 20 der Bekanntmachung zur Entlastung der Gerichte in der Fassung vom 13. Mai 1924 (Reichsgesetzbl. I S. 552), der Verordnung vorn 11. Dezember 1924 (Reichsgesetzbl. I S. 772), der Verordnung vorn 19. Juni 1925 (Reichsgesetzbl. I S. 88), des Artikels VI Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 28. Januar 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 53) und des Sechsten Teils Kap. I § 10 Abs. 2 der Verordnung vom 6. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 537);



Folgende Vorschritten werden aufgehoben. soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind: 1. unverändert



la. Art. I § 2 des Gesetzes betreffend die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen und Änderung des Gerichtskostengesetzes vom 20. Dezember 1928 (Reichsgesetzbl. I S. 411);



2. die §§ 1 bis 11 des I. Kapitels und Kapitel II des Sechsten Teils der Dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 537); 3. Kapitel I und Kapitel III Artikel 1 und 2 des Enten Teils der Verordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen auf denn Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung vom 14. Juni 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 285); 4. das Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24. April 1934 (Reichsgesetzbl.I S. 341); 5. das Gesetz zur Verhütung mißbräuchlicher Ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten vom 13. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1234); 6. die §§ 5. 6, 10 und 11 der Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935 (Reichsgesetzbl.I S. 403); 7. das Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. 1 S. 844);



2. unverändert



3. unverändert



4. unverändert 5. unverändert



6. die §§ 5, 6, 10, 11 und 20 der Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 4031 7. unverändert



7a. die Verordnung über -die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Kostenordnung vom 23. März 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 251) in der Fassung der Verordnung vom 11. Juli 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 903); 8.dasGetzübrichäfsvetlungbidGrche vom 24. November 1937 (Reichsgesetzbl.I S. 1286) ; 9. die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege vom 1. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1658); 10. die Zweite Verordnung zur Durchführung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege vom 4. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl.I S. 1994); 11. die Verordnung über weitere Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung (Lockerungsverordnung) vom 31. Oktober 1939- (Reichsgesetzbl. I S. 2139);



8. unverändert 9. unverändert



10. unverändert



11. unverändert



12. die Verordnung über das Kriegsausgleichsverfahren vom 30 November 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2338);



12. unverändert



13. die Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sondergerichte und sonstige strafverfahreusrechtliche Vorschriften vom 21. Februar 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 405); 14 die Verordnung - zur Durchführung der Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte. die Sondergerichte und sonstige strafverfahrensrechtliche Vorschriften vom 13. März 1940 (Reichsgesetzbl. 1 S. 489) ;



13. unverändert 14. unverändert



15. Artikel II der Verordnung über den Geltungsbereich des Strafrechts vom 6. Mai 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 754); 16. die Verordnung zur Änderung der Vereinfachungsverordnung (Zweite Vereinfachungsverordnung - 2. VereinfV.) vom 18. September 1940 (Reichsgesetzbl.I S. 1253); 17. die Verordnung zur Vereinfadiung und Vereinheitlichung des Zustellungsrechts (ZustV) vom 9. Oktober .1940 (Reichsgesetzbl.I S. 1340); 18. das Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwalts In bürgelichnRtsavom15.Juli94(Rechsgtzblatt I S. 383); 19. die Verordnung zur weiteren Vereinfachung der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege und des Kostenrechts (Dritte Vereinfachungsverordnung - 3. VereinfV.) vorn 16. Mai 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 333);



15. unverändert



20. die Verordnung zur weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 508); 21. die Verordnung über die Beseitigung des Eröffnungsbeschlusses im Strafverfahren vom 13 August 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 512); die Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur 22. weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 20. November 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 660h 23. die Verordnung zur weiteren Vereinfachung der bürgerlichen Rechtspflege (Vierte Vereinfachungsverordnung - 4. VereinfV.) vom 12. Januar 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 7); 24. § 7 der . Verordnung über die Angleichung familienrechtlicher Vorschriften vom 6. Februar 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 80) ; 25. die Verordnung über Kriegsmaßnahmen auf dem Gebiete der bürgerlichen Rechtspflege (Kriegsmaßnahmenverordnung) vom 12. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 290); 26. die Verordnung über das Beschwerdeverfahren in Angelegenheiten der freiwilligen (außerstreitigen) Gerichtsbarkeit (Kriegs-Beschwerdeverordnung) vom 12. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 290); 27. die Durchführungsverordnung zur Kriegsmaßnahmenverord nung und zur Kriegs-Beschwerdeverordnung vom 12. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 292); 28. Artikel 4 der Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue vom 29. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 341); 29. die Dritte Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 29. Mai 1943 (Reichsgesetzbl I S. 342);



20. unverändert



30. die Verordnung zur Durchführung der Dritten Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 29. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 345); 31, die Verordnung zur weiteren Kräfteersparnis in der Straf rechtspflege vom 29. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 346); 32. die Verordnung zur Anpassung der Reichszivilprozeflordnung an die Strafrechtsangleichungsverordnung vom 26. Ok- tober 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 631);



30. unverändert



16. unverändert 17. unverändert 18. unverändert 19, die Verordnung zur weiteren Vereinfachung der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege und des Kostenrechts (Dritte Vereinfachungsverordnung - 3. VereinfV.) vom 16. Mai 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 333) und die Allgemeine Verfügung Nr. 258 vom 14. Juli 1943 (Deutsche Justiz S. 370);



21. unverändert 22. unverändert 23. unverändert



24. unverände rt 25. unverändert



26. unverändert



27. unverändert



28. unverändert



29. unverändert



31. unverändert 32. unverändert



33. die Verordnung zur Ausführung der Kriegs-Beschwerdeverordnung vom 13. November 1943 (Reichsministerialbl. S. 99; Deutsche Justiz 1944 S. 23);



33. unverändert



34. Artikel 2 der Zweiten Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue vom 20. Januar 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 41); 35. die Verordnung über die Wiederaufnahme rechtskräftig entschiedener Abstammungssachen vom 27. Januar 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 52); 36. Artikel 4 und 5 der Verordnung zur Änderung der Gebührenordming für Rechtsanwälte vom 21. April 1944 (Reichsgesetzbl. I . S. 104);



34. unverändert



35. unverändert 36. unverändert



37. die Verordnung über außerordentliche Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts, der bürgerlichen Rechtspflege und des Kostenrechts aus Anlaß des totalen Krieges (Zweite Kriegsmaßnahmenverordnung) vom 27. September 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 229); 38. die Verordnung zur weiteren Anpassung der Strafrechtspflege an die Erfordernisse des totalen Krieges (Vierte Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege) vom 13. Dezember 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 339);



37. unverändert



38. unverändert



38a. die Verordnung über die Wiedereröffnung der Gerichte des Oberlandesgerichtsbezirks Kiel und die vorläufige Regelung des Verfahrens .in Strafsachen, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in 'Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit von 1. Dezember 1945 (Schi HA 1946 S. 8); 39. unverändert



39. die Verordnung über Rechtsmittel in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 28. Januar 1946 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 9) und das Gesetz über Rechtsmittel in der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit - Rechtsmittelgesetz - in der vom 1. Mai 1949 an- geltenden Fassung (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1949 S. 83; Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 1949 S. 25; Regierungsblatt der Regierung Württemberg Baden 1949 S. 58); 40. die Strafrechtspflegeordnung 1946 samt Einführungsgesetzen und Änderungen (Bayer. GVBl. S. 98; Hess. GVBl. S. 13; Württ.-Bad. RegBl. Nr. 9 S. 89; Brem. GBl. 1947 S. 129); 41. die hess. Verordnung über das Sofortverfahren in Strafsachen vom 4. April 1946 (GVBl. S. 99); 42. die von den Oberlandesgerichtspräsidenten der britischen Zone erlassenen Verordnungen zur Beschleunigung des Strafverfahrens (Hamb. GVBl. 1946 S. 81; JBl. Braunschweig 1946 S. 79; Hann. Rpfl. 1946 S. 63; JBl. Düsseldorf 1946 S. 49; JBl. Hamm 1946 S. 95; SchlHA. 1946 S. 285; JBl. Köln 1946 S. 73; JBl. Oldenburg 1946 S. 87); 43. die von den Oberlandesgerichtspräsidenten der britischen Zone erlassene Zweite Verordnung zur Beschleunigung des Strafverfahrens . (Hamb. GVBl. 1946 S. 90; JBl. Braun schweig 1946 S. 112; Hann. Rpfl. 1946 S. 81; JBl. Düssel dorf 1946 S. 50; JBl. Hamm 1946 S. 115, 123; SchlHA. 1946 S. 335; JBl. Köln 1946 S. 90; JBl. Oldenburg 1946 S.92);



40. unverändert



41. unverändert 42. unverändert



43. unverändert



44. die von den Oberlandesgerichtspräsidenten der britischen Zone erlassenen Verordnungen über die Aufhebung polizeilicher Strafverfügungen und Einführung gerichtlicher Strafverfügungen (Hamb. GVBl. 1946 S. 89; JBl. Braunschweig 1946 S. 112; Hann. Rpfl. 1946 S. 82; JBl. Düsseldorf 1946 S. 57; JBl. Hamm 1946 S. 115; SchlHA 1946 S. 366; JBl. Köln 1946 S. 90; JBl. Oldenburg 1946 S.92);



45. das württ.-bad. Gesetz Nr. 20 zur Überleitung des Strafverfügungsrechts der Polizeibehörden auf die Gerichte vom 20. November 1945 (RegBl. 1946 S. 1);



46. das hess. Gesetz zur Überleitung des Strafverfügungsrechts der Polizeibehörden auf die Gerichte vom 16. Mai 1946 (GVBl. S. 164);



93a. der § 1 Abs. 2 und die §§ 2 bis 10 der hessischen Verordnung über die Errichtung eines Oberlandesgerichtes für Groß-Hessen vom 23. Mai 1946 (GVBl. S. 137); 44. die von den Oberlandesgerichtspräsidenten der britischen Zone erlassenen Verordnungen über die Aufhebung polizeilicher Strafverfügungen und Einführung gerichtlicher Strafverfügungen (Hamb. GVBl. 1946 S. 89; JBl. Braunschweig 1946 S. 112; Hann. Rpfl. 1946 S. 82; JBl. Düsseldorf 1946 S. 57; JB1. Hamm 1946 S. 115; SchlHA 1946 S. 366; JBl. Köln 1946 S. 90; JBl Oldenburg 1946 S. 92), jedoch mit der Maßgabe, daß diese Vorschriften bis zu einer landesrechtlichen Regelung gemäß § 412 a Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung, längstens jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes insoweit welter anzuwenden sind, als sie vorsehen, daß die Polizeibehörden ihre Verhandlungen an das Amtsgericht übersenden; 45. das württ.-bad. Gesetz Nr. 20 zur Überleitung des Strafverfügungsrechts der Polizeibehörden auf die Gerichte vom 20. November 1945 (RegBl. 1946 S. 1), jedoch mit der Maßgabe, daß diese Vorschriften bis zu einer landesrechtlichen Regelung gemäß § 412 a Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung, längstens jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes insoweit welter anzuwenden sind, als sie vorsehen, daß die Polizeibehörden ihre Verhandlungen an das Amtsgericht übersenden; 46. das hess. Gesetz zur Überleitung des Strafverfügungsrechts der Polizeibehörden auf die Gerichte vom 16. Mai 1946 (GVBl. S. 164), jedoch mit der Maßgabe, daß diese Vorschriften bis zu einer landesrechtlichen Regelung gemäß § 412 a Abs. I Satz 1 der Strafprozeßordnung, läng stens jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Insoweit welter anzuwenden sind, als sie vorsehen, daß die Polizeibehörden ihre Verhandlungen an das Amtsgericht übersenden;



46a. die hessische Verordnung über die Errichtung eines Oberlandesgerichts für Groß-Hessen vom 23. Mai 1946 (GVBL S. 137) einschließlich des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung dieser Verordnung vom 25. März 1950 (GVBl. S. 55); 47. das bayer. Gesetz Nr. 57 zur Überleitung der Befugnis zum Erlaß von Strafverfügungen von den Polizeibehörden auf die Gerichte vom 30. November 1946 (GVBl. 1947 S. 16);



47. das bayer. Gesetz Nr. 57 zur Überleitung der Befugnis zure Erlaß von Strafverfügungen von den Polizeibehörden auf die Gerichte vom 30. November 1946 (GVBl. 1947 S. 16), jedoch mit der Maßgabe, daß diese Vorschriften bis zu einer landesrechtlichen Regelung gemäß § 412 a Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung, längstens jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes insoweit weiter anzuwenden sind, als sie vorsehen, daß die Polizeibehörden ihre Verhandlungen an das Amtsgericht übersenden;



48 die Rechtsanordnungen über Gerichtsverfassung und Verfahren in den Ländern Baden (Amtsblatt der Landesverwaltung Baden 1946 S. 44), Württemberg - Hohenzollern (Amtsblatt des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollern 1946 S. 230) und in dem bayerischen Kreis Lindau (Amtlicher Anzeiger für den bayerischen Kreis Lindau Nr. 50 vom 1. Juli 1947) - mit Ausnahme des § 31 - und die Landesverordnung über Gerichtsverfassung und Verfahren vom 11. April 1947 im Lande Rheinland-Pfalz (Gesetz- und Verordnungsblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz S. 155) - mit Ausnahme des § 31 - samt Änderungen;



48. die Rechtsanordnungen über Gerichtsverfassung und Verfahren in den Ländern Baden (Amtsblatt der Landesverwaltung Baden 1946 S. 44), Württemberg-Hohenzollern (Amtsblatt des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollern 1946 S. 230) und in dem bayerischen Kreis Lindau (Amtlicher Anzei ger für den bayerischen Kreis Lindau Nr. 50 vom 1. Juli. 1947) - mit Ausnahme des § 31 - und die Landesverordnung über Gerichtsverfassung und Verfahren vom 11. April 1947 im Lande Rheinland-Pfalz (Gesetz- und Verordnungsblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz S. 155) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1949 (GVBl. der Landesregierung Rheinland-Pfalz S. 599) mit Ausnahme der §§ 6 a und 31;



49 die Verordnung zur Änderung des § 152 des Gerichtsverfas sungsgesetzes (GVG) und der §§ 81a, - 98 und 105 der Strafprozeßordnung (StPO), (Fassung der Allgemeinen Anweisungen für Richter Nr. 2 für beide Gesetze) vom 14. Januar 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1947 S. 20) ; 50. die bayer. Verordnung Nr. 126 über die Wiedereinführung der Schöffengerichte vom 18. Februar 1947 (GVBl. S. 177) samt Änderungen;



49. unverändert



51. die Erste Anordnung über die Bildung von Schöffengerichten und Schwurgerichten in Hessen vom 17. April 1947 (GVBl. S. 49) samt Änderungen und Ergänzungen;



51. unverändert



50. unverändert



51a. das brem. Gesetz zur Überleitung des Strafverfügungs rechts der Polizei auf die Gerichte vom 30. April 1947 (GBl. S. 66), jedoch mit der Maßgabe, daß diese Vorschriften bis zu einer landesrechtlichen Regelung gemäß § 412 a Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung, längstens jedoch auf die Dauer von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes insoweit welter anzuwenden sind, als sie vorsehen, daß die Polizeibehörden ihre Verhandlungen an das Amtsgericht übersenden; 52. die Verordnung über das Berufungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vom 9. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 76); 53. die Verordnung über Untersuchungen zur Feststellung der Abstammung vom 17. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 93); 54. die Verordnung über die Besetzung der Zivilkammern und der Kammern für Handelssachen bei den Landgerichten vom 20. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 103);



55. die württ.-bad. Verordnung Nr. 229 über die Wiedereinführung der Schöffengerichte vom 7. Juli 1947 (RegBl. S. 86) samt Änderungen; 56: die Verordnung zur Wiedereinführung von Schöffen und Ge schworenen in der Strafrechtspflege vom 22. August 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 115, 124);



52. unverändert 53. unverändert



54. unverändert 54a. die Verordnung über Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit vom 1. Juli 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 105, 110); 55. unverändert



56. die Verordnung zur Wiedereinführung von Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege vom 22. August vorbehaltlich der Bestimmungen der Ziffer 84;



1947(VerodnugsblatfüiBcheZonS:15,24)



57. die bayer. Verordnung Nr. 131 über die Besetzung der Strafkammern mit Schöffen vom 16. September 1947 (GVBl. S. 203) samt Änderungen; 58. die brem. Verordnung über die Wiedereinführung der Schöffengerichte und Schwurgerichte und über die Mitwirkung von Schöffen bei Strafkammern vom 7. Oktober 1947 (GBl. S. 237) samt Änderungen; 59. die Verordnung zur Durchführung der Militärregierungsverordnung Nr. 98 über die Errichtung eines Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone vom 17. November 1947 in der Fassung der Verordnung vom 13. Januar 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1947 S. 149 und 1948 S. 10) . und die Verordnung zur Ausführung der Durchführungsverordnung über die Errichtung eines Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone vom. 6. Februar 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 40);



60. das Landesgesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege in Baden vom 30. Dezember 1947 (GVBl. 1948 S. 39);



57. unverändert 58. unverändert



59. unverändert



59a. die Verordnung zur Abänderung des Gerichtskostengesetzes vom 4. Dezember 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 170); 60. das Landesgesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege in Baden vom 30. Dezember 1947 (GVBl. 1948 S. 39) mit Ausnahme des § 6; 60a. die brem. Verordnung über die .Gebühren der Verteidiger



im Verfahren vor dem Schwurgericht vom 7. Januar 1948 (Brem. GBl. S. 4);



61. die hess. Anordnung über die Besetzung der Strafkammern mit Richtern und Schöffen vom 12. Januar 1948 (GVBl. S. 23) samt Änderungen;



61. unverändert



62. die Verordnung zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege und des Kostenrechts vom 27. Januar 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 13);



62. unverändert



63. die Verordnung zur Änderung der Vorschriften über Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen in der Strafrechtspflege vom 9. Februar 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1948 S. 41);



63. unverändert



64. die württ.-hohenz. Verordnung über die Zuständigkeit der Friedensrichter vom 27. Februar 1948 (Reg. Bi. S. 60);



64. der zweite Abschnitt der württ.-hohenz. Verordnung über die Neugliederung der Amtsgerichtsbezirke und die Zuständigkeit der Friedensrichter vom 27. Februar 1948 (Reg. Bl. S. 60);



65. die Verordnung zur weiteren Änderung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26. April 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 108); 66. Artikel III der Verordnung zur Änderung der §§ 42 f, h, 132 des Strafgesetzbuchs und 8 463 der Strafprozeßordnung vom 13.. Mai 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1948 S. 117);



65. unverändert



67. das Gesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege in Württemberg-Hohen zollern vom 14. Mai 1948 (RegBl. S. 85) samt Änderungen;



67. das Gesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Ge schworenen in der Strafrechtspflege in Württemberg-Hohenzollern vom 14. Mai 1948 (RegBl. S. 85) samt Änderungen mit Ausnahme des § 6;



68. die §§ 24 bis 27 der Verordnung zur Ausführung des Ehegesetzes vom 20. Februar 1946 (Kontrollratsgesetz, Nr. 16) vom 12. Juli 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 210); 69. die Zweite Verordnung zur weiteren Änderung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 13. Juli 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 216); 70. die bayer. Verordnung über die Wiedereinführung der Schwurgerichte vom 14. Juli 1948 (GVBl. S. 243);



68. unverändert



66. unverändert



69. unverändert



70. unverändert



70a. die Zweite Verordnung zur Abänderung des Gerichtskostengesetzes vom 24. August 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 247); 70b. die Verordnung Nr. 245 des württ: bad. Justizministeriums über die Besetzung der Strafkammern mit Richtern und Schöffen vom 21. Oktober 1948 (Reg.Bl. S. 150);



71. die Verordnung zur Ergänzung der Vorschriften über die Haftprüfung Strafverfahren vom 29 November 1948 , (Verord nungsblatt für die Britische Zone S. 345) ;



71. unverändert



72. das Gesetz über die Bildung von Schwurgerichten in Württemberg-Baden vom 3. März 1949 (RegBl. S. 43) samt Durchführungsverordnungen; 73. die Verordnung . über die Zuziehung von Hilfsrichtern zum Obersten Gerichtshof für die Britische Zone vom 15. März 1949 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 74); 74. die Rechtsanordnung zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege im bayerischen Kreis Lindau vom 26. April 1949 (ABI. Nr. 18),



72. unverändert 73. unverändert 74. die Rechtsanordnung . zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege im bayerischen Kreis Lindau vom 26. April 1949 (ABI. Nr. 18) mit Ausnahme des § 6; 74a. das württ.-bad. Gesetz Nr. 257 zur Änderung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 30. Juni 1949 .(Reg. B1. S. 155);



75. der L Abschnitt des bayer. Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiet des Kostenwesens vom 9. Juli 1949 (GVBl. S.181); 76. das Landesgesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege und zur Änderung der Strafprozeßordnung vom 3. September 1949 (Ges. u. VO. Bl. der Landesregierung Rheinland-Pfalz S. 374).



III. Übergangsvorschriften Für die Überleitung gelten folgende Vorschriften: 77. Soweit in gesetzlichen Vorschriften dem Reichsgericht oder dem Obersten Gerichtshof für die Britische Zone Aufgaben zugewiesen sind, tritt an die Stelle dieser Gerichte der Bundesgerichtshof. 78. Bis zum Inkrafttreten einer Bundesrechtsanwaltsordnung gelten für die Zulassung der Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof die folgenden Vorschriften: Die Zulassung als Rechtsanwalt bei dem Bundesgerichtshof und die Bestellung eines Vertreters erfolgt durch den Bundesminister der Justiz nach Anhörung der Vereinigung der Anwaltskammervorstände im Bundesgebiet. Als Rechtsanwalt kann nur zugelassen werden, wer das 35. Lebensjahr vollendet hat. Ein Rechtsanwalt bei dem Bundesgerichtshof darf nicht zugleich bei einem anderen Gericht zugelassen sein. Die bei dem -Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte dürfen vor einem anderen Gericht nicht auftreten, Der Bundesminister der Justiz kann jedoch für das Auftreten vor bestimmten Gerichten allgemein Ausnahmen zulassen. Der Prozeßbevollmächtigte kann die Vertretung, die ihm zusteht, auf einen bei dem Bundesgerichtshof nicht zugelassenen, Rechtsanwalt nicht übertragen. Die Anwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof wird durch die Rechtsanwälte gebildet, die bei ihm zugelassen sind. Auf die Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof sind im übrigen die §§ 1 bis 121 der Rechtsanwaltsordnung für die Britische Zone vom 10. März 1949 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 80) mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die Stelle der Landesjustizverwaltung der Bundesminister der-Justiz und an die Stelle des Oberlandesgerichts der Bundesgerichtshof tritt. 79. Die Landesjustizverwaltung kann die Teilnahme an wissenschaftlichen Lehrgängen in einem Kriegsgefangenenlager auf die Studienzeit (§ 2 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes) anrechnen. Dasselbe gilt für das Studium an einer anderen Hochschule als einer Universität, soweit es in die Zeit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes fällt.



75. unverändert



76, das Landesgesetz zur Wiedereinführung der Schöffen und Geschworenen in der Strafrechtspflege und zur Änderung der Strafprozeßordnung vom 2. September 1949 (Ges. u. VO. Bl, der Landesregierung Rheinland-Pfalz S. 374) mit Ausnahme des Artikels 2 Absatz 2, soweit dieser den § 6a in die Landesverordnung über Gerichtsverfassung und Verfahren vom 11. April 1947 einfügt.



III. Übergangsvorschriften Für die Übereitung gelten folgende Vorschriften: 77. unverändert



78. unverändert



79. Abs. 1 unverändert



Dasselbe gilt für das Studium an einer anderen Hochschule als einer Universität, soweit es in die Zeit bis zu zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fällt. 79a. Die Landesjustizverwaltung kann eine von § 2 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes abweichende Regelung des Vorbereitungsdienstes, die bis zum 31. Dezember 1949 ausgesprochen ist, aufrechterhalten.



Ebenso kann eine von den Vorschriften des .§.2 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes abweichende . ,,Beschäftigung, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Zustimmung der Landesjustizverwaltung abgeleistet worden ist, auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 'Die für den Vorbereitungsdienst der Kriegsheimkehrer bestehenden Rechtsvorschriften bleiben unberÜhrt. 80. unverändert



80.DieLandsjutzvrwlgknbisum31.Dezr95 in den Fällen eines dringenden dienstlichen Bedürfnisses Richter innerhalb des Bezirks eines Oberlandesgerichts an jedes ordentliche Gericht für eine von vornherein bestimmte Zeit vorübergehend abordnen. . 81. Unberührt bleiben Gesetze eines Landes, die auf Grund des im Artikel 1 Nr. 10 aufgehobenen § 13a des Gerichtsverfassungsgesetzes ergangen sind. Das Land kann künftig diese. Gesetze ändern, aber die Zuständigkeit der Friedensgerichte. nicht erweitern. Es kann bei Änderung der Landesgrenzen die gegenwärtige Ordnung der Friedensgerichtsbarkeit auf weitere Landesteile erstrecken,



81. Unberührt bleiben Gesetze eines Landes, die auf Grund des im Artikel 1 Nr. 10 aufgehobenen § 13a des Gerichtsverfassungsgesetzes ergangen sind. Das Land kann künftig diese Gesetze andern, aber die Zuständigkeit der Friedensgerichte nicht erweitern. Abs. 3 entfällt



62. Die Geschäftsverteilung, die auf Grund der bisher geltenden Vorschriften getroffen ist, bleibt für das Geschäftsjahr 1950 in Kraft. Jedoch bestimmen sich die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu treffenden Anordnungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes.



82. unverändert



83. Das Amt der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes berufenen Schöffen und Geschworenen endet mit dem 31. Dezember 1950. Die Vorschlagslisten gemäß § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind erstmals im Jahre 1950 aufzustellen. Der Ausschuß gemäß § 40 des Gerichtsverfassungssgesetzes tritt erstmals im Jahre 1950 zusammen.



83. Das Amt der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes berufenen Schöffen und Geschworenen endet mit dem 31. März 1951. Die Vorschlagslisten gemäß § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind erstmals im Jahre 1950 aufzustellen. Der Ausschuß gemäß § 40 des Gerichtsverfassungsgesetzes tritt erstmals im Jahre 1950 zusammen. 83a. Die in den Ländern geltenden Rechtsvorschriften über die Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus, nach denen sich eine Unfähigkeit zur Bekleidung des Amtes eines Schöffen oder Geschworenen ergibt, bleiben unverändert.



84. In den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen; Schleswig-Holstein und der Hansestadt Hamburg verhandeln und entscheiden die Strafkammern des Landgerichts in Abweichung von § 76 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes bis zum 31. Dezember 1950 in .der bisherigen Besetzung.



84. In den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und der Hansestadt Hamburg verhandeln und entscheiden die Strafkammern des Landgerichts in Abweichung von § 76 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes bis zum 31. Dezember 1950 in der bisherigen Besetzung. Bis zu diesem Zeitpunkt wird in den vorgenannten Ländern die Zuständigkeit der Schwurgerichte nach Abschnitt IV § 80 der Verordnung zur Wiedereinführung von Schöffen und Geschworenen in die Strafrechtspflege vom 22. August 1947 (VOBl, für die Britische Zone, S.115) aufrechterhalten. 84a. In den Ländern Bremen und Hessen tritt § 118 des Gerichtsverfassungsgesetzes erst achtzehn Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft.



85.SindbeIkraft sGezHandlchbi einer Zivilkammer anhängig, so sind sie auf Antrag einer Partei an die Kammer für Handelssachen zu verweisen. Der Antrag ist nicht mehr zulässig, wenn der Antragsteller nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor der Zivilkammer zur Sache verhandelt hat.



85. unverändert



-



85a. Der Nebensitz Karlsruhe des Oberlandesgerichtes Stuttgart gilt bis zum 31. Dezember 1950 im Sinne des Gerichts.. verfassungsgesetzes und der Verfahrensgesetze als seib ständiges Oberlandesgericht.



85. Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergehen, können von den Gerichten in der bisherigen Besetzung erlassen werden, wenn sie auf einer Verhandlung beruhen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stattgefunden hat.



86.



unverändert



86. Ablehnungsgesuche, über die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht entschieden ist, haben die bisher zuständigen Stellen an die nunmehr zuständigen Gerichte abzugeben.



87. unverändert



88. Die Vorschrift des § 128 Abs. 2 ist im arbeitsgerichtlichen Verfahren nicht anzuwenden.



88. Die Vorschrift des § 128 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ist im arbeitsgerichtlichen Verfahren des ersten Rechtszuges nicht anzuwenden.



89. In Sachen, in denen die Klage, der Güteantrag oder das Gesuch um Erlaß des Zahlungsbefehls vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei dem Amtsgericht eingegangen ist, richtet sich die Zuständigkeit nach den bisher geltenden Vorschriften.



89. unverändert



90. Auf Güteverfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängig oder bereits abgeschlossen sind, finden die bisher geltenden Vorschriften weiterhin Am. wend ung.



90. unverändert



91. Die Vorschriften des § 510c der Zivilprozeßordnung sind auf die in dem Mieterschutzgesetz geregelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und das arbeitsgerichtliche Verfahren nicht anzuwenden.



91. unverändert



92. Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verkündeten oder von Amts wegen zugestellten Entscheidungen richtet sich nach den bisher geltenden Vorschriften.



92. unverändert



93. Auf eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingelegte Berufung sind an Stelle der §§ 516, 518, 519 der Zivilprozeßordnung in der Fassung dieses Gesetzes die bisher geltenden Vorschriften weiterhin anzuwenden, wenn die Be rufungsfrist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits abgelaufen ist. In diesem Falle gelten die Vorschriften des § 529 Abs. 3 und des § 626 der Zivilprozeßordnung in der Fassung dieses Gesetzes entsprechend. wenn der Berufungskläger das neue Vorbringen nicht innerhalb der Berufungsfrist mitgeteilt hat.



93. unverändert



94. Der Anerkennung von Entscheidungen, durch die im Ausland eine Ehe für nichtig erklärt, aufgehoben, dem Bande nach oder unter Aufrechterhaltung des Ehebandes geschieden oder durch die das Bestehen oder Nichtbestehen einer Ehe zwischen den Parteien festgestellt ist, steht die Vorschrift des § 606 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung nicht entgegen, wenn der Ehemann deutscher Staatsangehöriger ist und die Anerkennung der von einer ausländischen Behörde getroffenen Entscheidung beantragt. Diese Vorschrift tritt spätestens am 31. Dezember 1952 außer Kraft.



94. unverändert



95. Verfahren, die bei dem -Obersten Gerichtshof für die Britische Zone anhängig sind, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Lage, in der sie sich be fi nden, auf den Bundesgerichtshof über. Für das Verfahren bei Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen gelten die Vorschriften der Verordnung über die Rechtsbeschwerde . in Landwirtschaftssachen vom 15. Oktober 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 313), die Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Rechtsbeschwerde in Landwirtschaftssachen vom 22. Dezember 1948 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 384) und die in der Verordnung vom 15. Oktober 1948 angeführten Vorschriften der Verfahrensordnung für Landwirtschaftssachen vom 2. Dezember 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone S. 157) einstweilen weiter. Die bei dem Obersten Gerichtshof für die Britische Zone ernannten Obersten Landwirtschaftsrichter treten in gleicher Eigenschaft zum Bundesgerichtshof über. Revisionen und Beschwerden in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sowie Rechtsbeschwerden in .Landwirtschaftssachen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bei dem Obersten Gerichtshof für die Britische Zone hätten eingelegt werden können, sind nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei dem Bundesgerichtshof einzulegen. Dies gilt entsprechend in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Strafsachen,



95. unverändert



96. Für Verfahren, die im Zeltpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht anhängig sind, bleibt dieses Gericht nach den bisher geltenden Vorschriften zuständig, auch soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes der Bundesgerichtshof zuständig wäre.



96. unverändert



97. Revisionen gegen Urteile der auf Grund der bayer. Verordnung über die Wiedereinführung der Schwurgerichte vom 14. Juli 1948 (GVBl. S. 243) gebildeten Schwurgerichte sind in jedem Falle durch das Bayer. Oberste Landesgericht zu verhandeln und zu entscheiden.



97. unverändert



98. An den Stellen, an denen die Worte „Anordnung der Hauptverhandlung" oder „die Hauptverhandlung anzuordnen" gebraucht werden, werden diese Worte durch „Eröffnung des Hauptverfahrens" oder „das Hauptverfahren zu eröffnen" ersetzt. 99, Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Anklageschrift schon bei Gericht eingereicht, so bedarf es keines Beschlusses über die Eröffnung des Hauptverfahrens. Es verbleibt für das Verfahren insoweit bei den, bisher geltenden Vorschriften. 100. Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Anklageschrift schon bei Gericht eingereicht, so sind für die Voruntersuchung die bisher geltenden Vorschriften anzuwenden. 101. Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Anklageschrift bei einem Gericht eingereicht, das nach diesem Gesetz nicht zuständig wäre, und nimmt die Staatsanwaltschaft die öffentliche Klage nicht zurück, so richtet sich die Zuständigkeit nach den bisher geltenden Vorschriften. 102. Eine begonnene Hauptverhandlung ist nach den bisherigen Vorschriften zu Ende zu führen. 103. Wird ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangenes Urteil nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vom Rechtsmittelgericht aufgehoben und die Sache zurückverwiesen, so findet die neue Hauptverhandlung vor dem Gericht statt, das nach den neuen Vorschriften zuständig ist; soweit nach diesen Vorschriften die Zuständigkeit davon abhängig ist, bei welchem Gericht die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, bestimmt das Rechtsmittelgericht in seiner Entscheidung das zuständige Gericht. 104. Wird ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangenes 105. Urteil mit dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens angefochten, so entscheidet darüber, ob der Antrag zulässig und begründet ist, die Strafkammer, soweit nicht nach den neuen Vorschriften die Zuständigkeit des Amtsgerichts (§ 25 Nr. 1, 2a und b des Gerichtsverfassungsgesetzes) oder des Schwurgerichts oder des Bundesgerichtshofes begründet ist.



98. unverändert



99. unverändert



.



105. Für das Verfahren des Nachlaßgerichts, einschließlich der damit zusammenhängenden Beurkundungen, werden die Ge- richtsgebühren nur zur Hälfte erhoben, wenrr der Tod des Erblassers oder seine Todeserklärung die unmittelbare Folge eines Kriegsereignisses ist; die Bestimmungen über die Mindestgebühr bleiben unberührt. Soweit die Amtshandlungen (Beurkundungen, Vermittlung der Auseinandersetzung usw.) von Notaren vorgenommen werden, erstreckt sich die Ermäßigung auf die Notargebühren. Abkömmlinge, Eltern und der Ehegatte des Erblassers sind von der Zahlung der Gerichtsgebühren in diesen Fällen befreit, wenn der Wert des Nachlasses nach Abzug der Schulden nicht mehr als 5000 Deutsche Mark beträgt. Die Notargebühren werden nach den Vorschriften über die



100. unverändert



101. unverändert



102, unverändert 103. unverändert



104. unverändert



104a. Beurkundungen und Beglaubigungen, die Gerichte im Lande Rheinland-Pfalz in der Zeit vom 6. September 1949 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommen haben, sind nicht deshalb unwirksam, well die Zuständigkeit der Gerichte nach § 22 Abs. 4 der Notarordnung für Rheinland Pfalz vom 3. September 1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt der Landesregierung' Rheinland-Pfalz Tell I S. 391) nicht mehr gegeben war. 105. Für das Verfahren des Nachlaßgerichts, einschließlich der damit zusammenhängenden Beurkundungen, werden die Gerichtsgebühren nur zur Hälfte erhoben, wenn der Tod des Erblassers oder seine Todeserklärung die unmittel bare Folge eines Kriegsereignisses ist; die Bestimmungen über die Mindestgebühr bleiben unberührt. Soweit die Amtshandlungen (Beurkundungen, Vermittlung der Auseinandersetzung usw.) von Notaren vorgenommen werden, erstreckt sich die Ermäßigung auch auf die Notargebühren. Abs. 2 unverändert



Anwendung von Gebührenbefreiungsvorschriften auf die Notare (Verordnung vom 15. April 1936 — Reichsgesetzbl. I S. 368 -) ermäßigt. 106. Für die Todeserklärung und die Feststellung der Todeszeit werden Gerichtsgebühren nicht erhoben, wenn der Verschollene im Zusammenhang mit Ereignissen oder Zu. ständen des Krieges 1939 bis 1945 in Lebensgefahr geraten' ist. 107. Soweit in anderen Gesetzen und Verordnungen auf die durch dieses Gesetz aufgehobenen oder abgeänderten Vorschriften verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an ihre Stelle.



106. unverändert



107. unverändert



Artikel 9



Artikel 9



Bekanntmachung des Wortlauts des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und der Strafprozeßordnung .



Bekanntmachung des Wortlauts des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und der Strafprozeßordnung



Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, den Wortlaut des Gerichtsverfassungsgesetzes der Zivilprozeßordnung und der Strafprozeßordnung mit diesem Gesetz und den bis zu seinem Inkrafttreten erlassenen Gesetzen und Verordnungen in Einklang zu bringen und im Bundesgesetzblatt neu bekanntzumachen und dabei etwaige Unstimmigkeiten des Gesetzestextes zu beseitigen. Die Ermächtigung umfaßt die Befugnis, die Vorschriften der genannten Gesetze den veränderten staatsrechtlichen Verhältnissen anzupassen.



Das Gerichtsverfassungsgesetz, die Zivilprozeßordnung und die Strafprozeßordnung gelten vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes ab in der aus den Anlagen 1 bis 3 ersichtlichen Passung.
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